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1. Vorbemerkung 

Im vorliegenden Bericht „Kinderschutz und 

Hilfen zur Erziehung: Ergebnisse zur Um-

setzung des § 8a SGB VIII in der Praxis 

der Jugendämter in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2014“ werden bereits zum fünften 

Mal die zentralen Befunde zu Gefähr-

dungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII 

ausgewertet und vorgestellt. Die Daten zur 

Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Pra-

xis der Jugendämter werden im Rahmen 

des rheinland-pfälzischen Projektes „Qua-

litätsentwicklung durch Berichtswesen“ seit 

2010 erhoben und sowohl auf Landes- wie 

auch auf kommunaler Ebene aufbereitet 

und kommentiert. 

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ wurde im Jahr 2002 mit 

dem Ziel initiiert, für alle Kommunen in 

Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

erheben und auszuwerten. Intendiert war 

sowohl die Beförderung der Jugendhilfe-

planung in den Landkreisen und den kreis-

freien sowie großen kreisangehörigen 

Städten, als auch die empirische Fundie-

rung der fachlichen und fachpolitischen 

Diskussion. Seit dem Jahr 2002 liegt somit 

eine valide Datenbasis für den Bereich der 

Hilfen zur Erziehung, seit 2010 zudem für 

Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz vor. 

Mittlerweile werden im Zuge des Gesetzes 

zur Stärkung eines aktiven Schutzes von 

Kindern und Jugendlichen (Bundeskinder-

schutzgesetz), welches zum 1. Januar 

2012 in Kraft getreten ist, auch im Rah-

men einer bundesweiten Pflichtstatistik 

Daten zu Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII von allen Jugendämtern in 

Deutschland dokumentiert. Da für Rhein-

land-Pfalz bereits für die Erhebungsjahre 

2010 und 2011 eine fundierte Datenbasis 

zu den Meldungen gem. §8a SGB VIII 

vorliegt, sind hier auch die Auswirkungen 

des Bundeskinderschutzgesetzes auf die 

Praxis in den Jugendämtern zukünftig ab-

bildbar. Das Inkrafttreten des Bundeskin-

derschutzgesetzes 2012 markiert einen 

weiteren Meilenstein der in den letzten 

Jahren öffentlich und (fach-)politisch ge-

führten Diskussion um das Thema Kinder-

schutz, die – ausgelöst durch tragische 

Fälle von Kindesmisshandlungen und 

Kindstötungen – zahlreiche Veränderun-

gen im deutschen Kinderschutzsystem 

hervorgerufen hat. Die Sicherstellung ei-

nes qualifizierten Schutzes von Kindern 

und Jugendlichen ist die ureigene Aufgabe 

der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. 

Eine systematische Wissensbasis über 

das Meldeverhalten der Bevölkerung so-

wie den Umgang mit Gefährdungsmel-

dungen gem. § 8a SGB VIII im Zuge einer 

fachlichen Gefährdungseinschätzung 

durch die Fachkräfte im Allgemeinen So-

zialen Dienst ist eine Voraussetzung, um 

die Praxis der Jugendämter in diesem bis-

her wenig evaluierten Aufgabenbereich 

beschreiben und weiterentwickeln zu kön-

nen.  

Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten 

ergeben sich dadurch, dass die Erhebung 
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der Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII Teil des Projektes „Quali-

tätsentwicklung durch Berichtswesen" ist: 

Die zentralen Befunde können vor dem 

Hintergrund der Daten zu anderen Lei-

stungsbereichen der Kinder- und Jugend-

hilfe analysiert und somit unter Berück-

sichtigung der individuellen Situation der 

einzelnen Jugendamtsbezirke ausgewertet 

und interpretiert werden, um somit fach-

planerische und fachpolitische Entschei-

dungen zu fundieren.  

Seit der Implementierung der Integrierten 

Berichterstattung im Jahr 2002 konnten 

zwischen den rheinland-pfälzischen Ju-

gendämtern, dem zuständigen Ministerium 

und dem Landesjugendamt Arbeitsstruktu-

ren aufgebaut werden. Befunde können 

gemeinsam besprochen und dialogorien-

tierte Transferstrategien in Politik und 

Fachpraxis geplant und umgesetzt wer-

den. Damit handelt es sich bei der vorlie-

genden Evaluation der Gefährdungsmel-

dungen gem. § 8a SGB VIII um eine plan-

volle und systematische Weiterentwicklung 

der Kinderschutzarbeit unter Berücksichti-

gung sachlicher Begründungszusammen-

hänge. 

Insgesamt zeigen die Daten für das Jahr 

2014 im Vergleich zu den vier ersten Er-

hebungsjahren trotz eines starken An-

stiegs der Fallzahlen viele Parallelen in 

den Ergebnissen: Dies bekräftigt die in-

zwischen gute Datenqualität und Belast-

barkeit der Daten in der Diskussion um die 

Sicherstellung eines qualifizierten Kinder-

schutzes. Deutlich wird für 2014: 

 Ein überzogenes Meldeverhalten 

ist auch für das Berichtsjahr 2014 

nicht feststellbar. In drei Viertel der 

Fälle (74 %) verbirgt sich hinter ei-

ner Meldung ein tatsächlicher Hil-

febedarf. Eine (akute oder latente) 

Kindeswohlgefährdung liegt hinge-

gen deutlich seltener vor (39,4 %). 

Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII können somit auch 

als Zugangstor zu unterstützenden 

Leistungen für Kinder und Familien 

werden, unabhängig vom Vorliegen 

einer (akuten) Gefährdungslage.  

 Im Jahr 2014 wurde für insgesamt 

5.893 Kinder eine Gefährdungsein-

schätzung gem. § 8a SGB VIII vor-

genommen. Bezogen auf alle Kin-

der und Jugendlichen unter 18 Jah-

ren ergibt sich damit ein Eckwert 

von 10,56 pro 1.000 Minderjährige. 

Damit handelt es sich bei Kinder-

schutzverdachtsmeldungen allein 

quantitativ um eine nicht mehr zu 

vernachlässigende Größe. Mehr 

als ein Prozent aller Kinder und 

Jugendlichen unter 18 Jahren in 

Rheinland-Pfalz ist Gegenstand ei-

ner Gefährdungseinschätzung. 

 Jede Meldung zieht – unabhängig 

von der abschließenden Einschät-

zung durch die Fachkräfte  – ein 

aufwendiges Verfahren nach sich, 

bei dem abgeklärt wird, ob und 

welcher Schutz- bzw. Hilfebedarf 

vorhanden ist und wie die notwen-

digen und geeigneten Unterstüt-
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zungsmaßnahmen aussehen kön-

nen. Allein 2014 fanden im Rah-

men dieses Verfahrens 4.136 (an-

gekündigte und unangekündigte) 

Hausbesuche statt. Die kollegiale 

Beratung sowie Besprechungen im 

Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte im Zuge der Gefährdungs-

einschätzung gehören zum Stan-

dard in den Jugendämtern. 

 Als Reaktion auf eine Meldung 

wählen Jugendämter zur Einschät-

zung einer möglichen Kindeswohl-

gefährdung aus einem breiten 

Spektrum an Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, der Informati-

onseinholung bzw. des Einbezugs 

anderer hilfeerbringender Dienste. 

In über der Hälfte der Fälle wurde 

mit weiteren Beteiligten Kontakt 

aufgenommen. Ein direkter Kontakt 

mit der betroffenen Familie bzw. 

dem betroffenen Kind/Jugendlichen 

erfolgte in fast 9 von 10 Fällen. 

 

Die im vorliegenden Bericht kommentier-

ten Daten stammen von 37 Jugendämtern 

in Rheinland-Pfalz und geben damit einen 

Überblick über das Meldeverhalten der 

rheinland-pfälzischen Bevölkerung. Dar-

über hinaus geben sie Hinweise auf den 

fachlichen Umgang mit Gefährdungsmel-

dungen und auf die Lebenssituation der 

Familien, auf die sich die Meldungen be-

ziehen. Dabei gilt es zu beachten, dass 

die dargestellten Befunde ohne eine 

Kenntnis der Strukturen und Arbeitspro-

zesse vor Ort nicht zu interpretieren sind. 

Sie dienen nicht als Bewertungsmaßstab 

„guter“ oder „schlechter“ Jugendamtsar-

beit, sondern sollen dazu beitragen, die 

Diskussion von Politik und Praxis zu ver-

sachlichen und das Thema Kinderschutz 

weiter zu qualifizieren. 

Zum Aufbau des Berichts: In Kapitel 2 sind 

grundsätzliche Hinweise zum Erhebungs-

instrument sowie zum methodischen Vor-

gehen bei der Auswertung dokumentiert. 

Kapitel 3 liefert einen fachlichen Rahmen 

und führt inhaltlich in das Thema ein. Da-

bei beleuchtet es die Gefährdungsmel-

dungen im Kontext weiterer Jugendhilfe-

leistungen (3.1) sowie ihren Beitrag zum 

aktuellen Forschungsstand zum Kinder-

schutz in Rheinland-Pfalz und Deutsch-

land (3.2). In Kapitel 5 werden in einer 

Sonderauswertung schließlich jene Fälle 

in den Fokus genommen, bei denen im 

Rahmen der Gefährdungseinschätzung 

tatsächlich eine (akute oder latente) Kin-

deswohlgefährdung festgestellt wurde. 

Den Kern des Berichts bildet das vierte 

Kapitel. Hier werden die zentralen Befun-

de für Rheinland-Pfalz dargestellt. Es fin-

den sich Ausführungen zum Meldungskon-

text, gefolgt von Angaben zum Prozess 

der Gefährdungseinschätzung sowie An-

gaben zur Lebenssituation der Familie und 

der betroffenen Kinder/Jugendlichen. Alle 

Einzelergebnisse der Jugendämter wer-

den zu Durchschnittswerten auf Landes-

ebene zusammengefasst. Die 37 an der 

Erhebung beteiligten Jugendämter erhal-

ten zusätzlich ein individualisiertes Daten-
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profil, in welchem die Daten des jeweiligen 

Jugendamtes zu den Ergebnissen aus 

Rheinland-Pfalz in Bezug gesetzt werden. 

Durch jugendamtsspezifische Auswer-

tungsergebnisse lässt sich für das einzel-

ne Jugendamt bestimmen, wo die eigene 

Praxis „gerade steht“ und wo sich Ansatz-

punkte für Entwicklungsbedarf zeigen.  

In Kapitel 6 sind die zentralen rheinland-

pfalzweiten Befunde zu Kernthesen zu-

sammengefasst und fachlich kommentiert. 

Der vorliegende Bericht richtet sich zu-

nächst an die Träger der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. 

Daten zur quantitativen Dimension des 

Meldeverhaltens sowie Informationen zur 

Arbeitspraxis in den Sozialen Diensten im 

Zuge der Einschätzung einer Gefähr-

dungsmeldung können als Indikatoren für 

die Arbeitsbelastung in den Sozialen 

Diensten herangezogen werden. Angaben 

über meldende Personen und Einrichtun-

gen geben Hinweise auf notwendige und 

sinnvolle Kooperationspartner im Kinder-

schutz. Die Daten zu Arbeitsabläufen und 

Handlungsstrategien in den einzelnen Äm-

tern dienen der Reflektion der eigenen 

Praxis der Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten und können Anlass sein, interne 

Verfahrensschritte zu überprüfen und ggf. 

zu modifizieren. 

Darüber hinaus können die Ergebnisse 

genutzt werden, um die fachpolitische Dis-

kussion sachlich zu untermauern und da-

mit den Schutz von Kindern und Jugendli-

chen politisch zu unterstützen und weiter 

zu qualifizieren. In diesem Sinne wendet 

sich der Bericht auch gezielt an 

(Fach-)Politik und Öffentlichkeit. Außer-

dem erweitert der Bericht den aktuellen 

Forschungs- und Kenntnisstand zu einem 

bedeutsamen Arbeitsfeld der Kinder- und 

Jugendhilfe, indem er einen Überblick 

über zentrale Befunde und Begründungs-

zusammenhänge gibt und damit hoffent-

lich auch auf ein breites Interesse aller im 

Kinderschutz beteiligten Akteure und Ak-

teurinnen sowie mit dem Thema Kinder-

schutz befassten Personengruppen stößt. 

Die ausführliche Dokumentation aller beim 

Jugendamt eingehenden Gefährdungs-

meldungen erfordert einen hohen Arbeits-

aufwand und -einsatz der Fachkräfte in 

den Allgemeinen Sozialen Diensten des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers. Allen be-

teiligten Fach- und Leitungskräften sei an 

dieser Stelle für die zeitaufwändige Doku-

mentation und die gute Zusammenarbeit 

herzlich gedankt. Ohne die vielen Anre-

gungen und Hinweise aus der Praxis wäre 

eine dem Gegenstand angemessene Be-

trachtung und Interpretation der Daten 

nicht möglich. 
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2. Zur Datengrundlage und 
zur Methode 

Bereits seit 2002 werden in Rheinland-

Pfalz im Rahmen des Projektes „Quali-

tätsentwicklung durch Berichtswesen“ Da-

ten zu den Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27ff. SGB VIII i. V. mit § 41 SGB VIII, 

zu Schutzmaßnahmen nach § 42 SGB VIII 

und § 1666 BGB, zu Regelangeboten im 

Bereich der Kindertagesbetreuung und der 

Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, zur Or-

ganisation und Personalsituation in den 

Sozialen Diensten im Jugendamt sowie 

zur soziostrukturellen Lage einer Kommu-

ne erhoben. Getragen wird das Projekt 

vom Ministerium für Integration, Familie, 

Kinder, Jugend und Frauen (MIFKJF) des 

Landes Rheinland-Pfalz sowie den rhein-

land-pfälzischen Jugendämtern. Seit 2010 

werden zusätzlich zu den oben aufgezähl-

ten Daten auch Meldungen bzw. Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

erhoben. 

Für das Berichtsjahr 2014, also das fünfte 

Jahr der Erhebung, liegen wie schon in 

den Jahren zuvor Daten von 37 der 41 

Jugendämter vor. Im Rahmen der Einfüh-

rung des Bundeskinderschutzgesetzes 

zum 01.01.2012 und der damit verbunden 

Erweiterung der amtlichen Statistik zu Ge-

fährdungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII wurde der bis einschließlich 

2011 in Rheinland-Pfalz genutzte Erhe-

bungsbogen an das Erfassungssystem der 

Bundesstatistik angepasst, jedoch um 

zentrale Angaben zum Verfahren in den 

Jugendämtern ergänzt (vgl. Anhang 1). 

Aufgrund einer großen Ähnlichkeit beider 

Erhebungsinstrumente können die Daten 

für Rheinland-Pfalz trotz der Anpassungen 

an die Bundesstatistik auch über die Er-

hebungsjahre 2010 und 2011 hinaus in 

ihrer Entwicklung beschrieben werden.  

2.1 Erhebungsinstrument 

Um eine Doppelerhebung der Gefähr-

dungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII bei 

den rheinland-pfälzischen Jugendämtern 

zu vermeiden, wurde die Erfassung der 

§ 8a SGB VIII-Daten entlang der bundes-

weiten Vorgaben der Pflichtstatistik ange-

passt. Dazu fand ein Abgleich des Erhe-

bungsinstrumentes des Instituts für Sozi-

alpädagogische Forschung Mainz mit dem 

Datenkonzept der Bundesstatistik statt.  

Bei der Erfassung gelten alle Definitionen 

und Vorgaben des Statistischen Bundes-

amtes. Die einzelnen Fragen aus der ism-

Statistik sind dieser Logik untergeordnet 

bzw. ergänzen den Bogen, insbesondere 

zu Verfahrensfragen im Jugendamt. Da es 

viele Parallelen zwischen dem aktuellen 

Erhebungsinstrument ab dem Jahr 2012 

(vgl. Anhang 1) und den Instrumenten aus 

den Vorjahren gibt, ist eine valide Darstel-

lung von Entwicklungen im Kinderschutz 

möglich. Die zusätzlichen Fragen in Rhein-

land-Pfalz ermöglichen vielfältige zusätzli-

che Auswertungen, die mit der Bundessta-

tistik nicht möglich sind. 
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Die folgende Aufzählung gibt einen Über-

blick darüber, welche zusätzlichen Anga-

ben durch die Fragen der ism-Statistik zur 

Verfügung stehen:  

 Datum der Meldung 

 Zeitpunkt der Meldung (innerhalb 

oder außerhalb der Geschäftszei-

ten des Jugendamtes) 

 Anzahl der von der Mitteilung be-

troffenen Kinder 

 Migrationshintergrund des Kindes 

 Geburtsjahr der Mutter 

 Einkommenssituation der Familie 

 Anzahl der minderjährigen Kinder 

am Aufenthaltsort des Kindes zum 

Zeitpunkt der Meldung 

 Bekanntheit der Familie beim Ju-

gendamt 

 Differenzierte Angaben zur Inan-

spruchnahme von einzelnen Hilfen 

zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung 

 Differenzierte Angaben zu den neu 

eingerichteten Hilfen im Anschluss 

an die Gefährdungseinschätzung 

 Differenzierte Angaben zu konkre-

ten Anhaltspunkten für eine mögli-

che Kindeswohlgefährdung 

 Differenzierte Angaben zu den 

fachlichen Schritten zur Abschät-

zung des Gefährdungsrisikos 

 Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

 Vorhandensein eines persönlichen 

Kontaktes mit dem Kind (mit Da-

tum) 

 

Von 2013 zu 2014 gab es eine Änderung 

im Fragebogen, die vom Statistischen 

Bundesamt vorgegeben wurde: Bei der 

Angabe der neu eingerichteten Hilfen als 

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 

wurde die Antwortmöglichkeit „Keine neu 

eingerichtete Hilfe/keine der vorgenannten 

Hilfen“ in zwei Antwortmöglichkeiten auf-

gespalten: „Einleitung anderer, oben nicht 

genannter Hilfe/-n“ sowie „Keine neu ein-

geleitete/geplante Hilfe“ (vgl. Tabelle 1). 

Zusätzlich wurde die Antwortmöglichkeit 

„Fortführung der gleichen Leistung/-en“ 

hinzugefügt, für die es in den Vorjahren 

keine eindeutige Entsprechung in anderen 

Antworten gab.
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Tabelle 1 Änderungen Fragenblock F3 „Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefähr-
dungseinschätzung) 

2013 2014 

Keine neu eingerichtete Hilfe/keine der vor-

genannten Hilfen 

Einleitung anderer, oben nicht genannter 

Hilfen 

Keine neu eingeleitete/geplante Hilfe 

keine eindeutige Entsprechung 2013 Fortführung der gleichen Leistung/-en 

 

Zur Datenerhebung stehen den Fachkräf-

ten des Jugendamtes unterschiedliche 

Erfassungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

1. Für Jugendämter mit eigener jugend-

amtsinterner Software gibt es die Möglich-

keit, die im eigenen System erfassten Da-

ten mittels eines Codeplans/einer Daten-

satzbeschreibung in eine vorgefertigte 

Excel-Tabelle ausgeben zu lassen. Die 

dort gebündelten Daten werden nach Be-

endigung des Erfassungszeitraumes an 

das Institut für Sozialpädagogische For-

schung Mainz gGmbH gesendet.  

2. Für Jugendämter ohne eigene jugend-

amtsinterne Software steht eine Excel-

basierte Erhebungsmaske zur Verfügung, 

die sich an dem Layout des Fragebogens 

orientiert. Fragen aus der ism-Statistik und 

des Statistischen Landesamts sind farblich 

gekennzeichnet. Beliebig viele Einzelfälle 

können somit dokumentiert, zwischenge-

speichert und gegebenenfalls auch nach-

träglich ergänzt werden. Die ausgefüllten 

Erhebungsmasken werden nach Beendi-

gung der Eingaben an das für die Auswer-

tung zuständige Institut für Sozialpädago-

gische Forschung Mainz gesendet. Daten 

für das Statistische Landesamt können 

mittels eines Exportbefehls jederzeit (auch 

monatlich) innerhalb dieser Maske in das 

erforderliche Format überführt und per E-

Mail an die zuständige Stelle versandt 

werden.  

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem 

statistischen Analyseprogramm SPSS. 

2.2 Grundgesamtheit und Da-
tenauswertung 

Im Jahr 2014 wurden von den 37 sich be-

teiligenden Jugendämtern in Rheinland-

Pfalz 5.893 Erhebungsbögen ausgefüllt. 

Seit 2012 werden dabei nicht mehr die 

Meldungen dokumentiert, sondern pro 

Gefährdungseinschätzung zu einem be-

troffenen Kind/Jugendlichen ein Erhe-

bungsbogen ausgefüllt. Insgesamt wurde 

also für 5.893 Minderjährige eine Gefähr-

dungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII 

durchgeführt. Dieser Befund lässt sich 

auch so formulieren, dass 5.893 Kinder 

und Jugendliche von einer Kinderschutz-

verdachtsmeldung betroffen waren. Im 
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Vergleich zum Vorjahr ist für die Zahl der 

dokumentierten Fälle ein deutlicher An-

stieg von 21,0 % zu beobachten. Diese 

erhöhte Zahl von Gefährdungseinschät-

zungen ist zum einen als reale Fallzahl-

steigerung zu deuten und bestätigt damit 

den ansteigenden Trend der Fallzahlen 

seit Beginn der Erhebung. Zum anderen 

lässt sich der deutliche Anstieg von 2013 

auf 2014 durch eine verbesserte Doku-

mentationspraxis und Datenqualität ge-

genüber den vorherigen Jahren erklären. 

So gab es für 2013 diverse Rückmeldun-

gen über Probleme im Rahmen der Do-

kumentation der Gefährdungseinschät-

zungen nach § 8a SGB VIII, die mitunter 

aufgrund von Personalwechsel oder dem 

Umstieg von Papier auf eine computerge-

stützte Erhebung auftraten und zu einer 

Untererfassung im Jahr 2013 führten. Vor 

diesem Hintergrund relativiert sich der 

überdurchschnittlich hohe Anstieg von 

2013 auf 2014. 

Dokumentierte Meldungen: Wann ist 

ein Fall ein Fall? 

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

gaben des Statistischen Bundesamtes zur 

Erfassung der Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII; das Erhebungs-

instrument des Instituts für Sozialpädago-

gische Forschung Mainz orientiert sich an 

den hier aufgeführten Definitionen. 

 Eine Gefährdungseinschätzung 

gemäß § 8a Absatz 1 SGB VIII ist 

immer dann zu melden, wenn dem 

Jugendamt gewichtige Anhalts-

punkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder Jugendli-

chen bekannt werden, es sich dar-

aufhin einen unmittelbaren Ein-

druck von dem/der Minderjährigen 

und seinem/seiner persönlichen 

Umgebung verschafft hat (z. B. 

durch einen Hausbesuch, den Be-

such der Kindertageseinrichtung 

oder der Schule, der eigenen 

Wohnung des/der Jugendlichen 

oder die Einbestellung der Eltern 

ins Jugendamt) und die Einschät-

zung des Gefährdungsrisikos an-

schließend im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte erfolgt ist. Zu 

einer gemeldeten Gefährdungsein-

schätzung können auch weitere 

vereinbarte Hausbesuche oder zu-

sätzliche Recherchearbeiten gehö-

ren. 

 Wurde für mehrere Minderjährige 

in einer Familie eine Gefährdungs-

einschätzung durchgeführt, ist für 

jeden Minderjährigen/jede Minder-

jährige, für den/die das Verfahren 

durchgeführt wurde, eine Meldung 

abzugeben. 

 Wird für ein Kind im Berichtsjahr 

mehr als eine Gefährdungsein-

schätzung durchgeführt, so ist für 

jede einzelne Gefährdungsein-

schätzung eine Falldokumentation 

abzugeben (vgl. Anmerkungen 

zum Fragebogen zur Erfassung 

des Gefährdungsmeldungen gem. 
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§8a SGB VIII des Statistischen 

Bundesamtes). 

Berechnung und Darstellung der 

Daten 

In Kapitel 4 erfolgt eine Grundauswertung 

des Gesamtdatensatzes, also der Gefähr-

dungseinschätzungen aller an der Erhe-

bung beteiligten Jugendämter. Weitere 

Auswertungen nach verschiedenen Merk-

malen (z. B. Alter, Geschlecht, Migrations-

hintergrund, Bekanntheit der Familie im 

Jugendamt u. ä.) liegen ebenfalls vor.  

Zu einzelnen Variablen wurden außerdem 

Eckwerte berechnet, um einen Vergleich 

der rheinland-pfälzischen Jugendamtsbe-

zirke untereinander zu ermöglichen. Dafür 

werden die Daten auf je 1.000 im Land-

kreis oder in der Stadt lebende Kinder und 

Jugendliche bis unter 18 Jahren bezogen, 

sodass der berechnete Wert auch zwisch-

en Kommunen unterschiedlicher Größe 

vergleichbar ist. Ein Eckwert von acht be-

deutet zum Beispiel, dass bei 1.000 Kin-

dern und Jugendlichen der jeweiligen Al-

tersgruppe bei acht Personen der entspre-

chende Sachverhalt – etwa eine Gefähr-

dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII – 

aufgetreten ist. Die Darstellung der Ergeb-

nisse als Eckwerte ist jedoch die Ausnah-

me, der Großteil der Ergebnisse wird an-

hand prozentualer Anteilswerte dargestellt.  

In Kapitel 4 werden die Befunde zu einzel-

nen Aspekten graphisch dargestellt sowie 

kommentiert. Die an der Erhebung teil-

nehmenden Jugendämter erhalten dar-

über hinaus einen Bericht, der die jeweili-

gen Ergebnisse jugendamtsspezifisch auf-

bereitet. Hierdurch kann sich jeder Ju-

gendamtsbezirk vor dem Hintergrund der 

Daten der Gesamtauswertung selbst „ver-

orten“ und Ideen für die Ausgestaltung im 

Umgang mit Meldungen nach 

§ 8a SGB VIII entwickeln. 
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3. Ein qualifizierter Kinder-
schutz als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe 

Das Handlungsfeld des Kinderschutzes 

und seine Qualifizierung stehen auch 2015 

immer noch im Fokus von Gesellschaft, 

Öffentlichkeit, Politik und Fachpraxis. In 

der Folge der öffentlichen Kinderschutz-

debatte sind auf verschiedenen Ebenen 

Bemühungen um eine Verbesserung des 

Kinderschutzes in Deutschland in Gang 

gekommen. In Rheinland-Pfalz und einer 

Vielzahl weiterer Bundesländer wurden 

bereits seit einigen Jahren rechtliche Re-

gelungen zur Verbesserung des Kinder-

schutzes initiiert (vgl. Landesgesetz zum 

Schutz von Kindeswohl und Kinderge-

sundheit in Rheinland-Pfalz; MIFKJF 

2011; 2014b).1 Mit Einführung des Bun-

deskinderschutzgesetzes zum 1. Januar 

2012 wurde das Thema Kinderschutz 

auch auf der Bundesebene aufgegriffen. 

Das Gesetz hat insbesondere die bun-

desweite Verbesserung von Präventions- 

und Interventionsansätzen und die stärke-

re Beteiligung unterschiedlicher Akteure 

zur Sicherstellung des Wohlergehens von 

Kindern und Jugendlichen zum Ziel. Damit 

trägt das Gesetz der Erkenntnis Rech-

nung, dass ein wirksamer Kindesschutz 

nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwor-

tung und in einem abgestimmten Zusam-

menspiel aller Institutionen, die es mit Kin-

                                                           
1
 Weitere Informationen zur Evaluation des rheinland-

pfälzischen Landeskinderschutzgesetzes sind unter 

www.berichtswesen-rlp.de erhältlich. 

dern und Jugendlichen zu tun haben, rea-

lisiert werden kann. Somit kommen auch 

die Potenziale anderer Sozialleistungsbe-

reiche sowie des Gesundheits- oder Bil-

dungssystems in den Blick, was durchaus 

als positiver Ertrag dieser auf allen staatli-

chen Ebenen geführten Debatte verbucht 

werden kann. Durch eine verbesserte 

Früherkennung von Gefährdungslagen, 

die Vernetzung der beteiligten Akteure und 

Institutionen und den Einsatz von Frühen 

Hilfen sollen Kindeswohlgefährdungen 

effektiver als bisher vermieden werden. 

Insbesondere präventive Hilfen haben sich 

als notwendig und sinnvoll erwiesen, um 

Krisen in Familien durch geeignete früh-

zeitige Interventionsformen entgegenzu-

wirken bzw. abzumildern und Gefähr-

dungslagen frühestmöglich zu erkennen. 

Trotz der allseits geteilten Überzeugung, 

alle Akteure des Kinderschutzes in die 

Verantwortung zu nehmen, handelt es sich 

beim Kinderschutz weiterhin um ein Auf-

gabenfeld, das insbesondere von der Kin-

der- und Jugendhilfe intensiv bearbeitet 

wird und zu deren Zuständigkeitsbereich 

gehört. Der Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen vor Gefährdungen ist eine 

Kernaufgabe des öffentlichen Jugendhilfe-

trägers. 

3.1 Kinderschutz als originäre 
Aufgabe einer umfassenden 
Kinder- und Jugendhilfe 

Der allgemeine Auftrag der Kinder- und 

Jugendhilfe leitet sich aus § 1 des Achten 

Sozialgesetzbuchs ab und formuliert als 
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Aufgabe, junge Menschen in ihrer indivi-

duellen und sozialen Entwicklung zu för-

dern, Benachteiligungen abzubauen und 

Eltern in ihrer Erziehungs- und Elternver-

antwortung zu unterstützen sowie dazu 

beizutragen, positive Lebensbedingungen 

für Kinder, Jugendliche und ihre Familien 

sowie eine familienfreundliche Umwelt zu 

schaffen bzw. zu erhalten. Darüber hinaus 

wird in § 1 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII auch 

das staatliche Wächteramt explizit als Auf-

gabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers 

benannt. Zum Wächteramt gehört mehr 

als die Krisenintervention im Ernstfall: Um 

dem allgemeinen Auftrag und dem mit 

dem Wächteramt verbundenen Hand-

lungsauftrag gerecht zu werden, umfasst 

die Kinder- und Jugendhilfe heute ein brei-

tes Spektrum von Regelangeboten der 

Kindertagesbetreuung, allgemeiner Bera-

tungen und Familienbildungsangeboten 

bis hin zur Jugend- und Schulsozialarbeit. 

Darauf aufbauend verfügt sie über spezifi-

sche Hilfe- und Förderangebote für junge 

Menschen und Eltern, um sie bei bestimm-

ten Lebenslagenproblemen, Bewältigungs- 

oder Entwicklungsaufgaben sowie in Kri-

sen- und Notsituationen zu unterstützen. 

Eine qualifizierte Kinder- und Jugendhilfe 

braucht bedarfsgerechte erzieherische 

Hilfen, die im Einzelfall in Problem- und 

Konfliktlagen eingesetzt werden und mit 

Blick auf mögliche Gefährdungen des Kin-

deswohls im Vorfeld potenzieller Verdich-

tungen oder Eskalationen von Problemla-

gen präventiv wirken können. Gleichwohl 

müssen sie immer auch eingebettet sein in 

normalisierende Regelangebote und in 

Kinderschutzansätze.  

Im SGB VIII wird im Sinne des staatlichen 

Wächteramts ein klarer Handlungsauftrag 

und eine Leistungsverpflichtung für die 

Kinder- und Jugendhilfe formuliert (vgl. 

Münder 2006, 107). Zentral ist die Aufga-

benverteilung zwischen Eltern und Staat, 

die zuweilen eine Gratwanderung darstel-

len kann: In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sowie 

§ 1 Abs. 2 SGB VIII wird den Eltern die 

sogenannte „Elternverantwortung“ zuge-

wiesen: „Pflege und Erziehung sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht.“ Dabei ist 

die Wahrnehmung des staatlichen Wäch-

teramts durch die Kinder- und Jugendhilfe 

der Wahrnehmung des Erziehungsauf-

trags durch die Eltern nachgeordnet (vgl. 

Wiesner 2008, 9). Die Kinder- und Ju-

gendhilfe kommt ins Spiel, wenn es den 

Eltern aus unterschiedlichsten Gründen 

nicht gelingt, ihrer „Elternverantwortung“ 

gerecht zu werden und stellt geeignete 

Hilfen zur Verfügung. Sofern gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 

Kindeswohls vorliegen, greift der öffentli-

che Jugendhilfeträger aufgrund seiner 

Garantenpflicht durch Ge- und Verbote 

und geeignete Interventionsstrategien in 

das Elternrecht ein. Der Schutzauftrag 

unterscheidet die öffentliche Kinder- und 

Jugendhilfe von allen anderen Soziallei-

stungsträgern (vgl. Wiesner 2006, 9, 14). 
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Diese ersten Ausführungen machen deut-

lich, dass ein qualifizierter Kinderschutz 

nicht nur aus Interventionsstrategien (Ge-

bote und Verbote, Inobhutnahmen nach § 

42 SGB VIII, Sorgerechtsentzüge nach § 

1666 BGB o. ä.) für die Fälle besteht, in 

denen das Kindeswohl nicht (mehr) ge-

währleistet werden kann. Im Sinne einer 

Kinder- und Jugendhilfe, die nur in ihrer 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit an Ange-

boten und Unterstützungsmaßnahmen 

wirken kann, beginnt Kinderschutz bereits 

bei der Unterstützung aller Familien zur 

Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung 

(vgl. Abbildung 1). Hierzu stehen unter-

schiedliche Angebote im Bereich der Kin-

dertagesbetreuung, Familienbildungsan-

gebote, pädiatrische Früherkennungsun-

tersuchungen sowie Frühe Hilfen zur Ver-

fügung. Gefolgt wird hierbei einem „exten-

siven“ Kinderschutzbegriff: Kinderschutz 

umfasst die Bereiche der Prävention (Frü-

he Hilfen), Diagnostik und Intervention. 

Dazu gehören alle organisierten Aktivitä-

ten, um Fälle von Kindeswohlgefährdung 

zu erkennen und zu handhaben (enges 

Verständnis) sowie zusätzlich alle Formen 

psychosozialer Unterstützung von Fami-

lien, die darauf abzielen, einem Entstehen 

von Kindeswohlgefährdung entgegenzu-

wirken (weites Verständnis) (vgl. Kindler 

2013, 15ff.). Benötigt eine Familie Unter-

stützung in schwierigen oder belastenden 

Lebenssituationen, können Beratungen in 

Fragen der Erziehung (§§ 16, 28 SGB VIII) 

oder in Fragen der Partnerschaft, Tren-

nung und Scheidung sowie bei der Aus-

übung der Personensorge (§§ 17, 18 SGB 

VIII) unterstützend wirken. Maßnahmen 

der Jugendsozialarbeit und Schulsozialar-

beit richten sich gezielt an junge Men-

schen, die aufgrund sozialer Benachteili-

gung und/oder individueller Beeinträchti-

gung in erhöhtem Maße auf Hilfe ange-

wiesen sind. Wenn im Einzelfall ohne eine 

sozialpädagogische Hilfe eine dem Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen entspre-

chende Erziehung nicht mehr gewährlei-

stet werden kann und eine erzieherische 

Hilfe „geeignet“ und „notwendig“ ist, haben 

die Eltern einen Rechtsanspruch auf Hilfen 

zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII 

oder können Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII in Anspruch nehmen (vgl. 

Münder 2006, 383).  

Vor dem Hintergrund der emotional und 

teils unsachlich geführten Debatten zum 

Kinderschutz sollte nicht übersehen wer-

den, dass die überwiegende Mehrheit der 

Familien ohne familiengerichtliche Inter-

vention zur Mitarbeit gewonnen werden 

kann. Insofern scheint es der Kinder- und 

Jugendhilfe in aller Regel zu gelingen, 

ihren Schutzauftrag mittels bedarfsge-

rechter Hilfen wahrzunehmen. Umgekehrt 

zeigt sich aber auch, dass immer mehr 

Hilfen zur Erziehung notwendig sind und 

gleichzeitig immer mehr Fälle im Grenzbe-

reich der Kindeswohlgefährdung verortet 

sind. In diesem Zusammenhang suchen 

die Fachkräfte nach fachlich adäquaten 

und gegebenenfalls eingriffsintensiveren 

Lösungen (vgl. MIFKJF 2014a). In einigen 
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Fällen werden hier Eingriffe in die Eltern-

verantwortung notwendig. Neben der An-

rufung des Familiengerichts stehen den 

Jugendämtern hierzu Inobhutnahmen 

nach § 42 SGB VIII zur Verfügung. Diese 

Maßnahmen der Krisenintervention ma-

chen jedoch nur die „Spitze des Eisbergs“ 

im Kinderschutz und in der Kinder- und 

Jugendhilfe aus (vgl. Schrapper 2008). 

Dabei ist die Jugendamtsarbeit immer ge-

kennzeichnet vom fachlich verantwor-

tungsvollen Umgang mit der für professio-

nelles Handeln konstitutiven Ambivalenz 

von Hilfe und Kontrolle. Ein zu frühes Ein-

greifen in die Elternrechte oder unzu-

reichende Begründungen für ein Verletzen 

der Privatsphäre durch Kontrollbesuche 

oder insistierende Nachfragen lässt das 

Jugendamt schnell als verantwortungslose 

„Kinder-Klau-Bürokratie“ erscheinen. Um-

gekehrt müssen sich die Jugendämter 

verantworten, wenn zu spät interveniert 

wird und ein Kind zu Schaden kommt.
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Abbildung 1 Handlungsebenen im Kinderschutz (eigene Darstellung) 

In keinem anderen Arbeitsfeld bilden sich 

Lebenslagen von Familien stärker ab als 

in der Kinder- und Jugendhilfe. Ob Eltern 

bzw. Personensorgeberechtigte in der 

Lage sind, ohne staatliche Hilfe und Un-

terstützung ihre Kinder zu erziehen und 

den Schutz der jungen Menschen ange-

messen sicherzustellen, hängt von einer 

Vielzahl von Faktoren ab: Familien in Ar-

mutslagen verfügen über deutlich weniger 

materielle Ressourcen, um ihren Kindern 

Förderung, erlebnisreiche Umwelten und 

kulturelle Bildung zukommen zu lassen. 

Materielle Armut in der Kombination mit 

körperlichen oder psychischen Erkrankun-

gen führt schnell zu Überforderungen, 

wenn kaum monetäre Spielräume zur Ver-

fügung stehen, um Unterstützungs-

möglichkeiten selbst zu organisieren. 

Zudem steht ein wachsender Bedarf an 

staatlicher Unterstützung in engem Zu-

sammenhang mit der Veränderung von 

Familie. Familienformen und konstellatio-

nen pluralisieren sich in modernen Gesell-

schaften (vgl. Gerlach 2010). Ein-Eltern-

Familien verfügen über weniger materielle 

und oft auch soziale Ressourcen als Zwei-

Eltern-Familien. Bei Trennungen und 

Scheidungen handelt es sich meist um 

kritische Lebensereignisse, die auch das 

Erziehungsgeschehen nachhaltig beein-

flussen und die bewältigt werden müssen. 

Psychische Erkrankungen oder körperli-

che Beeinträchtigungen von Eltern 

und/oder Kindern, Bildungsbenachteili-

gungen oder kritische Lebensereignisse 

können ebenso zu Überforderungen, un-

angemessenen oder gar schädigenden 

Erziehungshandlungen führen. Allerdings 

besteht hier kein Kausalzusammenhang: 

Weder Armut, das Merkmal alleinerzie-

hend noch eine psychische Erkrankung 

bedingen per se schwierige erzieherische 

Verhältnisse. Je nach Fall können protek-
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tive Faktoren negative Ereignisse und Um-

stände kompensieren und abwenden (vgl. 

hierzu die vielfältigen Befunde aus der 

Resilienzforschung).  

Hieraus leitet sich die Bedeutung einer 

bedarfsgerecht ausgestatteten Regelstruk-

tur in der Kinder- und Jugendhilfe ab, die 

zunächst für alle Kinder gute Startchancen 

ins Leben sichern und die Folgen von Be-

nachteiligungen verhindern oder verrin-

gern soll. Insofern hängt der Bedarf an 

einzelfallbezogenen und eingriffsintensi-

ven Erziehungshilfen sowie Interventionen 

zur Sicherung des Wohlergehens von Kin-

dern und Jugendlichen auch davon ab, ob 

und wie die Regelstrukturen von der Kin-

dertagesstätte bis hin zur Schulsozialar-

beit und der Jugendarbeit in einer Kom-

mune ausgestattet sind. 

Kinderschutz und Hilfen zur Erzie-

hung – zwei Seiten einer Medaille 

Wie schon in den Vorjahren sind auch im 

Berichtsjahr 2014 – wenn auch inzwischen 

weniger stark – steigende Inanspruch-

nahmequoten der Hilfen zur Erziehung zu 

beobachten. Hier liegt weiterhin die Ver-

mutung nahe, dass die Auswirkungen der 

öffentlichen und medialen Kinderschutz-

debatte der letzten Jahre (höhere Sensibi-

lität in der Öffentlichkeit und ein Ansteigen 

von Kinderschutzverdachtsmeldungen) als 

(weiteres) Erklärungsmoment für die stei-

genden Zahlen herangezogen werden 

können (vgl. Abbildung 2). So zeigen die 

Daten auch in diesem Jahr, dass die wei-

terhin ansteigende Inanspruchnahme von 

Hilfen zur Erziehung von einem Anstieg 

der Kinderschutzverdachtsmeldungen, 

Anzahl der Inobhutnahmen 

(§ 42 SGB VIII), Anträge zum Entzug der 

elterlichen Sorge nach § 1666 BGB beim 

Familiengericht und der von den Gerichten 

verfügten Entzüge der elterlichen Sorge 

begleitet wird (vgl. MIFKJF 2013, 265f.; 

ism 2015). 
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Abbildung 2 Einflussfaktoren auf den Bedarf und die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung  

 

 
Im Rahmen der Integrierten Berichterstat-

tung über die Hilfen zur Erziehung in 

Rheinland-Pfalz wurde die beschriebene 

„Sogwirkung“ bereits in den vergangenen 

Jahren beschrieben: Ein starker Anstieg 

der Sorgerechtsentzüge und der Inobhut-

nahmen verlief analog zur Entwicklung der 

Hilfen zur Erziehung nach 

§§ 27ff. SGB VIII (vgl. ism 2015). Dies 

begründet die These, dass durch eine ge-

steigerte öffentliche Aufmerksamkeit auf 

mögliche Kinderschutzfälle einerseits ver-

mehrt „Kriseninterventionen“ gem. § 42 

SGB VIII und § 1666 BGB notwendig wer-

den und andererseits auch der aufgedeck-

te Hilfebedarf ansteigt und in der Konse-

quenz die Inanspruchnahme der Hilfen zur 

Erziehung höher ist. Bezogen auf den ge-

samten Bereich der erzieherischen Hilfen 

bedeuten ansteigende Zahlen der Inob-

hutnahmen und Sorgerechtsentzüge so-

wie veränderte Reaktionsweisen im Ju-

gendamt eine kontinuierliche Fallzahlzu-

nahme der Hilfen zur Erziehung. 

Im Rahmen der Berichterstattung über die 

Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz 

verdeutlichen die Ergebnisse, dass Kin-

derschutz – Meldungen nach § 8a SGB 

VIII, Gefährdungseinschätzungen sowie 

die damit verbundene Hilfegewährung – in 

einem engen Zusammenhang zu erziehe-

rischen Hilfen steht. Diese Zusammen-

hänge müssen bei der Suche nach Erklä-

rungsmustern für interkommunale Unter-

schiede bei der Inanspruchnahme von 

Hilfen zur Erziehung berücksichtigt wer-

den. Einerseits zeigt sich, dass eine starke 

Ausprägung von Armut in einer Kommune 

zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ei-

ner höheren Hilfebedarfsquote einhergeht, 

oftmals aber alleine nicht ausreicht, um die 

Höhe der Inanspruchnahme von Hilfen zu 

erklären. So kann es aber auch sein, dass 

im Zuge der Kinderschutzdebatte in einem 

Landkreis mit geringer Armutsquote trotz-

Hilfen zur  
Erziehung 

Familialer Wandel  

Armut, 

Lebenslagen 

Selektionseffekte  
durch andere  

Institutionen (z. B.  
Schule) 

Kinderschutz 

Ausbaugrad der  
sozialen  

Infrastruktur &  
Praxis in den  
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dem durch Nachbarn, Kindertagesstätten 

und Schulen sehr viele Kinder dem Ju-

gendamt gemeldet werden und im Zuge 

der Risikoabschätzung in vielen Fällen 

Hilfebedarf festgestellt wird. 

Gestiegene Anforderungen an die 

Fachkräfte im Zuge der Qualitätsde-

batte im Kinderschutz 

Im Zuge der aktuellen Diskussionen zum 

Kinderschutz und den fachlichen Anforde-

rungen im Kontext der Gefährdungsein-

schätzungen gemäß § 8a SGB VIII sind 

auch die Kompetenzen und Qualifizie-

rungsbedarfe der Fachkräfte in den Fokus 

gerückt, gelten sie doch als „die wichtigste 

Ressource im Kinderschutz“ (NZFH 2013, 

22). Die Sozialen Dienste sind in hohem 

Maße gefordert, im Prozess der Risikoab-

schätzung fachlich angemessen und 

gründlich, aber auch mit der nötigen Ach-

tung der Privatsphäre vorzugehen. Kin-

derschutzverdachtsmeldungen sind nicht 

nur prioritär zu behandeln, sondern auch 

sehr ressourcenintensiv. Geht der Aufga-

benzuwachs in den Jugendämtern nicht 

mit einer Verbesserung der Personalaus-

stattung einher, droht die Gefahr, dass 

andere Aufgaben in den Hintergrund rük-

ken (Hilfeplanung, Beratung) (vgl. Müller 

et al. 2012). Jeder Meldung folgt ein um-

fänglicher Prüf- und ggfs. auch Hilfege-

währungsprozess. Die Fachkräfte der Ju-

gendämter müssen jeden Hinweis aus-

führlich prüfen und sehen sich nicht nur 

bezogen auf den quantitativ zu bewälti-

genden Umfang, sondern auch bezogen 

auf die „neue“ Qualität fachlichen Han-

delns vor Herausforderungen. Auch wenn 

Kinderschutzarbeit schon immer originäre 

Arbeit der Fachkräfte der Jugendämter 

war, so lässt sich dennoch feststellen, 

dass die Anforderungen an das diesbe-

zügliche fachliche Wissen und Können 

deutlich anspruchsvoller geworden sind. 

Dazu gehört beispielsweise die Entwick-

lung von und der fachlich adäquate Um-

gang mit (neuen) Diagnoseinstrumenten, 

multiprofessionelle Kooperationsarbeit im 

Einzelfall sowie die Arbeit in und mit regio-

nalen und überregionalen Netzwerken. 

Hier leiten sich auch Forderungen nach 

neuen, attraktiven Fortbildungsangeboten 

ab, die auf die Vermittlung von Wissen 

und Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit 

setzen, über das bloße Fallmanagement 

hinaus aber auch Fertigkeiten in Moderati-

on und Kommunikation vermitteln, welche 

nicht ohne weiteres vorauszusetzen sind, 

im „lebendigen System“ Kinderschutz je-

doch dringend benötigt werden (vgl. Wolff 

et al. 2013, 15). Mit Blick auf den Aufga-

benbereich des Handelns und des Schutz-

auftrags bei Kindeswohlgefährdung be-

schreiben Heinitz und Schone die Heraus-

forderungen für Fachkräfte im Kinder-

schutz mit der Überschrift „Kinderschutz 

zwischen (gestiegenem) Anspruch und 

(ernüchternder) Wirklichkeit“ (Hei-

nitz/Schone 2013, 622). So hat sich in den 

letzten Jahren im Zuge der verstärkten 

öffentlichen Thematisierung das Aufga-

benspektrum in der Kinderschutzarbeit 

deutlich erweitert und umfasst nun die 
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Themen Fachberatung für andere Berufs-

gruppen, Netzwerkarbeit, Qualitätsent-

wicklung, Beteiligung und Beschwerde 

und vieles mehr (vgl. ebd.). Insbesondere 

der Allgemeine Soziale Dienst ist dabei 

fachlich und organisatorisch in Bewegung 

gekommen und steht vor der Herausforde-

rung, sich neu etablierte Verfahren und 

Handlungsabläufe im Kinderschutz anzu-

eignen und stetig zu verbessern. So müs-

sen Fachkräfte insbesondere im Kontext 

der grundlegenden Schlüsselprozesse im 

Kinderschutz (Gefährdungseinschätzung 

und Hilfegestaltung) in der Lage sein, 

„Hinweise, Informationen und Signale, die 

auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung 

hinweisen, sorgsam und achtsam zu prü-

fen und vor dem Hintergrund der meist 

komplexen Fallkontexte angemessen zu 

deuten, Eltern und Kinder umfassend zu 

verstehen und am gesamten Hilfeprozess 

zu beteiligen und schließlich gemeinsam 

mit Professionellen aus anderen Einrich-

tungen und Berufsgruppen tragfähige Hil-

fekonzepte zu entwickeln und nachhaltig 

zu gestalten“ (ebd.). 

In den letzten Jahren mehren sich Publika-

tionen zu den neuen Belastungen der 

Fachkräfte im ASD (z. B. Petry 2013; Ar-

beitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im 

Deutschen Institut für Urbanistik 2014; 

Wolff 2012), die auch mit den neuen Ent-

wicklungen im Kinderschutz zu tun haben. 

So haben die neuen Reformen und fachli-

chen Debatten vielfältige Aktivitäten im 

Handlungsfeld Kinderschutz angestoßen, 

gleichzeitig aber auch Verunsicherungen 

und Irritationen im Feld ausgelöst (vgl. 

Heinitz/Schone 2013, 622). Den Wandel 

der Arbeit im ASD seit der Einführung des 

§ 8a SGB VIII beschreibt der 14. Kinder- 

und Jugendbericht wie folgt: ‚8a-Teams‘ 

nehmen in der alltäglichen Arbeit von Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Allge-

meinen Sozialen Dienste der Jugendämter 

einen zunehmend größeren Raum ein, 

‚Kontrollaufträge‘ der Jugendämter z.B. im 

Rahmen von Sozialpädagogischen Famili-

enhilfen nehmen zu, und es ist bundesweit 

eine ansteigende Zahl von Inobhutnahmen 

gem. § 42 SGB VIII als kurzfristige Krisen-

intervention festzustellen" (BMFSFJ 2013, 

353). Belastungen und Risiken, die die 

Arbeitsprozesse beeinflussen, können sich 

aus verschiedenen Faktoren ergeben, 

z. B. anhaltend hohe Fallbelastungen, ge-

ringe (finanzielle) Wertschätzung, unzu-

reichende räumliche und zeitliche Res-

sourcen, das schlechte Image, das mit 

einer Tätigkeit im Jugendamt verbunden 

ist, unklare Aufgaben- und Verantwor-

tungsprofile, Konkurrenz statt Kooperation 

innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und 

gegenüber anderen Berufsgruppen (insb. 

Medizin) (vgl. Heinitz/Schone 2013, 623, 

basierend auf Ergebnissen aus Wolff et al. 

2013). Hinzu kommt, dass der steigende 

Personalbedarf in der Kinder- und Ju-

gendhilfe schon jetzt – gerade auch in den 

ASDs – zu einem großen Teil mit Berufs-

anfängerinnen und -anfängern gedeckt 

wird, was Fragen zu Einarbeitungskonzep-

ten und notwendigem Wissen und Fertig-
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keiten junger Fachkräfte im Kinderschutz 

mit sich bringt (ebd.).  

Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass die Investition in Fortbildung 

und Qualifizierung aus vielen Gründen 

sinnvoll und wichtig für die Verbesserung 

des Kinderschutzes auf verschiedenen 

Ebenen ist, nicht nur im Kontext der Quali-

fizierung der Diagnostik bei Risikoabwä-

gung bzw. im Zuge der Gefährdungsein-

schätzung. Hierfür bedarf es entsprechen-

der Ressourcen in den Jugendämtern. 

3.2 Die Dokumentation der Ge-
fährdungseinschätzungen ge-
mäß § 8a SGB VIII im Kontext 
des Forschungsstandes zum 
Phänomen der Kindeswohlge-
fährdung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die 

Forschungen zum Kinderschutz in 

Deutschland bzw. dem deutschen Kinder-

schutzsystem in vielerlei Hinsicht noch 

ganz am Anfang stehen. Erst in den letz-

ten Jahren wurden Anstrengungen unter-

nommen, um den Kinderschutz und Maß-

nahmen seiner Verbesserung im Rahmen 

von Gesetzesinitiativen und Bundespro-

grammen, aber auch lokalen Evaluatio-

nen, Forschungsprojekten und Disserta-

tionen methodisch fundiert zu analysieren. 

So sind zunehmend Veröffentlichungen 

zur Risiko- und Fehlerforschung (vgl. z. B. 

BMFSFJ 2008; Fegert/Ziegenhain/ Fange-

rau 2010; Wolff et al. 2013; MIFKJF 

2012c), zu Standards und Indikatoren für 

Qualität (vgl. Kindler 2013) sowie über 

Instrumente für die Fachpraxis, die den 

schwierigen Prozess der Gefährdungsein-

schätzung erleichtern bzw. standardisieren 

können (vgl. für einen Überblick Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf 2010), in 

der Diskussion.  

Von Seiten verschiedener Autorinnen und 

Autoren wird insbesondere kritisiert, es 

fehle in Deutschland an Daten zur Prä-

valenz, d. h. der Häufigkeit und Verteilung 

von Kindeswohlgefährdung sowie deren 

Determinanten (vgl. z. B. Kindler 2007, 6f.; 

Pillhofer et al. 2011). Eine auf Einzelfälle 

fokussierte Perspektive, wie sie aktuell im 

Rahmen der Fehlerforschung häufig ein-

genommen wird, sei zwar in vielerlei Hin-

sicht fruchtbar, reiche für eine Gesamtein-

schätzung des Feldes jedoch nicht aus 

(vgl. Kindler 2007, 5). Detaillierteres Wis-

sen zum Ausmaß und zur Verbreitung des 

Phänomens sowie Veränderungen im 

Zeitverlauf sind gerade vor dem Hinter-

grund der aktuellen Bemühungen um eine 

Verbesserung des Kinderschutzsystems 

auf allen gesellschaftlichen Ebenen für 

eine Ressourcenallokation relevant. So 

könnten epidemiologische Daten Erkennt-

nisse zu Risikofaktoren für Gefährdungen 

und zur Wirksamkeit von Hilfesystemen 

ergänzen (vgl. Pillhofer et al. 2011, 65). 

Eine umfassende nationale Strategie zur 

Erfassung der Prävalenzdaten, wie in ang-

loamerikanischen und anderen europäi-

schen Ländern (nationale Datenregister), 

ist in Deutschland aktuell nicht etabliert. 

Bis 2012 ließen sich lediglich indirekte 
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Hinweise auf die Häufigkeit von Kindes-

wohlgefährdungen in Deutschland über 

Sekundäranalysen erhalten, die allerdings 

nur Ausschnitte des Gegenstandes be-

schreiben, z. B. über öffentlich verfügbare 

Statistiken (polizeiliche Kriminalstatistik, 

Kinder- und Jugendhilfestatistik – Inobhut-

nahmen, Sorgerechtsentzüge) wie auch 

empirische Studien (retrospektive Befra-

gungen, Dunkelfeldstudien) (vgl. Übersich-

ten in Pillhofer et al. 2011).  

Verstärkt wurde und wird darüber disku-

tiert, welchen Beitrag die amtliche Statistik 

„als Wissensressource und Grundlage für 

eine indikatorengestützte Forschung zum 

Kinderschutz“ leisten kann (Pothmann 

2014). Ein erster Schritt, vorhandene Wis-

senslücken zu schließen, wurde mit dem 

Bundeskinderschutzgesetz und dem in 

diesem Zuge eingeführten Monitoring zu 

Gefährdungsmeldungen und deren Abklä-

rung durch die Jugendämter gem. § 8a 

SGB VIII gemacht. Dieses wird seit 2012 

im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe-

statistik durchgeführt und erweitert (§ 98 

Abs. 1 Nr. 13 SGB VIII) (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2014b; AKJ 2014a; 2014b). 

Die Erhebung wird als wichtiger Schritt zur 

Verbesserung der Datenlage im Kinder-

schutz gelobt. Die neuen Daten ermögli-

chen zum einen, die einhellig aus den Ju-

gendämtern berichteten immens zuneh-

menden Gefährdungsmeldungen stati-

stisch zu belegen und in ihrer Entwicklung 

zu verfolgen. Zum anderen liegen erstmals 

empirische, fallbezogene Daten zum 

Themenkomplex der Kindeswohlgefähr-

dung vor, die bundesweit erfasst und re-

gelmäßig ausgewertet werden. Die Daten 

liefern inzwischen wichtige Hinweise zur 

Meldung, dem anschließenden Verfahren 

(Handhabung von Gefährdungsfällen), den 

vorhandenen und neu eingeleiteten Hilfen 

sowie auch Wissen zur Lebenssituation 

der Familien bzw. Informationen zu den 

von der Meldung betroffenen Kindern und 

ihren Gefährdungslagen. Damit sind erst-

mals objektive Daten zu Familien im Kin-

derschutz für Deutschland verfügbar.2 In 

Rheinland-Pfalz wurden die Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII bereits 2010 und 2011 

im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ freiwillig 

erhoben. Eine Aufbereitung der Daten 

findet seit 2010 jährlich landesweit (vgl. 

MIFKJF 2012a; 2012b; 2014a; 2014c) und 

jeweils kommunal in Form von Profilen für 

alle sich beteiligenden Jugendämter durch 

                                                           
2
 So begrüßenswert die neue empirische Datenbasis für 

Erkenntnisse zu einzelnen Aspekten im Kontext des Kin-

derschutzes ist, so sind zugleich die Grenzen der Aus-

sagefähigkeit für das gesamte Kinderschutzsystem zu 

benennen: Bezüglich der Prävalenz von Gefährdungen 

und Misshandlungen bleibt die Aussagekraft der § 8a-

Statistik noch begrenzt, da das Dunkelfeld nicht abgebildet 

wird und die Erhebung nur den Zeitraum der Gefähr-

dungseinschätzung und der Einleitung von Hilfen umfasst. 

Somit werden z.B. keine Informationen darüber gesam-

melt, inwieweit betroffene Kinder zukünftig sicher und gut 

aufwachsen können (vgl. Kindler/Pluto 2013). Zudem ist 

die Erhebung auf Aktivitäten des institutionellen Kinder-

schutzes begrenzt. Kindler und Pluto geben ebenfalls zu 

bedenken, dass allein die Anzahl der registrierten und 

überprüften Gefährdungsmitteilungen noch keine Aussage 

über die Qualität im Kinderschutz in Deutschland ermög-

licht und plädieren perspektivisch für eine Verknüpfung der 

amtlichen Statistik mit einer Beobachtung des Dunkelfel-

des sowie einem Monitoring der Entwicklungsverläufe von 

Kindern, die eine Gefährdung erleben. Durch die zusätzli-

che Erfassung dieser Daten wäre die amtliche Statistik 

besser in der Lage, neben Handlungen und Maßnahmen 

auch wichtige Hinweise zur Reichweite und Wirkung des 

Kinderschutzsystems zu geben. 
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das Institut für Sozialpädagogische For-

schung Mainz statt. Der Fragebogen des 

ism enthält zusätzliche Fragen rund um 

Meldung und Gefährdungseinschätzung 

und ermöglicht daher für Rheinland-Pfalz 

Auswertungen zu Aspekten, die in der 

bundesweiten Erhebung nicht möglich 

sind (z. B. zur Bedeutung eines Migrati-

onshintergrundes, zur Mitwirkungsbereit-

schaft, zur genaueren Beschreibung der 

akuten oder latenten Gefährdung zugrun-

deliegender Anhaltspunkte u.ä. Eine Aufli-

stung der zusätzlichen Fragen findet sich 

in Kapitel 2). 

Zusammenfassend bieten die zur Verfü-

gung stehenden Daten zu Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII trotz der benannten 

Grenzen hinsichtlich der Erfassung des 

Phänomens der Kindeswohlgefährdung 

Material für vielfältige vertiefte Analysen zu 

verschiedenen im Kontext der Qualitäts-

entwicklung und Weiterentwicklung des 

Kinderschutzes relevanten Fragen, z. B. 

zu Besonderheiten bei verschiedenen 

Gruppen von Adressatinnen und Adressa-

ten (nach Geschlecht, Migrationshinter-

grund, Alter differenziert), den unter-

schiedlichen Gefährdungsformen (z. B. 

Profilierung der Kontexte von Vernachläs-

sigung, sexuellem Missbrauch u. Ä.) und 

Besonderheiten im Verfahren bzw. der 

Hilfeeinleitung je nach Ergebnis der Ge-

fährdungseinschätzung.  

In den jährlich erscheinenden Monito-

ringberichten für Rheinland-Pfalz wird ne-

ben der allgemeinen Grundauswertung 

aller Meldungen bzw. Gefährdungsein-

schätzungen (vgl. Kapitel 4) jeweils ein 

Aspekt im Rahmen einer Sonderauswer-

tung vertieft. In Kapitel 5 wird der Blick auf 

Besonderheiten bei jenen Fällen gerichtet, 

bei denen sich im Zuge der Gefährdungs-

einschätzung herausgestellt hat, dass tat-

sächlich eine (akute oder latente) Kindes-

wohlgefährdung vorliegt. Somit lässt sich 

das Verfahren der Jugendämter bei bestä-

tigten Kindeswohlverdachtsfällen genauer 

skizzieren. 
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4 Befunde der Untersu-
chung 

Im Jahr 2014 wurden in den an der Erhe-

bung beteiligten Jugendämtern Meldungen 

zu insgesamt 5.893 Kindern und Jugendli-

chen dokumentiert. Da mehrere Kinder 

von derselben Meldung betroffen sein 

können, beläuft sich die Anzahl der Mel-

dungen auf rund 4.000. Im Vergleich zum 

Vorjahr zeigt sich somit eine deutliche Zu-

nahme der dokumentierten Fälle um etwa 

21 %.  

 

Abbildung 3 Gefährdungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 2014 

 

Umgerechnet auf die Bevölkerung der 

unter 18-Jährigen ergibt sich für 2014 ein 

Eckwert von 10,56 (im Jahr 2013 lag die-

ser Eckwert bei 8,64). Damit waren in 

Rheinland-Pfalz 2014 rund 11 von 1.000 

Kindern und Jugendlichen dieser Alters-

gruppe von einer Kinderschutzverdachts-

meldung betroffen. In den kreisfreien Städ-

ten lag dieser Eckwert mit 12,93 (2013: 

11,48) etwas höher als in den kreisange-

hörigen Städten mit 11,50 (2013: 13,07). 

In den Landkreisen war der Eckwert mit 

9,63 (2013: 7,27) vergleichsweise niedrig.  

4.1 Meldungskontext  

Im Folgenden werden Befunde zum Mel-

dungskontext dargestellt. Hierzu gehören 

Angaben zu den eine Gefährdungsmel-

dung gemäß § 8a SGB VIII auslösenden 

unterschiedlichen Personen und Institutio-

nen sowie Angaben zur Bekanntheit der 

Familie im Jugendamt. Darüber hinaus 
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wird abgebildet, ob die von der Meldung 

betroffenen Familien zum Zeitpunkt der 

Gefährdungseinschätzung bereits Lei-

stungen der Kinder- und Jugendhilfe in 

Anspruch genommen haben.  

Melder nach § 8a SGB VIII in Rhein-

land-Pfalz 2014 

In den vergangenen Jahren hat sich ein 

breit geteiltes Verständnis herauskristalli-

siert, dass es für einen gelingenden Kin-

derschutz das Zusammenwirken aller ge-

sellschaftlichen Akteure braucht, die beruf-

lich in Kontakt mit Kindern und Jugendli-

chen stehen. Das Kinderschutzsystem in 

Deutschland ist darum als Kooperations- 

und Vernetzungsstruktur zu beschreiben. 

Ein Blick auf die meldenden Personen und 

Institutionen in Rheinland-Pfalz verdeut-

licht diese Zusammenhänge: Oftmals spie-

geln die meldenden Gruppen und Institu-

tionen bestehende Netzwerke im Bereich 

Kinderschutz/Frühe Hilfen bzw. getroffene 

Kooperationsvereinbarungen zur Umset-

zung des § 8a SGB VIII vor Ort wider. Die 

Zusammensetzung der Melder kann für 

das einzelne Jugendamt Anlass bieten, zu 

überprüfen, ob und in welcher Weise Ko-

operationen mit den häufigsten Melde-

gruppen bereits entwickelt sind und wo es 

sinnvoll ist, Kooperationsstrukturen gege-

benenfalls noch aufzubauen. 

Die Betrachtung der verschiedenen Mel-

der einer möglichen Kindeswohlgefähr-

dung ist auch deshalb bedeutsam, weil die 

meldenden Personen und Institutionen 

durch ihre Kontaktaufnahme mit dem Ju-

gendamt den Zugang zur Familie und so-

mit auch den Prozess der Zusammenar-

beit wesentlich mitbestimmen. Der Zugang 

zur Familie und der darauf folgende Pro-

zess im Zuge der Gefährdungseinschät-

zung und der Bedarfsabklärung bieten je 

nach Art des Zugangs verschiedene 

Chancen (z. B. wenn die Meldung über 

eine Regelinstitution wie Schule oder Kita 

erfolgt), aber auch Risiken (z. B. wenn die 

Meldung in Folge einer Eskalation mit Be-

teiligung der Polizei zustande kommt).  

Die meisten Meldungen in Rheinland-Pfalz 

im Jahr 2014 erfolgten über Polizei, Ge-

richt oder Staatsanwaltschaft (20,1 %). 

Dabei kommt der Polizei nicht nur im 

Rahmen der Eskalation von Krisensitua-

tionen, sondern auch mit Blick auf abgän-

gige Jugendliche oder Schulverweigerer 

und bei Meldungen außerhalb der Ge-

schäftszeiten des Jugendamtes eine ent-

scheidende Rolle zu. Zentrale Aufgabe der 

Polizei ist es, Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Zur 

Gefahrenabwehr wird die Polizei immer 

dann tätig, „wenn Situationen, die im kon-

kreten Fall, in absehbarer Zeit, mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit zu einem 

Schaden (zum Beispiel an Leib, Leben 

und Gesundheit eines Kindes) führen wür-

den, zu beenden bzw. zu verhindern sind“ 

(Programm Polizeiliche Kriminalprävention 

der Länder und des Bundes 2012, 30). 

Wenn ein Anfangsverdacht für eine Straf-

tat besteht, muss die Polizei diesem nach 

§ 163 Strafprozessordnung nachgehen 

(Legalitätsprinzip). Sexueller Missbrauch 
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und körperliche Misshandlung von Kindern 

und Jugendlichen sind schwere Straftaten 

(§§ 176 und 225 StGB) und gelten als Of-

fizialdelikte. Erhalten Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamte im dienstlichen Kontext 

Kenntnis von einem Offizialdelikt, müssen 

sie Strafanzeige erstatten und entspre-

chende Ermittlungen einleiten. Ebenso 

muss anderen erstatteten Strafanzeigen 

nachgegangen werden, auch wenn sie 

anonym erfolgen. Eine Rücknahme der 

Strafanzeige ist nicht möglich. Bei der Ko-

operation mit der Polizei sind insbesonde-

re die unterschiedlichen Paradigmen der 

Systeme Polizei (Strafverfolgungszwang, 

Opportunitätsprinzip) und Kinder- und Ju-

gendhilfe (Vertrauensschutz und Freiwil-

ligkeit als Arbeitsgrundlage) zu beachten. 

Hier gilt es, im Rahmen einer Annäherung 

zu einem gegenseitigen Verständnis der 

Systeme, der Handlungsroutinen und der 

unterschiedlichen Aufgaben zu gelangen. 

Im Mittelpunkt der Klärung stehen Fragen 

des Datenschutzes und der Informations-

weitergabe sowie Absprachen darüber, 

wie das Handeln von Polizei und Kinder- 

und Jugendhilfe vor Ort aufeinander abge-

stimmt werden kann (vgl. Meysen 2008, 

44; DIJuF 2007).  

Mit einer Beteiligung an fast 15 % aller 

Meldungen sind Bekannte und Nachbarn 

nahezu ebenso bedeutende Melder. Damit 

sind in mehr als jedem siebten Fall soziale 

Kontrolle und Aufmerksamkeit des „sozia-

len Nahraums“ Anlass für eine Meldung 

bzw. eine Gefährdungseinschätzung. Si-

cher lässt sich diese anhaltend hohe Auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit mit der me-

dial geführten Debatte zum Thema Kinder-

schutz erklären.  

Meldungen durch das soziale Umfeld des 

von der Meldung betroffenen Kindes/Ju-

gendlichen machen insgesamt etwa ein 

Drittel aus (33,9 %). Dazu zählen die Per-

sonensorgeberechtigten, Nachbarn, Be-

kannte, Verwandte bzw. der junge Mensch 

selbst. Die übrigen Meldungen, mit Aus-

nahme der anonymen (9,5 %) und der 

„Sonstigen“ Meldungen (5,6 %) stammen 

aus professionalisierten Einrichtungen, die 

auf unterschiedliche Weise mit den Kin-

dern und Jugendlichen bzw. deren Eltern 

in Verbindung stehen. 

Neben der Polizei ist auch die Institution 

Schule ein wichtiger potenzieller Partner 

im Kinderschutz: Rund 9 % aller Meldun-

gen gehen von Schulen aus. Die Schulen 

sind Orte, an denen Kinder und Jugendli-

che viel Lebenszeit verbringen. Wenn 

auch der Bildungsauftrag der Schule im 

Vordergrund steht, so werden dennoch 

ebenso andere Lebensthemen der Mäd-

chen und Jungen wie auch ihrer Familien 

im Schulalltag immer wieder relevant. Kin-

der und Jugendliche vertrauen sich Lehr-

kräften an und signalisieren Hilfe- und Un-

terstützungsbedarf. Oder Lehrkräften fal-

len Kinder und Jugendliche aufgrund ihres 

Verhaltens oder auch ihrer Fehlzeiten auf. 

Somit können auch Fragen einer mögli-

chen Kindeswohlgefährdung relevant wer-

den. Wie auch bei der Polizei handelt es 

sich beim Bildungssystem und der Institu-

tion Schule um Systeme, die primär unter-
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schiedliche Funktionen erfüllen und ande-

re Ziele verfolgen als die Jugendhilfe. Das 

System Schule ist allerdings in der Erbrin-

gung seiner Aufgaben zunehmend auf die 

Kinder- und Jugendhilfe angewiesen, was 

sich organisatorisch z. B. in Form der 

Schulsozialarbeit und weiteren gemein-

samen Arbeitsansätzen bereits niederge-

schlagen hat. Hier können unterstützende 

Hilfen für Kinder und Jugendliche, aber 

auch für ihre Eltern anknüpfen. Auch in 

der Kooperation mit der Schule ist es da-

bei erforderlich, Schnittstellen zu definie-

ren und zu klären. Um verfrühte Meldun-

gen ebenso zu vermeiden wie ein zu spä-

tes Handeln der Partner, muss insbeson-

dere das Verfahren ab dem Aufkommen 

eines Gefährdungsverdachtes sinnvoll 

vereinbart werden. Einige Bundesländer 

regeln den Umgang mit gewichtigen An-

haltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-

dung in ihren Schulgesetzen (z. B. Bran-

denburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen). 

Insgesamt kann bundesweit jedoch wei-

terhin von einer vorsichtigen Zurückhal-

tung in der Schulgesetzgebung gespro-

chen werden, wenn es um die Thematisie-

rung von Kindeswohlgefährdungen und 

damit zusammenhängenden Wahrneh-

mungen geht. Es bleibt abzuwarten, in-

wieweit es hier im Zuge der fortschreiten-

den Umsetzung des Bundeskinderschutz-

gesetzes zu einer Veränderung kommt. Im 

Saarland wurde inzwischen ein Kooperati-

onsleitfaden für Jugendhilfe und Schule 

zum Schutzauftrag erarbeitet (vgl. Regio-

nalverband Saarbrücken 2014). Dieser 

enthält grundsätzliche Erläuterungen zur 

Definition von Kindeswohl und Gefährdung 

sowie zu rechtlichen Aspekten. Außerdem 

wird die Vorgehensweise anhand von Ver-

fahrensschritten und einem Flussdia-

gramm beschrieben. Mancherorts wurden 

regionale Vereinbarungen zwischen Ju-

gendämtern und Schulen zum Vorgehen 

bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

erarbeitet und exemplarisch landesweit 

den Schulen zur Verfügung gestellt (z. B. 

Rheinland-Pfalz vgl. ADD Trier et al. 

2013). Eine Orientierung am Modell des § 

8a SGB VIII für den Umgang mit Anhalts-

punkten für eine Kindeswohlgefährdung 

scheint auch für die Schule sinnvoll und 

erstrebenswert. Hierzu müssten Schulen 

bereit sein, sich mit Eltern und Kindern 

auch in krisenhaften oder konfliktträchti-

gen Erziehungsfragen auseinanderzuset-

zen und die vorhandenen Zugangsmög-

lichkeiten zu nutzen. Bei den sich an-

schließenden anspruchsvollen Einschät-

zungs- und Beratungsaufgaben dürfen 

Lehrer jedoch nicht alleine gelassen wer-

den; hier gilt es, fachliche Qualifizierung 

und Unterstützung bereitzustellen. Sofern 

Landesgesetzgeber und Schulbehörden 

den Kinderschutz nicht einzelnen beson-

ders engagierten Schulen bzw. Lehrern 

überlassen wollen, besteht hier Hand-

lungsbedarf (vgl. Meysen 2008, 44). Auf-

grund der Bedeutung der Schule als zen-

traler Lebensort von Kindern und Jugend-

lichen erscheint die Schule aber auch im 

Sinne eines weiten (präventiven) Kinder-

schutzverständnisses als Kooperations-
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partner relevant. Dem entspricht die Ein-

beziehung in die Netzwerke Frühe Hilfen, 

wie sie im Bundeskinderschutzgesetz vor-

gesehen und auch in vielen Kommunen 

bereits Praxis ist. Wenn die Schule auch 

erst für Kinder ab 6 Jahren zuständig und 

damit nicht mehr zum Feld der Frühen 

Hilfen zu rechnen ist, werden doch immer 

gute Gründe für deren Einbeziehung an-

geführt. Dabei wird insbesondere auf jün-

gere Geschwisterkinder der Familien ver-

wiesen sowie auf die notwendige Fortfüh-

rung leicht zugänglicher Beratungsmög-

lichkeiten und sonstiger Unterstützungs-

angebote analog der Frühen Hilfen, wenn 

die Kinder älter werden und sich daraus 

resultierend für Eltern (immer wieder) neue 

Herausforderungen im Erziehungsalltag 

oder durch neu auftretende schwierige 

Lebenssituationen ergeben. Hierbei geht 

es auch um die Fortführung so genannter 

"verlässlicher Betreuungsketten" (Cierpka 

et al. 2013, 177).  

Des Weiteren fällt auf, dass lediglich 4,3 % 

aller Meldungen von Kindertageseinrich-

tungen und Kindertagespflegepersonen 

stammen. Das ist vor allem deshalb er-

wähnenswert, weil gerade in Kindertages-

stätten ein sehr enger Kontakt zu den 

(Klein-)kindern und zudem ein täglicher 

Kontakt zu den (bringenden und abholen-

den) Eltern besteht. Kindertagesstätten 

rücken zunehmend als bedeutsame Zu-

gänge für Familien zu Angeboten der Fa-

milienbildung und der Frühen Hilfen in den 

Blick. Dreh- und Angelpunkt stellt dabei 

das Konzept der Erziehungspartnerschaft 

von Kindertagesstätte und Eltern dar. Da-

rauf bezogen können Fachkräfte der Kin-

dertagesstätten oder auch hier angesie-

delte Beratungsfachkräfte der Frühen Hil-

fen mit Eltern zu Fragen der Erziehung 

und zur Gestaltung von Familie ins Ge-

spräch gehen. In den vergangenen Jahren 

wurden bundesweit Konzepte erarbeitet, 

wie Kindertagesstätten die Zusammenar-

beit mit Eltern intensivieren können sowie 

Eltern- und Familienbildung in diesem 

Rahmen angemessen umgesetzt werden 

kann (z. B. Familienzentren in Nordrhein-

Westfalen, Landesprogramm Kita!Plus in 

Rheinland-Pfalz). Neben Beratungs- und 

Bildungsangeboten in den Kindertages-

stätten kommt den Fachkräften hier auch 

eine Lotsenfunktion zu, indem sie Eltern 

bei Bedarf an andere unterstützende Stel-

len weiterleiten. Mit der Einführung des 

§ 8a SGB VIII wurden auch die Kinderta-

gesstätten in die Wahrnehmung des 

Schutzauftrages der Kinder- und Jugend-

hilfe aktiver mit einbezogen. Als zentrales 

Unterstützungselement ist für diesen Be-

reich die in § 8a SGB VIII vorgegebene 

insoweit erfahrene Fachkraft anzusehen. 

In der Umsetzung zeigen sich vielfach 

Klärungs- und Qualifizierungsbedarfe, ins-

besondere auch hinsichtlich der Ge-

sprächsführung mit Eltern zu schwierigen 

Themen (vgl. z. B. Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband Gesamtverband 2012). 

Für vorhandene Unsicherheiten in Bezug 

auf das Verfahren bzw. Ängste spricht, 

dass nicht deutlich mehr Meldungen von 

Kitas eingehen.  



 

33 
 

Auf das Gesundheitswesen (Ärzte, Klini-

ken, Gesundheitsamt und Hebammen) 

entfallen insgesamt 5,0 % aller Meldun-

gen. Altersspezifisch spielt es insbesonde-

re für die unter 1-Jährigen jedoch eine 

deutlich größere Rolle: In dieser Alters-

gruppe liegt der entsprechende Anteil bei 

16,4 %. Die Gesundheitshilfe ist im Zuge 

der Debatte um die Frühen Hilfen und ei-

nen präventiven Kinderschutz in den ver-

gangenen Jahren zunehmend mit ihren 

Möglichkeiten nicht-stigmatisierender und 

niedrigschwelliger Zugänge in den Blick 

gekommen. Als zentrale Akteure sind die 

niedergelassenen Gynäkologinnen und 

Gynäkologen, Pädiaterinnen und Pädiater, 

Geburts- und Kinderkliniken sowie (Fami-

lien-)Hebammen und (Familien-)Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 

-pfleger zu nennen, die in der Zeit rund um 

die Geburt wichtige Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner für werdende und 

junge Eltern sind, wenn es um die Ge-

sundheit, Pflege und Versorgung der Kin-

der geht. Insbesondere durch den Aufbau 

lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Kin-

derschutz wurde eine stärkere Vernetzung 

und Zusammenarbeit von Kinder- und Ju-

gendhilfe und Gesundheitswesen inten-

diert (auf Bundesebene vgl. NZFH 2014; 

für Rheinland-Pfalz MIFKJF 2014b), im 

präventiven Kinderschutz ebenso wie in 

der gemeinsamen Bearbeitung von Kin-

derschutzverdachtsfällen. Im Blick auf Da-

tenschutzfragen wurden mit dem Bundes-

kinderschutzgesetz (erste) klärende Rege-

lungen getroffen. Darüber hinaus braucht 

es für die fallbezogene Zusammenarbeit 

geklärte Verfahren der Risiko- und Gefähr-

dungseinschätzung sowie abgestimmte 

Vorgehensweisen zum Anbieten von Hil-

fen oder auch dem Einleiten von Interven-

tionen (vgl. Fegert 2013/2014, 7). 

Betrachtet man das Ergebnis der Gefähr-

dungseinschätzung differenziert nach den 

jeweiligen Meldern, so fällt auf, dass sich 

Meldungen von Bekannten/Nachbarn, Ver-

wandten sowie von anonymen Meldern im 

Zuge der Gefährdungseinschätzung ver-

gleichsweise häufig als gegenstandslos 

herausstellen. Als Ergebnis der Meldun-

gen von Einrichtungen/Diensten der Ju-

gendhilfe, den Sozialen Diensten/Jugend-

amt, den Gesundheitsdiensten, der Schule 

und der Selbstmelder ergibt sich hingegen 

häufiger ein Handlungsbedarf aufgrund 

einer akuten oder latenten Gefährdung 

des Kindes/Jugendlichen.  

Zudem zeigt sich, dass Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund über-

proportional häufig von der Polizei gemel-

det werden. Meldungen von Bekannten/

Nachbarn und von anonymen Meldern 

erfolgen bei Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund dagegen seltener. 
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Abbildung 4 Institution oder Personen, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt ge-
macht hat/haben (n= 5.889, Angaben in Prozent) 

 

 

Bekanntheit der Familie im Jugend-

amt 

Zwei Drittel der Familien (67,6 %), zu de-

nen eine Meldung gemacht wurde, wurden 

bereits in der Vergangenheit durch den 

ASD/Sozialen Dienst des Jugendamtes 

beraten und waren dementsprechend dem 

Jugendamt bekannt (Abbildung 5). Das 

scheint zunächst die medialen Skandali-

sierungen im Stil von „Das Jugendamt 

weiß Bescheid und dennoch kommt es zu 

Gefährdungen der Kinder“ zu bestätigen. 

Wahrscheinlicher ist die hohe Bekanntheit 

der Familien damit zu erklären, dass das 

Jugendamt heute normaler Bestandteil der 

sozialen Infrastruktur ist und sich längst 

nicht mehr nur mit „Randgruppenfamilien“ 

befasst. Die öffentliche Kinder- und Ju-

gendhilfe stellt Familien heute ein breites  

Spektrum an ganz unterschiedlichen Bera-

tungs-, Unterstützungs- und Hilfsleistun-

gen sowie Regelstrukturangeboten im 

Rahmen von Kindertagesbetreuungen 

oder der Jugendarbeit bereit. Über diese 

häufig niedrigschwelligen und vielfältigen 

Zugangswege kommt das Jugendamt mit 

einem Großteil der Familien in der Kom-

mune in Kontakt. So kann es im Kontext 

des Kinderschutzes durchaus vorkommen, 

dass in Familien, die dem Jugendamt be-

reits bekannt sind, Verdachtsmeldungen 

auftreten, ohne dass in vorherigen Kontak-

ten eine Gefährdung im Raum stand.  

Zudem sind Familien mitunter auch im 

Rahmen von (früher oder aktuell) installier-

ten Hilfen zur Erziehung bekannt. Zum Teil 

betreuen die Fachkräfte der Jugendämter 

Familien, die bereits zuvor im Kontext des 

Kinderschutzes in Kontakt mit dem Jugen-
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damt gekommen waren und bei denen 

durch die Einleitung geeigneter Hilfen die 

Gefahr für das Wohl des Kindes zunächst 

abgewendet werden konnte. Diese Erläu-

terungen machen deutlich, dass eine Viel-

zahl von Konstellationen denkbar ist. Je 

nachdem, in welcher Weise die Familie in 

der Vergangenheit bereits mit dem Ju-

gendamt in Kontakt gekommen ist, unter-

scheiden sich also auch Vorinformationen 

und Voraussetzungen der Zusammenar-

beit. Insofern darf die Tatsache, dass in 

mehr als zwei Drittel aller Fälle die Familie 

dem Jugendamt bereits bekannt war, nicht 

überinterpretiert werden. 

Dennoch ist klar, dass die Bedeutung des 

Befundes auch nicht unterschätzt werden 

darf. Kinderschutzverdachtsmeldungen 

kommen nicht aus dem „Nichts“, sondern 

betreffen Familien, die das Jugendamt aus 

unterschiedlichen Zusammenhängen be-

reits kennt. Darüber hinaus erhärtete sich 

bei den Familien, die dem Jugendamt be-

reits bekannt waren, der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung deutlich häufiger 

als bei den dem Jugendamt unbekannten 

Familien.  

Dieses Wissen bietet zentrale Ansatzpunk-

te für die Weiterentwicklung gezielter Prä-

ventionsansätze im Jugendamt (vgl. Müller 

et al. 2012). Womöglich lässt sich der Be-

fund jedoch auch als kritischer Hinweis auf 

eine Hilfegewährungspraxis lesen, die auf 

nur kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil die 

Jugendämter vor dem Hintergrund stei-

gender Fallzahlen und steigender Kosten 

stark unter Druck stehen. Deutlich wird in 

jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD 

Rahmenbedingungen und fachliches 

Know-how brauchen, um Familien in pre-

kären und risikobehafteten Lebenssitua-

tionen gut begleiten und unterstützen zu 

können. 

 

Abbildung 5 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/ Sozialen Dienst des 
Jugendamtes beraten?“ (n=5.857, Angaben in Prozent) 
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Hilfebezug der Familie zum Zeit-

punkt der Gefährdungseinschät-

zung  

Wie schon in den Jahren zuvor erhielt 

auch im Jahr 2014 etwa jede zweite Fami-

lie (51 %) zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung bereits Leistungen der Kin-

der- und Jugendhilfe (Leistungen und Un-

terstützungen nach §§ 16-18, 19, 27-35, 

35a, 42 SGB VIII). Das bedeutet, dass in 

diesen Fällen bereits ein Kontakt zum Ju-

gendamt vorhanden war, als der Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung gemeldet 

und eine Gefährdungseinschätzung vor-

genommen wurde.  

Ein Großteil der bereits gewährten Lei-

stungen sind dabei eher niedrigschwellige 

Angebote und ambulante Hilfeformen. 

Formlose Beratungen (§ 16 SGB VIII) 

wurden von fast einem Viertel der Familien 

in Anspruch genommen (23,0 %). In etwa 

jedem fünften Fall war zum Zeitpunkt der 

Gefährdungseinschätzung zudem eine 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

(§ 31 SGB VIII) installiert (19,0 %). Eine 

Trennungs- und Scheidungsberatung nach 

§ 17 bzw. § 18 SGB VII erfolgte in 6,6 % 

der Fälle.  

Die Befunde zeigen, dass auch Meldun-

gen aus laufenden Hilfen heraus eine 

wichtige Rolle spielen. Deshalb sollte ins-

besondere in der Kooperation zwischen 

dem öffentlichen und freien Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe Rollenklarheit 

herrschen, damit das Verfahren für alle 

Beteiligten transparent gestaltet werden 

und in enger Abstimmung eine gemein-

same Einschätzung der Situation erarbei-

tet werden kann. Die Zusammenarbeit 

kann in Einzelfällen belastet werden, wenn 

die Bewertungen des öffentlichen und frei-

en Trägers divergieren hinsichtlich der 

Frage, ob der Schutz des Kindes oder die 

Unterstützung der Familie im Vordergrund 

stehen sollen (vgl. Schrapper 2008, 72). 

Zielsetzung muss hier sein, Verfahren zu 

entwickeln, die eine befriedigende Klärung 

im Sinne des Kindes, aber nach Möglich-

keit auch der Familie, gewährleisten. Die 

Vorgehensweisen im Rahmen des § 8a 

SGB VIII sind in Kooperationsvereinba-

rungen zwischen öffentlichen und freien 

Trägern zu klären.  

Bei den Familien, die zum Zeitpunkt der 

Gefährdungseinschätzung bereits eine 

Leistung der Kinder- und Jugendhilfe er-

hielten, bestätigte sich der Verdacht einer 

(akuten oder latenten) Kindeswohlgefähr-

dung deutlich häufiger als bei Familien, die 

gerade keine Leistung in Anspruch nah-

men. 
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Abbildung 6 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung (n=5.676, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Die Ergebnisse im Überblick 

 Der größte Anteil der Meldungen 

über eine mögliche Kindeswohlge-

fährdung kam im Jahr 2014 von 

den Meldergruppen Polizei/Ge-

richt/Staatsanwaltschaft, Bekann-

ten/Nachbarn und von Schulen. 

Außerdem gingen vergleichsweise 

häufig Meldungen von anonymen 

Meldern, Eltern/einem Eltern-

teil/Personensorgeberechtigten 

sowie Verwandten aus.  

 Betrachtet man das Ergebnis der 

Gefährdungseinschätzung diffe-

renziert nach den jeweiligen Mel-

dern, so fällt auf, dass sich Mel-

dungen von Bekannten/Nachbarn, 

Verwandten sowie von anonymen 

Meldern vergleichsweise häufig als 

gegenstandslos herausstellten. Als 

Ergebnis der Meldungen von Ein-

richtungen/Diensten der Jugendhil-

fe, den Sozialen Diensten/Jugend-

amt, den Gesundheitsdiensten, der 

Schule und der Selbstmelder ergab 

sich hingegen häufiger ein Hand-

lungsbedarf aufgrund einer akuten 

oder latenten Gefährdung des Kin-

des/Jugendlichen.  

 Zudem zeigt sich, dass Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshinter-

grund überproportional häufig von 
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der Polizei gemeldet wurden. Mel-

dungen von Bekannten/Nachbarn 

und von anonymen Meldern erfolg-

ten bei Kinder und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund dagegen 

seltener.  

 Zwei Drittel (67,6 %) der Familien, 

bei denen für ein Kind/einen Ju-

gendlichen eine Gefährdungsein-

schätzung im Rahmen einer Kin-

derschutzverdachtsmeldung vor-

genommen wurde, waren in der 

Vergangenheit bereits durch den 

ASD/Sozialen Dienst des Jugend-

amtes beraten worden und waren 

dementsprechend dem Jugendamt 

bekannt. In diesen Familien erhär-

tete sich der Verdacht auf eine 

(akute oder latente) Kindeswohlge-

fährdung dabei vergleichsweise 

häufiger als bei unbekannten Fami-

lien.  

 Etwa die Hälfte der von einer Mel-

dung betroffenen Familien erhielt 

zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung bereits Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe. In er-

ster Linie handelte es sich hierbei 

eher um niedrigschwellige Angebo-

te und ambulante Hilfeformen. Bei 

den Familien, die zum Zeitpunkt 

der Gefährdungseinschätzung be-

reits eine Leistung der Kinder- und 

Jugendhilfe erhielten, bestätigte 

sich der Verdacht einer (akuten 

oder latenten) Kindeswohlgefähr-

dung deutlich häufiger als bei Fa-

milien, die gerade keine Leistung in 

Anspruch nahmen.  

4.2 Gefährdungseinschätzung  

Fachliche Schritte zur Ersteinschät-

zung der Situation  

Ein wichtiger Strang der aktuellen fachli-

chen Debatte zur Qualitätsentwicklung im 

Kinderschutz bezieht sich auf die Verbes-

serung und Qualifizierung diagnostischer 

Prozesse. Dabei ist in den letzten Jahren 

der Trend zum stärkeren Einsatz von Leit-

linien, Protokollen, Verfahren und Instru-

menten zu beobachten, mithin ein Trend 

zur Standardisierung, insbesondere im 

Kontext der Gefährdungseinschätzung. 

Bei der Diagnostik im Rahmen der Gefähr-

dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII 

handelt es sich um eine anspruchsvolle 

und komplexe Aufgabe. Hierzu gehört je 

nach Meldung und Kontext neben Informa-

tionseinholungen der möglichst unverzüg-

liche persönliche Kontakt zum Kind bzw. 

der Familie, in der Regel im Rahmen eines 

Hausbesuchs. Vor dem Hintergrund aller 

verfügbaren Informationen erfolgt eine 

(möglichst methodisch strukturierte) Risi-

ko- bzw. Gefährdungseinschätzung unter 

Beteiligung mehrerer Fachkräfte, deren 

Ergebnis als Grundlage für die Entschei-

dung über die weiteren fachlichen Schritte 

dient. Das (zumeist) standardisierte Vor-

gehen der Jugendämter im Anschluss an 

den Eingang einer Meldung gemäß 

§ 8a SGB VIII lässt sich mit den erhobe-
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nen Daten gut abbilden (Mehrfachnen-

nungen waren möglich).  

Bei mehr als sieben von zehn Meldungen 

(71,3 %) und damit am häufigsten erfolgte 

zur Ersteinschätzung der Situation eine 

kollegiale Beratung zur Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos. Etwas seltener 

(69,8 %) fand eine Besprechung im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte (4-

Augen-Prinzip) statt. In § 8a SGB VIII ist 

festgelegt, dass die Fachkräfte sowohl 

berechtigt als auch verpflichtet sind, die 

Wahrnehmungen und Informationen im 

Zusammenhang mit einer Kindeswohlver-

dachtsmeldung und dem Bekanntwerden 

„gewichtiger Anhaltspunkte“ mit anderen 

Fachkräften zu reflektieren und zu bewer-

ten (vgl. Meysen 2008, 25). 

In über der Hälfte der Meldungen erfolgte 

zudem eine Kontaktaufnahme mit anderen 

Beteiligten (56,1 %). Hausbesuche wurden 

in rund 39,5 % der Fälle unangekündigt 

und in 31,2 % der Fälle angekündigt 

durchgeführt. Weitere häufige Schritte 

waren eine Einladung der Familie zum 

Gespräch ins Jugendamt (30,8 %), die 

Einleitung von Hilfen im Rahmen des SGB 

VIII (17,3 %), sowie ein Gespräch mit dem 

Kind/der Familie außerhalb des Jugend-

amtes (16,4 %). 

Zusammengefasst erfolgte als erster fach-

licher Schritt bei 88,6 % der Meldungen 

ein persönlicher Kontakt mit dem Kind und 

gegebenenfalls der Familie, unabhängig 

davon, ob sich später der Verdacht erhär-

tete oder nicht. Dieser Befund zeugt von 

dem hohen zeitlichen und personellen 

Aufwand, den die § 8a SGB VIII-

Meldungen für die Fachkräfte des Ju-

gendamtes bedeuten, und kann als Indika-

tor für die Arbeitsbelastung im Rahmen 

des (akuten) Kinderschutzes gesehen 

werden. Zu diesen direkten Kontakten 

gehören Hausbesuche, Gespräche im 

oder außerhalb des Jugendamts, Inobhut-

nahmen sowie Kontrollauflagen/Kontroll-

besuche durch den ASD.  

Die Auswertung der Reaktionszeit, also 

des Zeitraums zwischen dem Eingang der 

Meldung und dem Erstkontakt mit dem 

Kind, zeugt ebenfalls von dieser erhebli-

chen zeitlichen Belastung: In etwa einem 

Drittel aller Meldungen (31,1 %) findet be-

reits am Tag des Eingangs der Meldung 

ein persönlicher Kontakt zwischen einer 

Fachkraft des Jugendamts und dem von 

der Meldung betroffenen Kind statt. In 

zwei Drittel der Fälle (65,6 %) findet ein 

solcher Kontakt noch innerhalb der ersten 

Woche statt. Bei sich später bestätigenden 

Gefährdungen (akut/latent) wurde dabei 

vergleichsweise schneller reagiert: So 

fand der Kontakt bei akuten Kindeswohl-

gefährdungen in rund 80 % der Fälle in-

nerhalb der ersten Woche statt. Bei laten-

ten Kindeswohlgefährdungen liegt der ent-

sprechende Wert bei 69% und somit eben-

falls über dem entsprechenden Anteil aller 

Fälle (65,6 %). 
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Abbildung 7 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungs-
einschätzung?“(n=5.858, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos  

Der § 8a SGB VIII sieht explizit die Einbe-

ziehung der Eltern sowie des Kindes oder 

Jugendlichen im Zuge der Risikoabschät-

zung durch die Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe vor. Eine Ausnahme besteht 

dann, wenn durch ein Einbeziehen der 

Eltern oder Sorgeberechtigten der wirk-

same Schutz des Kindes oder Jugend-

lichen in Frage gestellt ist (vgl. 

§ 8a SGB VIII Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 2 Satz 2) (vgl. Meysen 2008, 25). Die 

Mitwirkungsbereitschaft der Familien im 

Zuge der Risikoeinschätzung konnte durch 

die Fachkräfte auf einer Skala von 1 bis 5 

bewertet werden. Dabei zeigt sich, dass 

die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

überwiegend als „vorhanden“ oder „in vol-

lem Umfang vorhanden“ eingeschätzt wird 

(67,7 %).  

In mehr als einem Fünftel aller Fälle 

(22,3 %) scheint die Mitwirkungsbereit-

schaft der Eltern allerdings nur teilweise 

vorhanden zu sein. In jedem zehnten Fall 

ist die Mitwirkungsbereitschaft sogar kaum 

(6,9 %) oder gar nicht (3,1 %) gegeben. 

Die Fachkräfte stehen bei dieser Gruppe 

und somit in fast einem Drittel der Fälle 

(32,3 %) vor der Herausforderung, diese 

Familien zur Mitwirkung zu motivieren. 

Erst die Herstellung von Problemkongru-

enz und -einsicht sowie die Bereitschaft 

zur Kooperation können langfristig einen 

erfolgreichen Hilfeverlauf ermöglichen. 

Erwartungsgemäß zeigte sich bei Fällen, 

in welchen keine Kindeswohlgefährdung 

und kein Hilfe-/Unterstützungsbedarf fest-

gestellt wurde, dass die Eltern in rund 

87 % der Fälle zu einer Mitwirkung bereit 

waren. In der Gruppe der Familien, in de-

ren Fällen sich später eine akute Kindes-

wohlgefährdung bestätigte, waren immer-

hin noch rund 46 % bereit, mitzuwirken. 

Diese Ergebnisse illustrieren die besonde-

re Herausforderung an das fachliche Han-

deln und die Kommunikation mit den Er-

ziehungsberechtigten, sie auch angesichts 

schwieriger Themen (hier: gewichtige An-

haltspunkte für eine mögliche Kindeswohl-

gefährdung) zur Mitwirkung zu motivieren 

und für die Inanspruchnahme von Hilfen 

zu gewinnen. 
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Abbildung 8 „Bitte schätzen Sie die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos ein“ (n=5.749, Angaben in Prozent) 

 

 

Gesamtbewertung der Gefährdungs-

situation – Feststellung einer Kin-

deswohlgefährdung  

Die Einschätzung der Gefährdung für das 

Wohl des Kindes oder Jugendlichen um-

fasst eine erste Gefährdungseinschät-

zung, eine Sicherheitseinschätzung, das 

Einschätzen von Entwicklungsdefiziten, 

Verhaltensauffälligkeiten, Stärken des 

Kindes oder Jugendlichen und die Ein-

schätzung der Erziehungsfähigkeit der 

Eltern – wobei diese Aufzählung nicht ab-

schließend ist (vgl. Meysen 2008, 27). Den 

Prozess der Gefährdungseinschätzung 

gestalten die Fachkräfte im Zusammen-

wirken mehrerer Fachkräfte sowie den 

Eltern und dem betroffenen Kind oder Ju-

gendlichen (vgl. § 8a Abs. 1 und 

§ 2 SGB VIII). Dieses differenzierte Vor-

gehen gehört neben dem Zusammenwir-

ken mehrerer Fachkräfte und dem Einbe-

zug von Eltern und Kind bzw. Jugendli-

chem zu den Merkmalen eines qualifizier-

ten Umgangs mit gewichtigen Anhalts-

punkten nach § 8a SGB VIII. In der Praxis 

nutzen die Fachkräfte unterschiedliche 

Prüfbögen und Instrumente, um bei den 

vielfältigen Einschätzungsaufgaben eine 

höhere Handlungssicherheit zu erzielen 

(eine Übersicht und Bewertung verschie-

dener Formen von Einschätzhilfen findet 

sich bei Kindler 2014). 

Die Daten zeigen, dass bei rund 40 % der 

Meldungen der Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung besteht: In der Einschät-

zung der Fachkräfte liegt bei 14,8 % der 

Kinder und Jugendlichen eine akute und 

bei weiteren 24,6 % eine latente Kindes-

wohlgefährdung vor. In 34,9 % der Fälle 

ist im Zuge der Einschätzung der Situation 

des Kindes und seiner Familie zwar keine 

Gefährdung des Kindeswohls, aber ein 
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Hilfe-/Unterstützungsbedarf feststellbar. In 

einem Viertel der Fälle (25,6 %) kommen 

die Fachkräfte zum Ergebnis, dass weder 

eine Kindeswohlgefährdung, noch ein Hil-

fe-/Unterstützungsbedarf vorliegt.  

Betrachtet man das Ergebnis der Gefähr-

dungseinschätzung differenziert nach Al-

tersgruppen, so zeigt sich, dass bei Kin-

dern im Alter von unter einem Jahr sowie 

bei Kindern zwischen 12 und 18 Jahren 

häufiger eine akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde als bei den übrigen Al-

tersgruppen. Im Vergleich zwischen kreis-

freien bzw. kreisangehörigen Städten und 

Landkreisen fällt auf, dass insbesondere in 

kreisangehörigen Städten der Anteil der 

festgestellten Kindeswohlgefährdungen 

vergleichsweise hoch ausfällt.  

 

Abbildung 9 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (n=5.874, Angaben in Prozent) 

 

 

Art der Kindeswohlgefährdung  

Lag nach der Gesamtbewertung der Ge-

fährdungseinschätzung eine Kindeswohl-

gefährdung vor, so wurde zusätzlich er-

fasst, welche Anzeichen dafür von den 

Fachkräften diagnostiziert wurden.  

In fast zwei Drittel aller Fälle (62,6 %) wur-

den Anzeichen für eine Vernachlässigung 

festgestellt. Dieser Befund deckt sich mit 

einer ganzen Reihe von deutschen, aber 

auch internationalen Studien, die zu dem 

Ergebnis kommen, dass die Vernachlässi-

gung des Kindes die quantitativ bedeu-

tendste Gefährdungslage darstellt, wobei 

hohe Überlappungsraten mit weiteren Ge-

fährdungslagen üblich sind (vgl. Galm et 

al. 2010, 7, 40). 

In rund 29 % der Fälle wurden darüber 

hinaus Anzeichen für psychische Miss-
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handlung und in einem Viertel der Fälle 

(25 %) Anzeichen für körperliche Miss-

handlung als Art der Kindeswohlgefähr-

dung angegeben. Anzeichen für sexuelle 

Gewalt wurden in 5,0 % der Fälle festge-

stellt.  

 

Abbildung 10 „Art der Kindeswohlgefährdung“ (n=2.210, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen 
möglich) 
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Festgestellte Anhaltspunkte für eine 

bestehende Kindeswohlgefährdung 

Insbesondere aus dem Bereich der Medi-

zin und der Psychotherapie wird immer 

wieder darauf hingewiesen, dass die übli-

cherweise unterschiedenen Formen von 

Kindeswohlgefährdung, insbesondere 

Vernachlässigung und Misshandlung, nur 

global definiert, nicht aber hinsichtlich 

konkreter Ausprägungen operationalisiert 

und nach Schweregraden klassifiziert sind 

(vgl. Deegener/Körner 2008, 11). Daher 

können im Kontext der rheinland-pfäl-

zischen Erhebung zusätzlich zu den Fra-

gen der Bundesstatistik (s. o.) die konkret 

festgestellten Anhaltpunkte für eine beste-

hende Kindeswohlgefährdung detaillierter 

dokumentiert werden. Hierüber wird eine 

Konkretisierung der eher globalen Katego-

rien Vernachlässigung, Missbrauch etc. 

ermöglicht. Die Fachkräfte können mit 

Hilfe einer umfangreichen Itemliste doku-

mentieren, welche Anhaltspunkte für eine 

bestehende Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt wurden. Dabei können bei jeder 

Gefährdungseinschätzung mehrere be-

obachtete Anhaltspunkte angegeben wer-

den (Mehrfachnennungen möglich).  

Über alle Fälle hinweg wurde am häufig-

sten ein unangemessenes/inkonsistentes 

Erziehungsverhalten der Eltern als Ge-

fährdungslage angegeben (39,5 %). An 

zweiter Stelle stehen Suchtproblematiken 

und/oder psychische Auffälligkei-

ten/Erkrankungen der erziehenden Perso-

nen (33,4 %). Ebenfalls in jeweils fast ei-

nem Drittel der Fälle wurde die unange-

messene Versorgung des Kindes 

(30,7 %), Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

Selbstgefährdung und/oder psychische 

Auffälligkeiten des Kindes (30,6 %) sowie 

Partnerschaftskonflikte/-gewalt (29,0 %) 

als Anhaltspunkt für eine Kindeswohlge-

fährdung angegeben. Aus der Forschung 

ist bekannt, dass Kinder in Familien, in 

denen Partnerschaftskonflikte und -gewalt 

herrschen, auch selbst deutlich häufiger 

Opfer von Gewalt werden (vgl. Kindler 

2011b). Dabei kann auch die „lediglich“ 

miterlebte Partnerschaftsgewalt kindes-

wohlgefährdende Auswirkungen erzeugen 

(vgl. Reinhold/Kindler 2006, 19-2, Kindler 

2006, 29-1). 

In etwa einem Fünftel aller Fälle lag zu-

dem ein unzureichender Schutz vor Ge-

fahren durch Dritte oder die Verletzung der 

Aufsichtspflicht vor (24,9 %). Im Hinblick 

auf die häusliche Situation wird bei mehr 

als jedem fünften Kind (21,3 %) eine Ver-

müllung der Wohnung/eine desolate 

Wohnsituation, drohende oder bestehende 

Wohnungslosigkeit festgestellt. 

In etwa jedem siebten Fall mit festgestell-

ter Kindeswohlgefährdung wurde als An-

haltspunkt die nicht altersgemäße Entwick-

lung des Kindes (15,5 %), massive Konflik-

te zwischen jungem Menschen und El-

tern(-teil) (14,6 %) oder materielle Not 

(13,6 %) angegeben. Zu materieller Not 

zählt beispielsweise, dass Strom oder 

Wasser wegen nicht bezahlter Rechnun-

gen abgestellt werden, was gravierende 

Auswirkungen auf das Kindeswohl haben 
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kann. Den seltensten Anhaltspunkt in die-

sem Zusammenhang stellen körperliche 

Verletzungen des Kindes dar (12,2 %) 

(vgl. Abb. 14).  

Bei gesonderter Betrachtung von Familien 

mit Migrationshintergrund fällt auf, dass 

Partnerschaftskonflikte und körperliche 

Verletzungen des Kindes dort vergleichs-

weise häufiger auftraten. Hingegen wur-

den eine unangemessene Versorgung des 

Kindes (als häufigstes Anzeichen für Ver-

nachlässigung) und die Vermüllung der 

Wohnung in Familien ohne Migrationshin-

tergrund öfter festgestellt. Diese Ergebnis-

se decken sich auch mit Befunden aus 

dem Projekt „Migrationssensibler Kinder-

schutz“ (vgl. Jagusch et al. 2012). 

Darüber hinaus unterscheiden sich die 

festgestellten Gefährdungslagen je nach 

Altersgruppe und dem damit verbundenen 

Grad an Selbständigkeit und den eigenen 

Bewältigungsressourcen des jungen Men-

schen. 

Differenziert nach den „globalen“ Katego-

rien Vernachlässigung, psychische Miss-

handlung, körperliche Misshandlung und 

sexuelle Gewalt ergibt sich folgendes Bild: 

Gaben die Fachkräfte bei „Art der Kindes-

wohlgefährdung“ ausschließlich „Anzei-

chen für Vernachlässigung“ an,3 dokumen-

tierten sie besonders häufig die unange-

                                                           
3
 Zur Konturierung der Gefährdungsformen in diesem 

letzten Abschnitt wurden jeweils nur Fälle ausgewählt, bei 

denen die Fachkräfte lediglich genau eine der vier Formen 

der Kindeswohlgefährdung angegeben hatten. Da Mehr-

fachnennungen grundsätzlich möglich waren, würden sich 

bei einer einfachen Filterführung sonst die angegebenen 

Anhaltspunkte zu verschiedenen Formen der Kindeswohl-

gefährdung vermischen.  

messene Versorgung des Kindes (49,2 %) 

sowie die Vermüllung der Wohnung bzw. 

eine desolate Wohnsituation (37,6 %) als 

Anhaltspunkte. 

Bei jenen Fällen, die ausschließlich Anzei-

chen für eine psychische Misshandlung 

angaben, zeigten sich als häufigste An-

haltspunkte Partnerschaftskonflikte 

(53,1 %) und Suchtproblematiken und/

oder psychische Auffälligkeiten/Erkran-

kungen der erziehenden Personen 

(41,1%).  

Wurde im Zuge der Gefährdungseinschät-

zung ausschließlich eine körperliche Miss-

handlung festgestellt, zeigten sich körper-

liche Verletzungen (54,3 %) sowie massi-

ve Konflikte zwischen dem jungen Men-

schen und einem Elternteil (28,0 %) als 

häufigste Anhaltspunkte der Gefährdung. 

Bei der Angabe der sexuellen Gewalt wur-

den von den Fachkräften besonders häu-

fig folgende Anhaltspunkte dokumentiert: 

Unzureichender Schutz vor Gefahren 

durch Dritte bzw. Verletzung der Aufsichts-

pflicht (61,3 %), Verhaltensauffälligkeiten, 

Selbstgefährdung und/oder psychische 

Auffälligkeiten (57,3 %).  
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Abbildung 11 „Welche Anhaltspunkte auf eine bestehende Kindeswohlgefährdung konnten beim 
Kind/Jugendlichen festgestellt werden?“ (n=3.016, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Anrufung des Familiengerichtes 

Im Jahr 2014 erfolgte in 86,7 % der Fälle 

keine Anrufung des Familiengerichts. Le-

diglich in etwas mehr als jedem zehnten 

Fall (13,3 %) machten die Jugendämter in 

Folge der Gefährdungseinschätzung eine 

Mitteilung an das Familiengericht.
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Abbildung 12 Anrufung des Familiengerichtes (n=4.705, Angaben in Prozent) 

 

 

Einleitung von Hilfen als Ergebnis 

der Gefährdungseinschätzung  

In mehr als einem Fünftel aller Fälle 

(22,3 %) wurden (unabhängig davon, ob 

eine Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde oder nicht) Hilfen zur Erziehung 

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, Eingliederungshil-

fen gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen gem. 

§ 19 SGB VIII neu eingerichtet.  

Dabei wurden tendenziell eher niedrig-

schwellige Angebote sowie teilstationäre 

Hilfen eingeleitet bzw. angeboten. Bei 

über einem Fünftel der Familien, auf die 

sich eine Gefährdungseinschätzung be-

zog, erfolgte eine formlose Betreuung 

durch den Sozialen Dienst (23,2 %), ggf. 

in Verbindung mit anderen Hilfen (Mehr-

fachnennungen waren möglich). In 15,5 % 

der Fälle wurde eine Sozialpädagogische 

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) eingerichtet. 

In 4,1 % der Fälle wurde eine Trennungs- 

und Scheidungsberatung 

(§§ 17, 18 SGB VIII) und in 2,9 % wurden 

frühe Hilfen/niedrigschwellige Hilfen durch-

geführt.  

Hilfen mit Interventionscharakter bzw. au-

ßerfamiliäre Hilfen wurden bei etwa jedem 

zehnten Kind eingeleitet (11,4 %). So er-

folgte eine Inobhutnahme gem. 

§ 42 SGB VIII in 7 % der Fälle. Andere 

stationäre Hilfen waren Heimerzie-

hung/sonstige betreute Wohnform gem. 

§ 34 SGB VIII (4,9 %), Vollzeitpflege gem. 

§ 33 SGB VIII (2,9 %), die Unterbringung 

in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie 

(1,9 %) und stationäre Hilfen nach 

§ 27 Abs. 2 SGB VIII (unter 0,05 %) 
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Abbildung 13 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (n=4.244, Anga-
ben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

4
 

 

 

                                                           
4
 Aufgrund der neu hinzugekommenen Antwortmöglichkeiten zu dieser Frage in 2014 (vgl. Kapitel 2.1) wurden an dieser Stelle 

nur die Daten jener Jugendämter ausgewertet, welche für die Dokumentation der Fälle im Jahr 2014 das aktuelle Erhebungsin-

strument genutzt haben. Damit werden bei der Auswertung dieser Frage 325 Fälle nicht berücksichtigt. 
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Die Ergebnisse im Überblick 

 Bei 89 % aller Meldungen wurde 

als erster fachlicher Schritt zur Ein-

schätzung der Situation ein direkter 

Kontakt zum Kind/der Familie her-

gestellt. Dieser Kontakt erfolgte 

über angekündigte oder unange-

kündigte Hausbesuche, Gespräche 

im Jugendamt oder außerhalb, 

über Kontrollauflagen/Kontroll-

besuche durch den ASD oder die 

unmittelbare Inobhutnahme des 

Kindes. In über zwei Drittel der Fäl-

le gehörte außerdem eine metho-

disch strukturierte kollegiale Bera-

tung zur Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos zum Standard im Zu-

ge der Einschätzung eines Falles. 

Darüber hinaus fand in 69,8% der 

Fälle eine Besprechung im Zusam-

menwirken mehrerer Fachkräfte (4-

Augen-Prinzip) statt. 

 Zu etwa einem Drittel der gemelde-

ten Kinder wurde bereits am Tag 

der Meldung ein direkter Kontakt 

über die Fachkraft des Sozialen 

Dienstes hergestellt. In etwa zwei 

Drittel aller Fälle (65,6 %) gelang 

der erste direkte Kontakt innerhalb 

der ersten Woche nach Eingang 

der Meldung.  

 Bei über zwei Drittel der Meldun-

gen wurde die Mitwirkungsbereit-

schaft der Eltern bei der Abschät-

zung des Gefährdungsrisikos als 

„in vollem Umfang vorhanden“ oder 

als „vorhanden“ eingeschätzt. Die 

Mitwirkungsbereitschaft bei Fami-

lien, bei denen sich der Verdacht 

auf Gefährdungen bestätigte, fiel 

dabei insgesamt geringer aus als 

bei jenen Familien, in denen keine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde.  

 Rund 40 % aller Meldungen führten 

nach Abschluss der Gefährdungs-

einschätzung zur Feststellung einer 

Kindeswohlgefährdung. So waren 

14,8 % der Kinder akut von einer 

Kindeswohlgefährdung, weitere 

24,6 % von einer latenten Gefähr-

dung betroffen. Bei weiteren 

34,9 % der Kinder und Jugendli-

chen war im Zuge der Einschät-

zung der Situation des Kindes und 

seiner Familie keine Gefährdung 

des Kindeswohls, aber ein Hilfe-

/Unterstützungsbedarf feststellbar. 

Bei Jugendlichen zwischen 12 und 

18 Jahren wurde eine akute Kin-

deswohlgefährdung vergleichswei-

se häufiger festgestellt als bei Kin-

dern der übrigen Altersgruppen. 

Zudem lassen sich in den kreisan-

gehörigen Städten etwas größere 

Anteile der festgestellten aku-

ten/latenten Kindeswohlgefährdun-

gen ausmachen als in den Land-

kreisen und den kreisfreien Städ-

ten. 

 Ergab die Gesamtbewertung der 

Gefährdungseinschätzung das Vor-

liegen einer latenten bzw. akuten 
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Kindeswohlgefährdung, so wurden 

in beinahe zwei Drittel der Fälle 

Anzeichen für eine Vernachlässi-

gung als Art der Kindeswohlge-

fährdung angegeben.  

 Am häufigsten wurden als Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung ein unangemessenes/inkon-

sistentes Erziehungsverhalten der 

Eltern, Suchtproblematiken 

und/oder psychische Auffälligkei-

ten/Erkrankungen der erziehenden 

Person sowie eine unangemesse-

ne Versorgung des Kindes ange-

geben. Partnerschaftskonflikte und 

körperliche Verletzungen des Kin-

des traten bei Familien mit Migrati-

onshintergrund häufiger, eine un-

angemessene Versorgung des 

Kindes und die Vermüllung der 

Wohnung hingegen seltener auf. 

Darüber hinaus unterscheiden sich 

die festgestellten Gefährdungsla-

gen je nach Altersgruppe und dem 

damit verbundenen Grad an 

Selbstständigkeit sowie den eige-

nen Bewältigungsressourcen des 

jungen Menschen. 

 Die Anrufung des Familiengerichts 

in Folge einer festgestellten Kin-

deswohlgefährdung erfolgte in 

13,3 % der Fälle.  

 Unabhängig davon, ob eine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt 

wurde oder nicht, wurden in 22 % 

aller Fälle als Ergebnis der Gefähr-

dungseinschätzung Hilfen gem. 

§§ 19, 27ff, 35a SGB VIII einge-

richtet. Dabei wurden tendenziell 

eher niedrigschwellige Angebote 

sowie teilstationäre Hilfen eingelei-

tet bzw. angeboten. Bei über einem 

Fünftel der Kinder und Jugendlich-

en erfolgte eine formlose Betreu-

ung durch den Sozialen Dienst 

(23,2 %), ggf. in Verbindung mit 

anderen Hilfen (Mehrfachnennun-

gen waren möglich). In 15,5 % der 

Fälle wurde eine Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

eingerichtet. Hilfen mit Interventi-

onscharakter bzw. außerfamiliäre 

Hilfen wurden bei etwa jedem 

zehnten Kind eingeleitet (11,4 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

4.3 Angaben zur aktuellen Le-
benssituation  

In zahlreichen Studien werden verschie-

dene Risikofaktoren benannt, deren Vor-

liegen eine prekäre Lebenslage und in der 

Folge möglicherweise auch eine Kindes-

wohlgefährdung begünstigen können. Als 

zentraler Risikofaktor gilt dabei in der Re-

gel Armut bzw. Entwicklungsrisiken, die 

aus einer erhöhten Stressbelastung in 

Armutsfamilien resultieren können. Die 

gesteigerte Stressbelastung kann zu ver-

mehrter Reizbarkeit, Strafbereitschaft und 

geringerem Feingefühl der Eltern im Kon-

text von Überforderungssituationen führen, 

die das Risiko für ein Kindeswohl gefähr-

dendes Verhalten erhöhen können. Ent-

wicklungsdefizite, Unterversorgung, Ver-

nachlässigung und soziale Ausgrenzung 

können die Folge sein. Häufig tritt diese 

Armutslage mit weiteren risikobehafteten 

Aspekten, wie z. B. der Lebensform allein-

erziehend, einer hohen Kinderzahl oder 

einem jungen Alter der Mutter bei der Ge-

burt des ersten Kindes auf. Immer wieder 

wird in der Fachliteratur jedoch auch auf 

Faktoren hingewiesen, die den Risikofak-

tor „Armut“ und damit verknüpfte Lebenssi-

tuationen kompensieren oder zumindest 

abschwächen. Dazu gehört z. B. ein posi-

tives Familienklima und auch eine sichere 

Eltern-Kind-Bindung (vgl. Galm et al. 

2010, 15; Reinhold/Kindler 2006, 19-2). 

Daher gilt es vorsichtig zu sein, wenn Kau-

salitäten abgleitet werden sollen, die das 

Auftreten einer Kindeswohlgefährdung im 

Kontext einer prekären Lebenssituation 

quasi „automatisch“ und zwangsläufig vor-

aussagen. So mehren sich Stimmen, die 

die Vorhersagekraft von (vor allem relati-

ver) Armut für Gefährdungen relativieren 

bzw. argumentieren, die Bedeutung würde 

deutlich überschätzt (ausführlich hierzu 

Galm et al. 2010, 13ff.; besonders lesens-

wert zu falsch verstandenen Forschungs-

ergebnissen und der Über- bzw. Unter-

schätzung der Vorhersagekraft von Risiko-

faktoren auch Kindler 2011b, 184ff.). Den-

noch scheinen bestimmte Lebenssituatio-

nen das Risiko für das Auftreten einer 

Kindeswohlgefährdung zu begünstigen, 

wie anhand der im Folgenden dargestell-

ten Zahlen für Rheinland-Pfalz aufgezeigt 

werden kann.  

Familiäre Lebensform, in der die 

Kinder aufwachsen 

Die häufigste Familienform der von einer 

Gefährdungsmeldung betroffenen Kinder 

war das Zusammenleben mit beiden leibli-

chen Elternteilen in einem gemeinsamen 

Haushalt (40,9 %). Fast genauso häufig 

lebten Kinder jedoch bei einem alleiner-

ziehenden Elternteil (37,8 %). Ebenfalls 

vergleichsweise häufig lebte der/die leibli-

che Mutter/Vater mit einem neuen Partner 

oder einer neuen Partnerin zusammen 

(16,4 %). Andere Familienformen, wie das 

Aufwachsen bei Großeltern/Verwandten, 

in einer stationären Einrichtung oder in 

einer Pflegefamilie, waren hingegen ver-

gleichsweise selten anzutreffen und ma-

chen insgesamt nur rund 5 % aus.  
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Insgesamt sind Familien mit einem allein-

erziehenden Elternteil bzw. Stiefelternkon-

stellationen mit 54,2 % hier deutlich über-

repräsentiert. In Rheinland-Pfalz lebten im 

Jahr 2013 20,7 % alleinerziehende Eltern-

teile sowie weitere 2 % in einer Lebensge-

meinschaft mit Kindern (vgl. Statistisches 

Landesamt Rheinland-Pfalz 2014, 45ff.).  

Alleinerziehende stehen vor der besonde-

ren Herausforderung, Familie und Er-

werbstätigkeit miteinander vereinbaren zu 

müssen und für tägliche Aufgaben wie 

Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und 

Haushalt allein verantwortlich zu sein, was 

als hoch belastend empfunden wird (vgl. 

Jurczyk/Klinkhardt 2014, 87f.). „Als Ergeb-

nis kann festgehalten werden, dass die 

Überlastung, die Diskriminierung, die Un-

gleichbehandlung und die daraus resultie-

rende Erschöpfung Alleinerziehender in 

der Regel aus Strukturen resultiert, die 

das Leben der meisten erwerbstätigen 

Mütter erschweren: Lohnungleichheit, Vor-

urteile der Arbeitgeber/innen in Bezug auf 

Qualifizierung, Auszahlung von Provisio-

nen und Karriereförderung sowie eine un-

zureichende Infrastruktur der Kinderbe-

treuung erfordern für die Bewältigung der 

Erwerbsarbeit und des Alltags mit den 

Kindern einen überdurchschnittlichen 

Kraftaufwand“ (Liebisch 2012, 152). Hier-

aus resultieren besondere Probleme, ins-

besondere ein deutlich erhöhtes Armutsri-

siko. Daten aus dem letzten Armutsbericht 

der Bundesregierung und Daten des Mi-

krozensus bestätigen diesen Zusammen-

hang: Alleinerziehende sind deutlich über-

proportional von Armut bzw. einem Ar-

mutsrisiko betroffen, beziehen überpropor-

tional häufig Leistungen nach SGB II und 

sind eine wichtige Zielgruppe bei den Hil-

fen zur Erziehung (vgl. BMAS 2013; Stati-

stisches Bundesamt 2010). Auf die Ver-

knüpfung der Lebensform „alleinerzie-

hend“, Armut bzw. Armutsrisiko und Be-

darf nach Hilfen zur Erziehung haben auch 

der aktuelle (14.) Kinder und Jugendbe-

richt und der Familienreport 2011 aufmerk-

sam gemacht (vgl. BMFSFJ 2013; 

BMFSFJ 2012). 
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Abbildung 14 Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 
(n=5.892, Angaben in Prozent) 

 

 

Einkommenssituation der Familie 

Es wurde bereits erläutert, dass Armut 

bzw. die damit verbundenen Lebenslagen 

als starke Risikofaktoren für das Auftreten 

einer Kindeswohlgefährdung gelten. Einer 

der gängigen Indikatoren zur Darstellung 

und Messung dieser Armutslagen ist die 

politische Armutsdefinition, d. h. die Dar-

stellung der Zahl der Empfängerinnen und 

Empfänger von Mindestsicherungsleistun-

gen wie z. B. die Grundsicherung für Ar-

beitssuchende gem. SGB II (früher: Sozi-

alhilfegrenze), aber auch ALG II oder So-

zialgeld. Diese Zahl wird auch als „be-

kämpfte Armut“ bezeichnet. Dabei ist die-

ser relative Armutsbegriff umstritten, da 

nicht eindeutig ist, ob Leistungsempfänger 

noch als Arme anzusehen sind (vgl. Ha-

nesch 2011, 57). In jedem Fall leben sie 

an der Grenze zum staatlich definierten 

und garantierten soziokulturellen Existenz-

minimum und können in der Folge in vie-

len Lebensdimensionen benachteiligt sein. 

Rund 38 % der Familien, zu denen 2014 

eine Gefährdungseinschätzung gemäß 

§ 8a SGB VIII durchgeführt wurde, bestrit-

ten ihr Einkommen aus der eigenen Er-

werbstätigkeit in Form von eigenem Ein-

kommen/Gehalt, wobei über die Höhe die-

ses Einkommens keine näheren Informa-

tionen vorliegen. Daher ist also nicht aus-

zuschließen, dass das Einkommen mitun-

ter nur knapp über der Grenze des Exis-

tenzminimums liegt und die Familien sich 

somit in ähnlichen Armutslagen befinden 

wie die Empfängerinnen und Empfänger 

der Mindestsicherungsleistungen (vgl. die 
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Debatte zu den „working poor“, Hanesch 

2011, 63).  

Rund 43,5 % der Familien bestritten ihren 

Lebensunterhalt über soziale Transferlei-

stungen in Form von Arbeitslosengeld I, 

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld. Der 

Anteil von Familien mit Transferleistungs-

bezug war bei den von einer Meldung/Ge-

fährdungseinschätzung betroffenen Fami-

lien somit deutlich höher als im Durch-

schnitt der Bevölkerung in Rheinland-

Pfalz. Im Jahr 2014 bezogen landesweit 

lediglich rund 6 % der Bevölkerung zwi-

schen 15 und unter 65 Jahren ALG II (vgl. 

ism 2015).  

In mehr als einem Fünftel aller Fälle 

(21 %) war die Einkommenssituation un-

bekannt. Dieser hohe Anteil ist unter ande-

rem damit zu erklären, dass, sobald sich 

eine Meldung frühzeitig als gegenstands-

los erweist, der ökonomische Status einer 

Familie häufig nicht mehr erfragt wird.  

Abbildung 15 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des 
Kontakts?“ (n=5.819, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Alter der Mutter bei der Geburt des 

von der Meldung betroffenen Kindes  

Die Auswertung des Alters der Mutter bei 

der Geburt des von der Meldung betroffe-

nen Kindes macht deutlich, dass Kinder 

von jungen Müttern deutlich häufiger von 

einer Gefährdungsmeldung betroffen sind. 

Im Jahr 2014 lag der Anteil der Gefähr-

dungseinschätzungen, die sich auf Kinder 

beziehen, deren Mütter bei der Geburt des 

betroffenen Kindes minderjährig waren, 

bei 2,8 % und damit insgesamt niedrig. Im 

Vergleich zum Anteil junger Mütter in der 

Gesamtbevölkerung ist er jedoch um ein 

Vielfaches erhöht. Sehr junge Eltern wer-

den auch im Kontext der Frühen Hilfen als 

gesonderte Gruppe thematisiert (vgl. z. B. 

Bächer 2008; Cierpka et al. 2013; Ziegen-

hain et al. 2004). Die Daten der § 8a SGB 

VIII- Statistik deuten ebenfalls darauf hin, 

dass es insbesondere bei jüngeren Fami-

lien häufiger zu Verdachtsmomenten oder 

tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen in 

einem engen Begriffsverständnis von Kin-

derschutz kommt. 

Die Angabe zum Alter der Mutter bezieht 

sich dabei auf den Zeitpunkt der Geburt 

des betroffenen Kindes. Es ist daher auch 

möglich, dass Mütter, die in der Erhebung 

in höheren Altersklassen auftauchen, ihr 

erstes Kind in einem jüngeren Alter be-

kommen haben und die Meldung sich auf 

später geborene Geschwisterkinder be-

zieht. Somit läge der Anteil der jungen 

Mütter/Eltern noch einmal höher. 21,5 % 

aller Mütter waren bei der Geburt ihres 

Kindes zwischen 18 und 21 Jahre alt und 

gehören damit zur Gruppe der „jungen 

Volljährigen“. 

Gut die Hälfte der Meldungen bezieht sich 

jedoch auf Mütter, die zwischen 22 und 30 

Jahren alt waren, als sie das betroffene 

Kind bekamen (51,6 %). Dies stellt auch 

im Bundesdurchschnitt sowohl die Alters-

gruppe mit der höchsten Geburtenrate, als 

auch die Altersspanne, innerhalb der am 

häufigsten das erste Kind zur Welt kommt, 

dar (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a). 
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Abbildung 16 „Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen Kindes“ (n=5.643, 
Angaben in Prozent) 

 

 

Anzahl der minderjährigen Kinder 

im Haushalt zum Zeitpunkt der Mel-

dung 

Im Jahr 2013 lebten in Rheinland-Pfalz in 

jeder Familie im Durchschnitt 1,62 Kinder. 

Dabei wächst etwa die Hälfte aller Kinder 

als Einzelkind auf, weitere knapp 40 % mit 

nur einem Geschwisterkind. Lediglich 

11 % der Familien haben mehr als zwei 

Kinder (vgl. Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 2014). 

Etwa ein Drittel der Familien (34,6 %), die 

2014 von einer Meldung gemäß § 8a SGB 

VIII betroffen waren, hatten drei oder mehr 

minderjährige Kinder. Damit sind kinder-

reiche Familien im Kinderschutz deutlich 

überrepräsentiert.  
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Abbildung 17 „Wie viele minderjährige Kinder lebten zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort 
des betroffenen Kindes?“ (n=5.718, Angaben in Prozent) 

 

 

Die Ergebnisse im Überblick 

 Die These, dass Kinderschutz im 

Kontext prekärer Lebensverhältnis-

se entsteht, wird auch im Jahr 

2014 durch die Daten unterstützt. 

Die Befunde zu den familiären Le-

bensformen, zum Transferlei-

stungsbezug, dem Alter der Mutter 

bei der Geburt des Kindes sowie 

dem Anteil kinderreicher Familien 

sprechen alle für eine höhere 

Wahrscheinlichkeit der Kindes-

wohlgefährdung in Familien in pro-

blematischen Lebenslagen.  

 Rund 54 % der von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen 

Kinder leben bei einem alleinerzie-

henden Elternteil (wobei gegebe-

nenfalls ein Partner/eine Partnerin 

als Stiefelternteil anwesend ist). 

Diese Lebensformen (alleinerzie-

hend, Stiefelternkonstellationen) 

sind im Kinderschutz somit deutlich 

überrepräsentiert.  

 Der hohe Anteil von Familien mit 

Transferleistungsbezug lässt den 

Schluss zu, dass Familien, die von 

einer Gefährdungseinschätzung 

betroffen sind, überdurchschnittlich 

häufig von Armut bedroht sind.  

 Der Anteil der Mütter der von einer 

Gefährdungseinschätzung betrof-

fenen Kinder, die bei der Geburt 

dieses Kindes minderjährig waren, 

lag bei 2,8 %. Bundesweit liegt der 

Anteil minderjähriger Mütter weit 

darunter. Bei jeder fünften Meldung 

war die Mutter eine "junge Volljäh-

rige".  
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 Kinderreiche Familien sind im Kin-

derschutz deutlich überrepräsen-

tiert: Jede dritte von einer Meldung 

betroffene Familie hatte drei oder 

mehr Kinder.  

 

4.4 Angaben zu den betroffe-
nen Kindern  

Im Folgenden werden die Angaben zu den 

von der Meldung betroffenen Kindern dar-

gestellt. Im Fokus der Betrachtung liegen 

dabei das Alter, das Geschlecht und der 

gegebenenfalls vorhandene Migrationshin-

tergrund der Kinder.  

 

Alter der von der Meldung betroffe-

nen Kinder 

Abbildung 18 zeigt den Anteil der ver-

schiedenen Altersgruppen an allen von 

einer Gefährdungseinschätzung betroffe-

nen Kindern. Dabei wird deutlich, dass 

sich die Meldungen bzw. Gefährdungsein-

schätzungen auf Kinder und Jugendliche 

aller Altersgruppen verteilen. Etwa ein 

Viertel der Kinder, die von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffen waren, ge-

hörten zur Gruppe der unter 3-Jährigen. 

Die Hälfte aller Meldungen (50,5 %) be-

treffen Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. 

Je älter die Kinder und Jugendlichen sind, 

desto seltener werden sie in Rheinland-

Pfalz zu einem Kinderschutzverdachtsfall. 

Dennoch ist etwa jedes zehnte Kind 

(9,9 %) zwischen 15 und 18 Jahre alt.  

Gerade für Kinder im Alter von unter ei-

nem Jahr sowie für ältere Kinder bzw. Ju-

gendliche im Alter zwischen 12 und 18 

Jahren erhärtet sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung vergleichsweise 

häufiger. Dabei werden insbesondere aku-

te Kindeswohlgefährdungen in diesen Al-

tersgruppen häufiger festgestellt. Dies 

lässt sich sicher durch die hohe Vulnerabi-

lität von Säuglingen und Kleinkindern er-

klären. Ostler und Ziegenhain weisen dar-

auf hin, dass für Risiko- und Gefährdungs-

einschätzungen im Bereich der frühen 

Kindheit nicht immer viel Zeit zur Verfü-

gung steht und daher „eine rasche und 

präzise Entscheidung im Einzelfall" not-

wendig ist (Ostler/Ziegenhain 2008, 68). 
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Abbildung 18 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (n=5.840, Angaben in Prozent) 

 

 

Geschlecht der von der Meldung 

betroffenen Kinder 

Wie Abbildung 19 zeigt, sind Jungen bei 

den Gefährdungseinschätzungen gemäß 

§ 8a SGB VIII geringfügig häufiger vertre-

ten als Mädchen (51,5 % gegenüber 

48,5 %). 

Abbildung 19 Geschlecht des von der Meldung betroffenen Kindes (n=5.852, Angaben in Prozent) 
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Migrationshintergrund der von der 

Meldung betroffenen Kinder 

Fast ein Drittel (31,7 %) der Kinder und 

Jugendlichen, die im Jahr 2014 von einer 

Meldung bzw. Gefährdungseinschätzung 

gemäß § 8a SGB VIII betroffen waren, 

hatten einen Migrationshintergrund. Der 

Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund an der Gesamtbe-

völkerung in Rheinland-Pfalz betrug im 

Jahr 2014 etwa 33,7 % (vgl. Statistisches 

Landesamt Rheinland-Pfalz 2015). Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

stellen einen wachsenden und inzwischen 

(empirisch, aber auch politisch) selbstver-

ständlichen Teil der Bevölkerung Deutsch-

lands und auch der Kinder- und Jugendhil-

fe dar. Der Befund macht deutlich, dass 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund – entgegen der öffentlichen 

Wahrnehmung – weder häufiger noch sel-

tener vom Verdacht auf eine Kindeswohl-

gefährdung betroffen sind als Kinder ohne 

Migrationshintergrund. Damit zeigen die 

Daten, dass Familien mit Migrationshinter-

grund eine zentrale Zielgruppe im Kinder-

schutz darstellen. Jedoch nicht, weil sie 

weniger in der Lage sind, ihre Kinder zu 

schützen, sondern weil sie zunehmend 

hohe Anteile an der Gesamtbevölkerung 

stellen.  

Auch im Jahr 2014 zeigen sich bei einer 

Auswertung entlang des Kriteriums „Migra-

tionshintergrund“ viele Gemeinsamkeiten, 

die eher auf allgemeine professionelle 

Herausforderungen im Kinderschutz ver-

weisen. Unterschiede konnten nur verein-

zelt ausgemacht werden. Aus solchen 

Befunden resultierende, mögliche Ansatz-

punkte für eine migrationssensible Ausge-

staltung des Handlungsfeldes Kinder-

schutz wurden im Modellprojekt „Migra-

tionssensibler Kinderschutz“ (IgfH/ism) 

aufgezeigt. Die Ergebnisse sind als Werk-

buch veröffentlicht (vgl. Jagusch et al. 

2012).  
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Abbildung 20 Migrationshintergrund des von der Meldung betroffenen Kindes (n=5.886, Angaben in 
Prozent) 

 

 

Die Ergebnisse im Überblick 

 Alle Altersgruppen sind von den 

Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII betroffen: Ein Viertel 

der Gefährdungseinschätzungen 

bezieht sich auf Kinder unter 3, je-

de fünfte auf Kinder zwischen 3 

und unter 6 Jahren. Etwa jede 

zehnte Gefährdungseinschätzung 

bezieht sich allerdings auch auf 

Jugendliche im Alter von 15 bis 17 

Jahren. Gerade für Kinder im Alter 

von unter einem Jahr sowie für äl-

tere Kinder bzw. Jugendliche im Al-

ter zwischen 12 und 18 Jahren er-

härtet sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung dabei ver-

gleichsweise häufiger. 

 Jungen sind geringfügig häufiger 

von den Gefährdungseinschätzun-

gen betroffen als Mädchen.  

 Kinder und Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund sind in etwa ent-

sprechend ihres Anteils an der jun-

gen Gesamtbevölkerung vertreten. 

Knapp ein Drittel (31,7 %) der im 

Jahr 2014 betroffenen Kinder und 

Jugendlichen hatte einen Migrati-

onshintergrund. Der Verdacht auf 

eine Kindeswohlgefährdung erhär-

tete sich bei Kindern in Familien 

mit Migrationshintergrund nicht si-

gnifikant häufiger als in Familien 

ohne Migrationshintergrund.  
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5 Im Fokus: Besonderhei-
ten bei bestätigten Fällen 
von Kindeswohlgefähr-
dung 

Im Folgenden wird näher auf den Mel-

dungskontext, den familiären Hintergrund 

sowie die Hilfegewährung der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen bei jenen Fällen 

eingegangen, in denen als Ergebnis der 

Gefährdungseinschätzung tatsächlich eine 

latente oder akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde. Zu einem großen Teil 

bestärken die entsprechenden Befunde 

dabei bereits bekannte Beobachtungen 

und Zusammenhänge, wie z. B. den ten-

denziell erhöhten Hilfebedarf bei Familien, 

die ganz oder teilweise auf den Bezug von 

Transferleistungen angewiesen sind. Es 

ergeben sich jedoch auch Befunde, die in 

dieser Deutlichkeit bisher nicht aufgefallen 

waren, so z. B. hinsichtlich der Altersver-

teilung der betroffenen Kinder. 

Die Befunde dieses Kapitels bilden dabei 

nicht das gesamte thematische Spektrum 

der erhobenen Daten ab, sondern stellen 

lediglich eine Auswahl dar. Einige der Da-

ten (Migrationshintergrund, Geschlecht, 

Alter der Mutter bei der Geburt des Kin-

des) zeigten bei dieser differenzierten 

Auswertung keine nennenswerten Muster 

und wurden deshalb ausschließlich in der 

Gesamtbetrachtung in Kapitel 4 themati-

siert. 

 

Melder nach § 8a SGB VIII in Rhein-

land-Pfalz 2014 

In der nachfolgenden Abbildung ist die 

Verteilung der Melder einer möglichen 

Kindeswohlgefährdung unterteilt nach dem 

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 

dargestellt. Dabei ergeben sich deutliche 

Unterschiede zwischen den drei Fallgrup-

pen (akut/latent/ohne Kindeswohlgefähr-

dung).  

Verfolgt man, bei welchen Meldern an den 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlge-

fährdung tatsächlich „etwas dran“ ist, so ist 

dies bei Fällen, in denen später eine akute 

Kindeswohlgefährdung festgestellt wird, 

die Meldergruppe Polizei/Gericht/Staats-

anwaltschaft (18,9 %), gefolgt von der 

Schule (11,1 %) und den Einrichtungen 

der Jugendarbeit/Kinder- und Jugendhilfe 

(10,7 %) sowie andere Einrichtun-

gen/Dienste der Erziehungshilfe (9,9 %). 

Hier wird zum einen die Expertise der Ju-

gendhilfeeinrichtungen deutlich, deren 

Einschätzungen zu den Anhaltspunkten 

für eine Kindeswohlgefährdung vergleichs-

weise häufig zutreffen. Gleichzeitig be-

stärken die Ergebnisse den zentralen Stel-

lenwert der Partner Polizei und Schule. 

Latente Kindeswohlgefährdungen werden 

ebenfalls am häufigsten von der Poli-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft gemeldet 

(19,1 %), gefolgt von der Schule (10,9 %) 

und Bekannten/Nachbarn (10,0 %).  

Meldungen, bei denen in der Einschätzung 

der Fachkräfte keine Kindeswohlgefähr-

dung vorliegt, gehen mit Abstand am häu-



 

64 
 

figsten auf die Meldergruppe Polizei/Ge-

richte/Staatsanwaltschaft (20,9 %), Be-

kannte/Nachbarn (18,4 %), und anonyme 

Melder zurück (12,5 %). Auch Verwandte 

(9,0 %) sowie Elternteile selbst (8,1 %) 

sind vergleichsweise oft unter den „Falsch-

meldern“. Insgesamt kann daher nicht von 

einem „blinden Aktionismus“ bestimmter 

Meldergruppen gesprochen werden, da 

die Gruppe der Melder, deren beobachtete 

Anhaltspunkte auf eine Kindeswohlgefähr-

dung sich nicht erhärten, breit gefächert 

ist. 

 

 

Abbildung 21 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls 
bekannt gemacht haben nach Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Angaben in Prozent) 

Diese Eindrücke bestätigen sich auch mit 

Blick auf die alternative Darstellung in Ab-

bildung 22: Dargestellt sind die jeweiligen 

Anteile der Meldungen mit Kindeswohlge-

fährdungen an allen Meldungen, bezogen 

auf die einzelnen Melder. Anonyme Mel-

dungen sowie Meldungen durch Bekannte 

und Nachbarn führen lediglich in 20 % 

bzw. 23 % der Fälle zur Feststellung einer 

(akuten oder latenten) Kindeswohlgefähr-

dung. Meldungen durch Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendarbeit bzw. der Kinder- 

und Jugendhilfe hingegen stellen sich in 3 

von 4 Fällen (74,5 %) als Fälle heraus, in 

denen eine akute oder latente Kindes-

wohlgefährdung besteht.
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Abbildung 22 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation nach Meldern (Angaben in Prozent) 

 

 

Fachliche Schritte zur Ersteinschät-

zung der Situation  

Bei Fällen, bei denen eine akute Kindes-

wohlgefährdung festgestellt werden konn-

te, erfolgte in weitaus höherem Maße als 

erster fachlicher Schritt eine Intervention in 

Form einer unmittelbaren Inobhutnahme 

nach § 42 SGB VIII (in 34 % aller Fälle vs. 

4 % bei latenter Gefährdung). Außerdem 

wurde häufiger ein direkter Kontakt mit 

dem Kind (angekündigter oder unange-

kündigter Hausbesuch, Gespräch mit der 

Familie im Jugendamt) gesucht oder eine 

Hilfe im Rahmen des SGB VIII eingeleitet. 

Hier ist davon auszugehen, dass bereits 

die Anhaltspunkte in der Meldung so deut-

lich gewesen sind, dass die Fachkräfte 

eine sofortige Herausnahme des Kindes 

für notwendig erachtet bzw. einen direkten 

Kontakt mit dem Kind gesucht haben. 

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos 

Betrachtet man die Einschätzung der Mit-

wirkungsbereitschaft der Eltern differen-

ziert nach dem Ergebnis der Gefährdungs-

einschätzung, so zeigt sich, dass die Mit-

wirkungsbereitschaft erwartungsgemäß 

bei den Kindern, bei denen keine Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wird, höher ist. 

Bei 80,8 % der Eltern war diese (in vollem 

Umfang) vorhanden.  

Liegt eine festgestellte akute Kindeswohl-

gefährdung vor, so sind die Eltern in fast 

der Hälfte der Fälle zur Mitwirkung bereit. 

Dabei ist ihre Bereitschaft in jedem dritten 

Fall „vorhanden“ (30,2 %), bei 15,5 % so-

gar „in vollem Umfang vorhanden“. Das 

heißt, dass in fast der Hälfte der Fälle die 
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Eltern zur Zusammenarbeit gewonnen 

werden konnten. In der verbleibenden 

Hälfte der Fälle gestaltet sich die Zusam-

menarbeit im Rahmen der Abschätzung 

des Gefährdungsrisikos jedoch schwierig: 

In 15,1 % ist kaum, in 10,8 % überhaupt 

keine Mitwirkungsbereitschaft vorhanden.  

Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern von 

Kindern, bei denen eine latente Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wurde, pen-

delt dazwischen: Etwa 49 % wirken (in vol-

lem Umfang) mit, 20 % kaum oder gar 

nicht. 

Abbildung 23 Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Angaben in Prozent) 

 

 

Festgestellte Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung 

Werden nur diejenigen Kinder betrachtet, 

bei denen eine akute Kindeswohlgefähr-

dung festgestellt wurde, so dokumentier-

ten die Fachkräfte am häufigsten folgende 

Anhaltspunkte: unangemessenes/inkon-

sistentes Erziehungsverhalten (39,9 %), 

Suchtproblematik und/oder psychische 

Auffälligkeiten/Erkrankung der erziehen-

den Person (37,5 %), unangemessene 

Versorgung (36,8 %), Verhaltensauffällig-

keiten, Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kindes (35,4 %) 

sowie unzureichender Schutz vor Gefah-

ren durch Dritte/Verletzung der Aufsichts-

pflicht (33,1 %). Im Vergleich zu latenten 

oder keinen Gefährdungen war insbeson-

dere der letztgenannte Anhaltspunkt deut-

lich erhöht. 
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Unterschiede ergeben sich darüber hinaus 

nur bei einzelnen Gefährdungslagen. Kör-

perliche Verletzungen des Kindes wurden 

häufiger bei jenen Kindern gemeldet, die 

tatsächlich von einer akuten Kindeswohl-

gefährdung betroffen waren. Bei Kindern 

und Jugendlichen mit einer später festge-

stellten latenten Kindeswohlgefährdung 

wurde vergleichsweise häufig ein unan-

gemessenes/inkonsistentes Erziehungs-

verhalten sowie die Gefährdungslage 

durch Partnerschaftskonflikte genannt. 

Materielle Not und Vermüllung der Woh-

nung wurden bei den akut und latent ge-

fährdeten Kindern ähnlich oft benannt 

(15 % und 24 %).  

In der Gruppe der Kinder und Jugendli-

chen, bei denen im Zuge der Risikoein-

schätzung keine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt werden konnte, fallen keine 

Gefährdungslagen ins Auge, die überpro-

portional häufig genannt worden wären. 

Es scheint also nicht „den“ trügerischen 

Anhaltspunkt zu geben, der vermehrt zu 

Falschmeldungen führen würde. 

Einkommenssituation der Familie 

In Abbildung 24 ist die Einkommensart der 

betreuenden Familie des von der Meldung 

betroffenen Kindes zum Zeitpunkt der Ge-

fährdungseinschätzung dargestellt. Relati-

ve Armut bzw. die damit verbundenen Le-

benslagen gelten als starke Risikofaktoren 

für das Auftreten einer Kindeswohlgefähr-

dung. Einer der gängigen Indikatoren zur 

Darstellung und Messung dieser Armuts-

lagen ist die politische Armutsdefinition, 

d. h. die Darstellung der Zahl der Empfän-

gerinnen und Empfänger von Mindestsi-

cherungsleistungen wie z. B. die Grundsi-

cherung für Arbeitssuchende gem. SGB II 

(früher: Sozialhilfegrenze), aber auch ALG 

II oder Sozialgeld.  

Der Bezug von Arbeitslosengeld II war bei 

Familien von Kindern, bei denen im Zuge 

der Risikoeinschätzung eine akute oder 

latente Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde, mit etwa 49 % bzw. 50 % deutlich 

höher als bei Kindern, bei denen im Zuge 

des Verfahrens keine Kindeswohlgefähr-

dung festgestellt werden konnte (hier lag 

der Anteil bei nur 35,1 %). Wurde keine 

Kindeswohlgefährdung festgestellt, war 

auch der Anteil der Fälle, bei denen keine 

Aussage über das Einkommen getroffen 

werden konnte ("unbekannt"), etwas höher 

(25,0 %). Dieser hohe Anteil ist unter an-

derem damit zu erklären, dass, sobald sich 

eine Meldung frühzeitig als gegenstands-

los erweist, der ökonomische Status einer 

Familie häufig nicht mehr erfragt wird. 
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Abbildung 24 Einkommensarten der betreuenden Familie nach Ergebnis der Gefährdungseinschät-
zung (Angaben in Prozent) 

 

Alter der von der Meldung betroffe-

nen Kinder 

Abbildung 25 zeigt das Ergebnis der Ge-

fährdungseinschätzung für verschiedene 

Altersgruppen. Etwa ein Viertel der Kinder 

war unter drei Jahren alt. Bei dieser 

Hauptzielgruppe der Frühen Hilfen fällt 

auf, dass sich im Zuge der Gefährdungs-

einschätzung in etwa jedem dritten Fall 

eine Gefährdung (akut oder latent) fest-

stellen lässt. Insgesamt sind sie aber leicht 

seltener betroffen als die Kinder und Ju-

gendlichen in älteren Altersgruppen. Ob-

schon sich der Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung insbesondere bei Säug-

lingen und Kleinkindern vergleichsweise 

seltener erhärtet, ist es wichtig, dass sie 

im Fokus der Melder stehen: Gerade bei 

Säuglingen und Kleinkindern können Ver-

nachlässigungen oder Misshandlungen 

besonders schnell zu dauerhaften Schädi-

gungen oder akuten bzw. lebensgefährli-

chen Situationen führen. In keiner anderen 

Lebensphase ist die Abhängigkeit von be-

treuenden und versorgenden Menschen 

so groß.  

Betrachtet man die Gruppe der 15 bis un-

ter 18-Jährigen für sich, so stellt sich bei 

fast der Hälfte der Gefährdungseinschät-

zungen nach § 8a SGB VIII heraus, dass 

eine akute oder latente Kindeswohlgefähr-

dung vorliegt. Dieser Befund bestärkt die 

zu beobachtende Entwicklung, dass Ju-

gendliche als Zielgruppe des Kinderschut-

zes in den letzten Jahren wieder verstärkt 

in den Blick kommen, nachdem der Fokus 

im Kontext des Ausbaus Früher Hilfen 
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zunächst deutlich auf Säuglingen und 

Kleinkindern gelegen hat. So werden Ju-

gendliche als „vergessene Zielgruppe im 

Kinderschutz“ bezeichnet (vgl. Kindler 

2013, 16) und die Fragen aufgeworfen, 

was Gefährdungslagen Jugendlicher im 

Sinne des § 8a SGB VIII sind, was ge-

wichtige Anhaltspunkte (im Jugendalter) 

sein können (vgl. Kindler 2011a) und ob 

der Schutzauftrag des § 8a SGB VIII bis 

zur Volljährigkeit gilt bzw. es Frühe Hilfen 

auch für Jugendliche geben müsse. Zu-

dem hat sich eine fachliche Debatte dar-

über entfaltet, wie Lebenslagen Jugendli-

cher heute unter dem Blickwinkel von Kin-

der- und Jugendschutz thematisiert wer-

den können (vgl. Arbeitsgruppe Fachta-

gungen Jugendhilfe im Deutschen Institut 

für Urbanistik 2011). So gelten Jugendli-

che auf einem antisozialen Entwicklungs-

weg, deren Eltern nicht angemessen er-

zieherisch auf diese Entwicklung reagie-

ren, im angloamerikanischen und skandi-

navischen Raum häufiger als gefährdet 

bzw. schutzbedürftig (vgl. Kindler 2013, 

16). Auch andere Auswertungen der Ge-

fährdungsmeldungen gemäß § 8a SGB 

VIII (Bundesstatistik und regionale Stu-

dien, vgl. AKJ 2014a; 2014b; Jagusch et 

al. 2012) bestätigen, dass Kinderschutz 

alle Altersgruppen betrifft und Kinder und 

Jugendliche zwischen 12 und 15 bzw. 15 

und 18 Jahren ebenfalls und in besonde-

rer Weise von Gefährdungen betroffen 

sind. 

 

Abbildung 25 Alter des von der Meldung betroffenen Kindes zum Zeitpunkt der Meldung in Jahren 
nach Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Angaben in Prozent) 
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Einleitung von Hilfen als Ergebnis 

der Gefährdungseinschätzung 

In Abbildung 26 sind die neu eingeleiteten 

Hilfen nach Abschluss der Gefährdungs-

einschätzung dargestellt.  

Betrachtet man alle Fälle, in denen die 

Fachkräfte eine akute Kindeswohlgefähr-

dung feststellten, zeigt sich, dass in der 

Summe bei 46,9 % eine Hilfe zur Erzie-

hung eingeleitet wurde bzw. eine Einglie-

derungshilfe gem. § 35a SGB VIII. Beste-

hende Hilfen wurden ergänzt bzw. intensi-

viert (14,1 %) sowie sonstige Hilfen einge-

leitet (9,3 %). Wurde im Zuge der Gefähr-

dungseinschätzung eine akute Kindes-

wohlgefährdung festgestellt, so erfolgte 

darüber hinaus am häufigsten eine soforti-

ge Inobhutnahme (29,1 %) oder stationäre 

Unterbringung (gem. §34 SGB VIII in 

16,1 %; gem. §33 SGB VIII 10,7 %), ge-

folgt vom Einsatz einer SPFH (16,1 %). 

Bei einer festgestellten latenten Kindes-

wohlgefährdung wurde am häufigsten eine 

Sozialpädagogische Familienhilfe für die 

Familie neu gewährt (21,4 %) bzw. die 

gleichen Leistungen fortgeführt/intensiviert 

(24,3 %) und sonstige Hilfen eingeleitet 

(9,6 %). Bei 32,2 % wurde in der Summe 

eine Hilfe zur Erziehung nach §§19-27 

SGB VIII und eine Eingliederungshilfe 

gem. § 35a SGB VIII eingeleitet. 

Lag aus Sicht der Fachkräfte keine Kin-

deswohlgefährdung vor, so wurden den-

noch bei einigen der Kinder und Jugendli-

chen eine Hilfe zur Erziehung oder Ein-

gliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII in-

stalliert (12,5 %) bzw. vorhandene Hilfen 

weitergeführt oder intensiviert (17,6 %) 

oder andere Hilfen eingeleitet (7,6 %). In 

den meisten Fällen handelte es sich bei 

den gewährten Hilfen um die Sozialpäda-

gogische Familienhilfe, die in 11,8 % aller 

Fälle, in denen keine Kindeswohlgefähr-

dung vorlag, dennoch installiert wurde. 

Darüber hinaus gab es in vielen Fällen 

(gegebenenfalls zusätzlich) eine formlose 

Beratung durch den Sozialen Dienst 

(30,2 %) oder eine Trennungs- und Schei-

dungsberatung (5,5 %) und Erziehungsbe-

ratung (4,8 %). Diese Daten machen deut-

lich, dass das Instrument des § 8a SGB 

VIII dazu beiträgt, Familien zu erreichen, 

bei denen sich die Anhaltspunkte auf eine 

Kindeswohlgefährdung (noch) nicht erhär-

ten, aber dennoch ein Hilfebedarf gesehen 

wird, auf den im Kontakt mit dem Sozialen 

Dienst und durch niedrigschwellige bzw. 

frühe Hilfen reagiert werden kann. 
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Abbildung 26 Neu eingeleitete Hilfen nach Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Angaben in Pro-
zent) 

 

 

  



 

72 
 

6 Zentrale Kernbefunde  

Auf den folgenden Seiten werden die 

wichtigsten Befunde zu den Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2014 zusammenfassend dargestellt 

und fachlich kommentiert. Damit gibt das 

Kapitel einen Überblick über die wichtig-

sten der im Laufe des Berichts aufgezeig-

ten Befunde hinsichtlich Meldungskontext, 

Gefährdungseinschätzung und sozialer 

Situation des von der Meldung betroffenen 

Kindes bzw. seiner Familie. 

Die zentralen Trends der Erhe-

bungsjahre 2011 bis 2013 bestätigen 

sich trotz deutlicher Fallzahlsteige-

rungen auch für 2014 

Im Jahresvergleich 2013 und 2014 lässt 

sich – erstmals seit 2011 – ein deutlicher 

Anstieg der von einer Gefährdungsmel-

dung betroffenen Kinder feststellen. Wa-

ren es im Vorjahr noch 4.781 Kinder, zu 

denen eine Gefährdungseinschätzung 

durchgeführt wurde, sind es im Jahr 2014 

5.893 und damit deutlich über 1.000 Fälle 

mehr. Das entspricht einer Fallzahlsteige-

rung um über 21 %. Die Gründe für diesen 

Fallzahlanstieg sind zumindest teilweise 

auf eine Untererfassung in einzelnen 

Kommunen im Jahr 2013 zurückzuführen, 

weshalb nach aktuellem Stand ein steti-

ger, leichter Anstieg der Fallzahlen in 

Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren 

wahrscheinlicher ist als der bisher ange-

nommene leichte Rückgang der Fallzahlen 

zwischen den Jahren 2011/2012 sowie 

2012/2013. Trotzdem zeigen sich viele 

Gemeinsamkeiten zwischen den Befunden 

aus dem Jahr 2013 und den Befunden für 

das aktuelle Erhebungsjahr 2014, wie im 

Folgenden dargestellt wird. 

Auch im Jahr 2014 gehen die meisten Ge-

fährdungseinschätzungen nach § 8a SGB 

VIII auf Meldungen der Meldergruppe Po-

lizei/Gericht/Staatsanwaltschaft sowie des 

sozialen Umfeldes des betroffenen Kin-

des, d. h. Bekannte und Nachbarn, zurück. 

Die „Quote“ der tatsächlich sich bestäti-

genden Kindeswohlgefährdungen fällt im 

Jahr 2014 ebenfalls ähnlich aus wie in den 

Vorjahren: An etwa 40 % der Meldungen 

ist „etwas dran“. Dabei bildet die Vernach-

lässigung des Kindes die am häufigsten 

beobachtete Gefährdungslage: In beinahe 

zwei Drittel der Fälle, in denen eine akute 

oder latente Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt werden konnte, gab es Anzeichen 

für eine Vernachlässigung des Kindes.  

Hinsichtlich Alter, Geschlecht und Migrati-

onshintergrund der von Gefährdungsein-

schätzungen nach § 8a SGB VIII betroffe-

nen Kinder und Jugendlichen sowie der 

wirtschaftlichen Situation und der Famili-

enkonstellation der Herkunftsfamilie las-

sen sich ebenfalls keine nennenswerte 

Unterschiede zu den Befunden der Vorjah-

re feststellen, die als Hinweise auf mögli-

che neue Trends gedeutet werden könn-

ten.  

Im Jahr 2014 waren rund zwei Drittel der 

Familien (67,6 %) dem Jugendamt bereits 

bekannt, und knapp über die Hälfte 

(50,4 %) erhielten zum Zeitpunkt der Mel-
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dung Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe (§§ 16-18, 19, 27-35, 35a, 

42 SGB VIII). Die ersten fachlichen Schrit-

te zur Einschätzung der Situation führten 

bei 88,6 % der Fälle zu einer direkten Kon-

taktaufnahme mit dem Kind. Im Anschluss 

an die Gefährdungsmeldung wurde für 

22,3 % der Kinder und Jugendlichen und 

ihre Familien eine Hilfe gem. 

§§ 19, 27ff. und 35a SGB VIII eingerichtet. 

Besonders häufig wurden dabei formlose 

Beratungen angeboten.  

Etwa ein Prozent der Kinder und 

Jugendlichen in Rheinland-Pfalz 

wurde im Jahr 2014 zum Gegen-

stand einer Gefährdungseinschät-

zung nach § 8a SGB VIII 

Wie schon in den Jahren zuvor haben sich 

auch im Jahr 2014 37 der 41 Jugendämter 

an der Erhebung beteiligt. Die Anzahl der 

betroffenen Kinder lag in diesem Jahr bei 

5.893. Das entspricht etwa einem Prozent 

der Kinder und Jugendlichen, die in diesen 

37 Städten und Landkreisen leben. 

Die Anzahl der Meldungen im Jahr 2014 

lag bei etwa 4000. Folglich bezog sich 

eine Meldung auf durchschnittlich 1,47 

Kinder. Jede Meldung zog dabei ein auf-

wändiges Einschätzungsverfahren über 

die mögliche Gefährdungslage nach sich, 

unabhängig davon, ob sich der Verdacht 

letztendlich erhärte oder nicht. Hierzu ge-

hört das geregelte Verfahren der Erst- 

bzw. Risikoeinschätzung durch das Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte im 

Jugendamt, die in der Mehrheit der Fälle 

neben kollegialer Fallberatung und Infor-

mationseinholung bei Dritten auch den 

direkten Kontakt zu den Betroffenen such-

ten, z. B. in Form von angekündigten oder 

unangekündigten Hausbesuchen oder 

Gesprächen mit der Familie im oder au-

ßerhalb des Jugendamtes. Soll ein qualifi-

zierter Kinderschutz gewährleistet sein, 

brauchen die Jugendämter ausreichend 

Ressourcen, um diesem Anspruch gerecht 

werden zu können und jeder Meldung 

möglichst zeitnah und professionell nach-

zugehen. Auch wenn Kinderschutzarbeit 

schon immer originäre Arbeit der Fachkräf-

te der Jugendämter war, so lässt sich 

dennoch feststellen, dass die Anforderun-

gen an das diesbezügliche fachliche Wis-

sen und Können (auch) im Zuge der Quali-

tätsdebatte im Kinderschutz deutlich an-

spruchsvoller geworden sind. Dazu gehört 

beispielsweise die Entwicklung von und 

der fachlich adäquate Umgang mit (neuen) 

Diagnoseinstrumenten, multiprofessionelle 

Kooperationsarbeit im Einzelfall sowie die 

Arbeit in und mit regionalen und überre-

gionalen Netzwerken. Insbesondere der 

Allgemeine Soziale Dienst ist dabei fach-

lich und organisatorisch in Bewegung ge-

kommen und steht vor der Herausforde-

rung, neu etablierte Verfahren und Hand-

lungsabläufe im Kinderschutz anzueignen 

und stetig zu verbessern. So haben die 

neuen Reformen und fachlichen Debatten 

vielfältige Aktivitäten im Handlungsfeld 

Kinderschutz angestoßen, gleichzeitig 

aber auch Verunsicherungen und Irritatio-

nen im Feld ausgelöst (vgl. Heinitz/Schone 
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2013, 622). Hinzu kommt, dass der stei-

gende Personalbedarf in der Kinder- und 

Jugendhilfe schon jetzt – gerade auch in 

den ASDs – zu einem großen Teil mit Be-

rufsanfängerinnen und -anfängern gedeckt 

wird, was Fragen zu Einarbeitungskonzep-

ten und notwendigem Wissen und Fertig-

keiten junger Fachkräfte im Kinderschutz 

mit sich bringt (ebd.). 

Deshalb ist es sinnvoll, die Anzahl der 

Kinderschutzmeldungen bzw. Gefähr-

dungseinschätzungen als bedeutenden 

Faktor der Arbeitsbelastung auch weiter-

hin zu beobachten und Ressourcen für 

Investitionen in kontinuierliche Fortbildung 

und Qualifizierung der Fachkräfte bereit-

zuhalten.  

Die Befunde weisen auf die zentrale 

Bedeutung der Kooperation mit un-

terschiedlichen Akteuren im Kinder-

schutz hin 

Das Kinderschutzsystem in Deutschland 

ist als Kooperations- und Vernetzungs-

struktur zu beschreiben. So hat sich in den 

vergangenen Jahren ein breit geteiltes 

Verständnis entwickelt, dass es für einen 

gelingenden Kinderschutz das Zusam-

menwirken aller gesellschaftlichen Akteure 

braucht, die beruflich in Kontakt mit Kin-

dern und Jugendlichen stehen. Oftmals 

spiegeln die meldenden Gruppen und In-

stitutionen bestehende Netzwerke im Be-

reich Kinderschutz/Frühe Hilfen bzw. ge-

troffene Kooperationsvereinbarungen zur 

Umsetzung des § 8a SGB VIII vor Ort wi-

der. Die Zusammensetzung der Melder 

kann für das einzelne Jugendamt Anlass 

bieten, zu überprüfen, ob und in welcher 

Weise Kooperationen mit den häufigsten 

Meldegruppen bereits entwickelt sind und 

wo es sinnvoll ist, Kooperationsstrukturen 

gegebenenfalls noch aufzubauen. Die 

Analyse der Melder einer möglichen Kin-

deswohlgefährdung ist auch deshalb be-

deutsam, weil die meldenden Personen 

und Institutionen durch ihre Kontaktauf-

nahme mit dem Jugendamt den Zugang 

zur Familie und somit auch den Prozess 

der Zusammenarbeit wesentlich mitbe-

stimmen. So ist z. B. davon auszugehen, 

dass die Meldung über eine Regelinstituti-

on wie die Schule oder Kindertagesstätten 

die weitere Arbeit mit der Familie und so-

mit auch den gesamten Hilfeprozess ten-

denziell in eine andere Richtung lenkt als 

eine Meldung, die beispielsweise aus ei-

ner Eskalation mit Beteiligung der Polizei 

resultiert ist. Neben den Meldungen von 

Personen aus dem Nahraum der betroffe-

nen Kinder, wie z. B. Nachbarn oder Ver-

wandte, spielen vor allem die Meldungen 

von Institutionen wie Schule, Polizei oder 

Einrichtungen bzw. Dienste der Hilfen zur 

Erziehung im Jahr 2014 eine große Rolle. 

Bei gesonderter Betrachtung der Melder 

einzelner Altersgruppen fällt auf, dass die 

Meldungen, die junge Kinder betreffen, 

vergleichsweise häufig aus Kindertages-

stätten sowie dem Gesundheitswesen 

stammen. Die Zusammensetzung der Mel-

der kann zum Anlass genommen werden, 

auch mit Blick auf einzelne Altersgruppen 

vorhandene Kooperationen noch einmal 
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zu überprüfen und gegebenenfalls weiter-

zuentwickeln.  

Das Gesundheitswesen stellt einen 

wichtigen Partner im Kinderschutz 

insbesondere für die Altersgruppe 

der unter Einjährigen dar 

Wie zuvor erwähnt, sind Meldungen aus 

dem Gesundheitswesen, also von Ärzten, 

Kliniken, dem Gesundheitsamt oder Heb-

ammen, insbesondere bei unter 1-jährigen 

Kindern von besonders großer Bedeutung. 

So machen Meldungen aus dem Gesund-

heitswesen in dieser Altersgruppe rund 

16 % der Meldungen aus, während der 

entsprechende Anteil über alle Altersgrup-

pen hinweg betrachtet lediglich 5,0 % be-

trägt.  

Die Gesundheitshilfe ist im Zuge der De-

batte um die Frühen Hilfen und einen prä-

ventiven Kinderschutz in den vergangenen 

Jahren zunehmend mit ihren Möglichkei-

ten nicht-stigmatisierender und niedrig-

schwelliger Zugänge in den Blick gekom-

men. Personen aus dem Gesundheitswe-

sen haben sehr früh Kontakt zu werden-

den bzw. jungen Familien und finden z. B. 

über Vorsorge in der Schwangerschaft, 

Klinikaufenthalte im Kontext der Geburt 

oder die Betreuung im Wochenbett nied-

rigschwellig Zugang zu den Familien. Dar-

in liegt die Chance einer „Brückenfunktion“ 

für die Kinder- und Jugendhilfe, so dass 

diese den betroffenen Familien gegebe-

nenfalls schon frühzeitig Hilfe und Unter-

stützung anbieten kann, bevor sich even-

tuelle Problemlagen verfestigen. Diese 

Brückenfunktion wird im Rahmen des 

rheinland-pfälzischen Kinderschutzgeset-

zes bereits genutzt, indem die Kooperation 

von Kinder- und Jugendhilfe und Gesund-

heitswesen durch das Einladungswesen 

zu Früherkennungsuntersuchungen sowie 

auf der Ebene der lokalen Netzwerke 

rechtlich verankert und in allen rheinland-

pfälzischen Kommunen umgesetzt wird. 

Auf Bundesebene wurde die Schnittstelle 

zwischen Gesundheitswesen und Kinder- 

und Jugendhilfe durch die Verabschiedung 

des Bundeskinderschutzgesetzes eben-

falls gestärkt. Hier wurde der Schwerpunkt 

insbesondere auf den Ausbau der Frühen 

Hilfen und den Einsatz von Familien-

hebammen gelegt.  

Der hohen Bedeutung des Themas Kin-

derschutz an der Schnittstelle zwischen 

Gesundheits- und Kinder- und Jugendhilfe 

widmen sich in Rheinland-Pfalz zwischen-

zeitlich viele Projekte an unterschiedlichen 

Standorten. Zu nennen sind hier unter 

anderen der „Gute Start ins Kinderleben“ 

oder Beratungsangebote für Geburtsklini-

ken. Ziel ist es, durch eine gesteigerte 

Sensibilisierung der Akteure sowie die 

Herstellung des direkten Kontakts Koope-

rationsstrukturen und -abläufe zu fördern. 

Lokale Netzwerke im Bereich Kinderschutz 

haben sich den Aufbau einer gemeinsa-

men sozialen Infrastruktur zur Aufgabe 

gemacht. Diese soll Familien bestmöglich 

unterstützen und fördern sowie Kinder 

umfassend vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen. Projekte im Bereich Frühe Hilfen 

setzen vielerorts bereits an dieser Schnitt-
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stelle an; denkt man die Idee eines umfas-

senden und präventiven Kinderschutzes 

weiter, erscheint es notwendig, entspre-

chende Angebote fest in der Regelstruktur 

zu verankern und nicht bei begrenzten 

Projektrahmen zu verbleiben. Auch wird 

das Konzept verlässlicher „Betreuungsket-

ten" (Cierpka et al. 2013, 177) zunehmend 

diskutiert, das eine weitere Betreuung von 

Kindern und ihren Familien vorsieht, auch 

wenn sie aus der Zielgruppe einzelner 

Projekte oder Akteure „herauswachsen“. 

Kinderschutz betrifft alle Alters-

gruppen: Die Gefährdungseinschät-

zungen beziehen sich auf (junge) 

Kinder und Jugendliche gleicher-

maßen 

Die Befunde aus Rheinland-Pfalz verdeut-

lichen, dass Kinderschutz alle Altersgrup-

pen betrifft: Sowohl die Jüngsten, auf die 

sich die bundesweite Diskussion um Frühe 

Hilfen und Kinderschutz vor allem bezieht, 

als auch die 15- bis unter 18-Jährigen sind 

im Blickfeld der Sozialen Dienste im Ju-

gendamt. Dabei fällt jedoch auf, dass Kin-

der und Jugendliche verschiedener Alters-

gruppen tendenziell von unterschiedlichen 

Personen und Einrichtungen gemeldet 

werden: So werden jüngere Kinder ver-

mehrt durch das Gesundheitssystem und 

mit zunehmendem Alter auch durch Kin-

dertagesstätten und Schulen gemeldet. 

Die Meldungen, die 15- bis unter 18-

Jährige betreffen, stammen hingegen ver-

gleichsweise häufig von Polizei/Ge-

richt/Staatsanwaltschaft oder von den jun-

gen Menschen selbst. Diese Befunde ver-

weisen auf die Bedeutung und auf das 

Potenzial, welches die gezielte Berück-

sichtigung der Entwicklungsphasen von 

Kindern und Jugendlichen unterschiedli-

chen Alters für die diagnostische Arbeit 

des Sozialen Dienstes hat.  

Betrachtet man die Gruppe der 15 bis un-

ter 18-Jährigen für sich, so stellt sich bei 

fast der Hälfte der Gefährdungseinschät-

zungen nach § 8a SGB VIII heraus, dass 

eine akute oder latente Kindeswohlgefähr-

dung vorliegt. Dieser Befund bekräftigt die 

zu beobachtende Entwicklung, dass Ju-

gendliche als Zielgruppe des Kinderschut-

zes in den letzten Jahren wieder verstärkt 

in den Blick kommen, nachdem der Fokus 

im Kontext des Ausbaus Früher Hilfen 

zunächst deutlich auf Säuglingen und 

Kleinkindern gelegen hat. So werden Ju-

gendliche als „vergessene Zielgruppe im 

Kinderschutz“ bezeichnet (vgl. Kindler 

2013, 16) und die Fragen aufgeworfen, 

was Gefährdungslagen Jugendlicher im 

Sinne des § 8a SGB VIII sind, was ge-

wichtige Anhaltspunkte (im Jugendalter) 

sein können (vgl. Kindler 2011a) und ob 

der Schutzauftrag des § 8a SGB VIII bis 

zur Volljährigkeit gilt bzw. es Frühe Hilfen 

auch für Jugendliche geben müsse. Zu-

dem hat sich eine fachliche Debatte dar-

über entfaltet, wie Lebenslagen Jugendli-

cher heute unter dem Blickwinkel von Kin-

der- und Jugendschutz thematisiert wer-

den können (vgl. Arbeitsgruppe Fachta-

gungen Jugendhilfe im Deutschen Institut 

für Urbanistik 2011). So werden Jugendli-
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che auf einem antisozialen Entwicklungs-

weg, deren Eltern nicht angemessen er-

zieherisch auf diese Entwicklung reagie-

ren, im angloamerikanischen und skandi-

navischen Raum häufiger als gefährdet 

bzw. schutzbedürftig wahrgenommen und 

stellen eine nicht unerhebliche Zielgruppe 

für Schutzmaßnahmen dar. Eine solche 

Wahrnehmung und Bereitschaft zum 

Schutzhandeln wird in Deutschland bei 

dieser Altersgruppe erst andiskutiert (vgl. 

Kindler 2013, 16). Auch andere Auswer-

tungen der Gefährdungsmeldungen ge-

mäß § 8a SGB VIII (Bundesstatistik und 

regionale Studien, vgl. AKJ 2014a; 2014b; 

Jagusch et al. 2012) bestätigen, dass Kin-

derschutz alle Altersgruppen betrifft und 

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 

15 bzw. 15 und 18 Jahren ebenfalls und in 

besonderer Weise von Gefährdungen be-

troffen sind. 

Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sind entsprechend 

ihrem Bevölkerungsanteil von Ge-

fährdungseinschätzungen betroffen 

Die Daten bestätigen, dass Familien mit 

Migrationshintergrund entgegen der öffent-

lichen Wahrnehmung weder häufiger noch 

seltener vom Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung betroffen sind als Fami-

lien ohne Migrationshintergrund. Damit 

macht der Befund deutlich, dass Familien 

mit Migrationshintergrund eine zentrale 

Zielgruppe im Kinderschutz darstellen, 

jedoch nicht, weil sie weniger in der Lage 

sind, ihre Kinder zu schützen, sondern 

weil sie zunehmend hohe Anteile an der 

Gesamtbevölkerung stellen. 

Differenziert man die Befunde zu den Mel-

dungen nach gegebenenfalls vorhande-

nem Migrationshintergrund, so sprechen 

die vielen gemeinsamen Befunde zwi-

schen den beiden Gruppen tendenziell für 

allgemeine professionelle Herausforde-

rungen im Kinderschutz. Unterschiede 

konnten nur vereinzelt ausgemacht wer-

den, doch leiten sich aus diesen mögliche 

Ansatzpunkte für eine migrationssensible 

Ausgestaltung des Handlungsfeldes Kin-

derschutz ab, wie sie auch im Modellpro-

jekt „Migrationssensibler Kinderschutz“ 

(IgfH/ism) aufgezeigt wurden (vgl. Jagusch 

et al. 2012). Vor dem Hintergrund der de-

mographischen Entwicklungen wird dieses 

Thema in Zukunft von wachsender Bedeu-

tung sein. Die vergleichsweise junge Al-

tersstruktur der Bevölkerung mit Migrati-

onshintergrund lässt in den kommenden 

Jahren stetig anwachsende Anteile der 

Menschen mit Migrationshintergrund er-

warten, was insbesondere für die jungen 

Altersgruppen gilt. Auch die aktuell deut-

lich ansteigende Zuwanderung von Flücht-

lingen aus Krisengebieten lässt ein stei-

gendes Interesse an migrationsspezifi-

schen Fragestellungen im Kinderschutz 

wahrscheinlich werden. Die Arbeit der So-

zialen Dienste mit Migrationsfamilien wird 

zu einer Normalität werden, der sich aktu-

ell viele Fachkräfte aus unterschiedlichen 

Gründen (Verunsicherung hinsichtlich 

vermeintlich anderer „kultureller“ Prakti-

ken, Unkenntnis der Lebenssituation, Un-
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sicherheit aufgrund bestehender Stereoty-

pe, Fremdheitsgefühle…) nicht gewach-

sen fühlen. Hier zeigt sich ein großer Fort-

bildungs- und Aufklärungsbedarf, um 

Hemmschwellen auf beiden Seiten zu 

senken und ein fachliches und normalisie-

rendes Miteinander zwischen Fachkräften 

und allen jungen Menschen und ihren Fa-

milien – gleich welcher Herkunft – gestal-

ten zu können. 

Das Phänomen Kindeswohlgefähr-

dung entsteht häufig im Kontext 

prekärer Lebensverhältnisse 

Die Daten zeigen, dass sozial belastete 

Familien vergleichsweise häufiger mit 

Meldungen von Kindeswohlgefährdung in 

Berührung kommen. Oft tritt Armut mit 

weiteren risikobehafteten Aspekten der 

Lebenslage, wie z. B. der Lebensform al-

leinerziehend, einer hohen Kinderzahl 

oder einem jungen Alter der Mutter bei der 

Geburt des ersten Kindes auf. Allerdings 

können Armut und das Aufwachsen bei 

einem alleinerziehenden Elternteil nicht 

per se mit einer Gefährdungslage gleich-

gesetzt werden, und es ist Vorsicht gebo-

ten, wenn Kausalitäten abgleitet werden 

sollen, die das Auftreten einer Kindes-

wohlgefährdung im Kontext einer prekären 

Lebenssituation quasi „automatisch“ und 

zwangsläufig voraussagen. Je nach Fall 

können protektive Faktoren negative Er-

eignisse und Umstände kompensieren und 

abwenden (vgl. hierzu die vielfältigen Be-

funde aus der Resilienzforschung). Es 

sind vielmehr die Lebensbedingungen 

insgesamt, die zu einem erhöhten Risiko 

für unangemessenes Erziehungsverhalten 

bzw. Mangelsituationen in der Versorgung 

des Kindes beitragen können. In vielen 

Fällen gehen mit der Verschlechterung der 

materiellen Rahmenbedingungen ein 

Mangel an sozialen Ressourcen sowie 

individuelle Bewältigungsprobleme einher, 

die zu Überforderungen führen und somit 

das Erziehungsgeschehen beeinflussen 

können. Die Daten legen nahe, dass be-

stimmte Lebenssituationen das Risiko für 

das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung 

begünstigen. 

Der Bezug von Arbeitslosengeld II war bei 

Familien von Kindern, bei denen im Zuge 

der Risikoeinschätzung eine akute oder 

latente Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde, mit etwa 49 % bzw. 50 % deutlich 

höher als bei Familien von Kindern, bei 

denen im Zuge des Verfahrens keine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt werden 

konnte (hier lag der Anteil bei nur 35,1 %). 

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass 

Familien in prekären Lebenslagen stärker 

unterstützt werden müssen. Es gilt, Hilfe-

konzepte zu entwickeln, die noch besser 

auf den Bedarf dieser Familien zuge-

schnitten sind. Vielversprechend erscheint 

der Ausbau und die Weiterentwicklung 

präventiver Angebote im Kontext einer 

nicht-stigmatisierenden Regelstruktur, da-

mit Familien in schwierigen Situationen 

entlastet werden und möglichen Problem-

eskalationen vorgebeugt werden kann.  
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Ein konstant hoher Anteil der Fami-

lien, auf die sich die Gefährdungs-

einschätzungen beziehen, ist dem 

Jugendamt zum Zeitpunkt der Mel-

dung bereits bekannt 

Fast zwei Drittel der gemeldeten Familien 

waren dem Jugendamt zum Zeitpunkt der 

Gefährdungseinschätzung bereits be-

kannt. Dieser Befund darf einerseits nicht 

überinterpretiert werden: Die öffentliche 

Kinder- und Jugendhilfe stellt Familien 

heute ein breites Spektrum an völlig unter-

schiedlichen Beratungs-, Unterstützungs- 

und Hilfsleistungen sowie Regelstruk-

turangeboten im Rahmen von Kinderta-

gesbetreuungen oder der Jugendarbeit 

bereit. Über diese häufig niedrigschwelli-

gen und vielfältigen Zugangswege kommt 

das Jugendamt mit einem Großteil der 

Familien in der Kommune in irgendeiner 

Form in Kontakt. Das Jugendamt ist heute 

also normaler Bestandteil der sozialen 

Infrastruktur und somit längst nicht mehr 

nur mit „Randgruppenfamilien“ befasst. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die 

gemeldeten Familien häufig bereits in ir-

gendeiner Form in Kontakt  mit dem Ju-

gendamt standen.  

Andererseits sollte die Bedeutung des 

Befundes aber auch nicht unterschätzt 

werden: Offensichtlich betreffen Kinder-

schutzverdachtsmeldungen häufig Fami-

lien, die das Jugendamt aus unterschiedli-

chen Zusammenhängen bereits kennt. 

Dieser Befund bietet zentrale Ansatzpunk-

te für die Weiterentwicklung gezielter Prä-

ventionsansätze im Jugendamt (vgl. Müller 

et al. 2012). Möglicherweise lässt sich der 

Befund jedoch auch als kritischer Hinweis 

auf eine Hilfegewährungspraxis lesen, die 

auf nur kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil die 

Jugendämter vor dem Hintergrund stei-

gender Fallzahlen und steigender Kosten 

stark unter Druck stehen. Deutlich wird in 

jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD 

sowohl Rahmenbedingungen als auch 

fachliches Wissen benötigen, um insbe-

sondere Familien in prekären und risiko-

behafteten Lebenssituationen gut beglei-

ten und unterstützen zu können. In Fami-

lien, die dem Jugendamt bereits bekannt 

waren, bestätigte sich der Verdacht auf 

eine akute oder latente Kindeswohlgefähr-

dung häufiger als in unbekannten Fami-

lien. Darüber hinaus wurde in diesen Fäl-

len etwas häufiger eine stationäre Hilfe 

eingeleitet oder eine Inobhutnahme durch-

geführt.  

Eine zentrale Rolle spielen Meldungen aus 

laufenden Hilfen. So befanden sich zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

insgesamt über die Hälfte der Familien 

bereits im Hilfebezug (Leistungen und Un-

terstützungen der Kinder- und Jugendhilfe 

nach §§ 16-18, 19, 27-35, 35a, 

42 SGB VIII). Um das Wohl von Kindern 

und Jugendlichen, die bereits Hilfen erhal-

ten, sicherzustellen, sind Jugendämter 

darauf angewiesen, dass Einrichtungen 

und Dienste, die im alltäglichen Kontakt 

mit den Familien stehen, bei Vorliegen 

gewichtiger Anhaltspunkte diese Informa-

tionen an den Sozialen Dienst weiterleiten, 

sofern die eigenen Möglichkeiten nicht 
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(mehr) ausreichen, die Gefährdung abzu-

wenden. Hierzu braucht es tragfähige Ko-

operationsstrukturen und Verfahren, wel-

che die Zusammenarbeit von öffentlichen 

und freien Trägern in der Kinderschutzar-

beit entsprechend den Vorgaben des 

§ 8a SGB VIII regeln. Wichtig erscheint in 

diesen Fällen insbesondere Rollenklarheit 

in der Kooperation zwischen dem öffentli-

chen und freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe, um das Verfahren für alle 

Beteiligten transparent zu gestalten und in 

enger Abstimmung zu gemeinsamen Ein-

schätzungen der Situation gelangen zu 

können. Die Zusammenarbeit kann in Ein-

zelfällen belastet werden, wenn die Be-

wertungen des öffentlichen und freien 

Trägers divergieren hinsichtlich der Frage, 

ob der Schutz des Kindes oder die Unter-

stützung der Familie im Vordergrund ste-

hen sollen (vgl. Schrapper 2008, 72). In 

solchen Fällen, in denen die Wahrneh-

mungsperspektiven – und somit auch häu-

fig die einzuleitenden Schritte – voneinan-

der abweichen, sollten Verfahren installiert 

sein, die eine befriedigende Klärung so-

wohl im Sinne des Kindes/Jugendlichen, 

als nach Möglichkeit auch der Familie, 

gewährleisten können. 

Im Prozess der Risikoeinschätzung 

gehört die direkte Kontaktaufnahme 

mit der Familie bei knapp 90 % der 

Fälle zum Verfahrensstandard 

Um zu einer belastbaren Risikoeinschät-

zung zu gelangen, verfügen Jugendämter 

über ein breites Spektrum an fachlichen 

Schritten der Kontaktaufnahme, der Infor-

mationseinholung bzw. des Einbezugs 

anderer hilfeerbringender Dienste. Im 

Rahmen dieser Schritte fand in etwa zwei 

Drittel aller Fälle eine methodisch struktu-

rierte kollegiale Fallberatung statt. Bespre-

chungen im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte gab es in 69,8 % der Fälle. Der 

angekündigte oder unangekündigte Haus-

besuch gehört ebenfalls fest zum Reper-

toire, um einer Gefährdungsmeldung 

nachzugehen. Darüber hinaus fanden wei-

tere Gespräche – auch unter Einbezug 

anderer Institutionen – statt, um den jewei-

ligen Hilfebedarf im persönlichen Kontakt 

zu klären. In 88,7 % der Fälle erfolgte als 

erster fachlicher Schritt ein persönlicher 

Kontakt mit dem Kind bzw. der Familie in 

Form des Hausbesuches, Gesprächen im 

oder außerhalb des Jugendamtes und 

Inobhutnahmen. Dies geschah unabhän-

gig davon, ob sich später der Verdacht der 

Kindeswohlgefährdung erhärtete oder 

nicht.  

Der Befund gibt wiederum Hinweise auf 

den hohen zeitlichen und personellen 

Aufwand, den die Bearbeitung der Ge-

fährdungseinschätzungen im Nachgang 

einer § 8a SGB VIII-Meldung für die Fach-

kräfte des Jugendamtes bedeutet, und 

kann als Indikator für die Arbeitsbelastung 

im Rahmen des (akuten) Kinderschutzes 

gesehen werden. Von der erheblichen 

zeitlichen Belastung zeugt auch die Aus-

wertung der Reaktionszeit, d. h. dem Zeit-

raum zwischen dem Eingang der Meldung 

und dem Erstkontakt mit dem Kind: In ei-
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nem Drittel aller Fälle findet bereits am 

Tag des Eingangs der Meldung ein per-

sönlicher Kontakt zur Familie bzw. dem 

von der Meldung betroffenen Kind/Jugend-

lichen statt. Bei zwei Drittel der Fälle er-

folgt ein solcher Kontakt innerhalb der er-

sten Woche. 

Für die Sicherstellung eines qualifizierten 

Kinderschutzes ist es notwendig, dass je-

des Jugendamt über ein transparent gere-

geltes und an die jeweiligen Vorausset-

zungen vor Ort angepasstes Verfahren zur 

Gefährdungseinschätzung verfügt. Ver-

bindliche Absprachen über Instrumente, 

methodisch strukturierte Vorgehensweisen 

und Formen der Dokumentation dienen in 

strittigen Fällen darüber hinaus auch der 

Absicherung der Fachkräfte. 

Die häufigste Art der Kindeswohlge-

fährdung stellt auch 2014 die Ver-

nachlässigung dar. An konkreten 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-

gefährdung zeigen sich insbesonde-

re ein unangemessenes/inkonsis-

tentes Erziehungsverhalten, die 

Suchtproblematik bzw. psychische 

Auffälligkeiten der erziehenden Per-

sonen, Verhaltensauffälligkeiten 

bzw. die Selbstgefährdung des Kin-

des sowie eine unangemessene 

Versorgung des Kindes 

In über 63 % der Fälle, in denen eine la-

tente oder eine akute Kindeswohlgefähr-

dung vorlag, wurde eine Vernachlässigung 

des Kindes als Art der Kindeswohlgefähr-

dung festgestellt, gefolgt von Anzeichen 

für eine psychische Misshandlung 

(28,5 %), eine körperliche Misshandlung 

(24,9 %) und/oder Anzeichen für sexuelle 

Gewalt (5,0 %). 

Die Fachkräfte in den rheinland-pfälzisch-

en Jugendämtern hatten darüber hinaus 

die Möglichkeit, aus einer umfangreichen 

Itemliste konkrete festgestellte Anhalts-

punkte für eine Gefährdung zu benennen. 

Hierüber wird eine Konkretisierung der 

eher globalen Kategorien Vernachlässi-

gung, Missbrauch etc. ermöglicht. Hiermit 

wird auf die insbesondere aus dem Be-

reich der Medizin und der Psychotherapie 

häufig geäußerte Kritik Bezug genommen, 

dass die üblicherweise unterschiedenen 

Formen von Kindeswohlgefährdung, ins-

besondere Vernachlässigung und Miss-

handlung nur global definiert, nicht aber 

hinsichtlich konkreter Ausprägungen ope-

rationalisiert und nach Schweregraden 

klassifiziert sind (vgl. Deegener/Körner 

2008, 11). So finden sich an Anhaltspunk-

ten für eine Gefährdung in vielen Fällen 

Verhaltensauffälligkeiten, Selbstgefähr-

dung und/oder psychische Auffälligkeiten 

der Kinder und Jugendlichen sowie eine 

unangemessene Versorgung des Kindes. 

Dies betrifft fast ein Drittel der Minderjähri-

gen, die von einer Gefährdungseinschät-

zung gem. § 8a SGB VIII betroffen waren. 

Darüber hinaus beziehen sich einige wich-

tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-

fährdung auf das Verhalten der erziehen-

den Personen. Am häufigsten – bei fast 

40 % der Kinder – wird dabei ein unange-

messenes/inkonsistentes Erziehungsver-

halten der Eltern als Anhaltspunkt für eine 
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Gefährdungslage festgestellt. An zweiter 

Stelle stehen in 33,4 % der Fälle Sucht-

problematiken und/oder psychische Auffäl-

ligkeiten/Erkrankungen der erziehenden 

Personen. Ebenfalls sehr häufig (29,0 %) 

waren Partnerschaftskonflikte/-gewalt An-

haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung. 

Partnerschaftskonflikte und körperliche 

Verletzungen des Kindes sowie Verhal-

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten traten 

bei Familien mit Migrationshintergrund 

vergleichsweise häufiger auf. Die unan-

gemessene Versorgung des Kindes eben-

so wie die Vermüllung der Wohnung wur-

den bei Familien ohne Migrationshinter-

grund häufiger festgestellt. 

Körperliche Verletzungen des Kindes wur-

den zudem häufiger bei jenen Kindern 

gemeldet, die tatsächlich von einer akuten 

Kindeswohlgefährdung betroffen waren. 

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer 

später festgestellten latenten Kindeswohl-

gefährdung wurde vergleichsweise häufig 

ein unangemessenes/inkonsistentes Er-

ziehungsverhalten sowie die Gefährdungs-

lage durch Partnerschaftskonflikte ge-

nannt. 

An 40 % aller gemeldeten Fälle "ist 

etwas dran"  

Für 24,6 % der 5.893 Kinder und Jugend-

lichen im Jahr 2014, für die eine Gefähr-

dungseinschätzung vorgenommen wurde, 

wurde eine latente und für weitere 14,8 % 

eine akute Kindeswohlgefährdung festge-

stellt. Dies entspricht knapp 40 % aller 

Fälle. Bei über der Hälfte der Kinder und 

Jugendlichen kamen die Fachkräfte im 

Rahmen der Gefährdungseinschätzung 

zum Ergebnis, dass keine Kindeswohlge-

fährdung vorlag. Dennoch wurde bei ei-

nem großen Teil dieser Familien Hilfebe-

darf in unterschiedlicher Form und Intensi-

tät festgestellt, so dass auch hier ein Tä-

tigwerden des Jugendamtes in unter-

schiedlichem Umfang notwendig war und 

ein Hilfezugang für Familien und deren 

Kinder geschaffen wurde (34,9 % aller 

Fälle). Somit wurde in lediglich etwa einem 

Viertel der Fälle (25,6 %) keine Gefähr-

dungslage und kein weiterer Hilfebedarf 

festgestellt. Das schließt allerdings auch 

solche Fälle mit ein, in denen bereits zum 

Meldungszeitpunkt eine Hilfe eingerichtet 

war. 

Meldungen nach § 8a SGB VIII eröffnen 

somit Zugang zu Familien mit Hilfebedarf 

unterschiedlicher Ausprägung, so dass 

das Jugendamt den meisten Familien in 

irgendeiner Form Unterstützung anbieten 

kann. Insgesamt überstürzen die melden-

den Einrichtungen und Personen eine 

Meldung nicht, sondern beobachten zu-

nächst sorgfältig und wenden sich mit be-

gründeten Anhaltspunkten an das Jugend-

amt. Jedoch zeigen sich zwischen den 

einzelnen Institutionen bzw. Personen 

erhebliche Unterschiede hinsichtlich des 

Meldeverhaltens: Während anonyme Mel-

dungen sowie Meldungen durch Bekannte 

und Nachbarn in lediglich 20 % bzw. 23 % 

der Fälle zur Feststellung einer (akuten 
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oder latenten) Kindeswohlgefährdung füh-

ren, liegt der entsprechende Anteil bei 

Meldungen durch Einrichtungen der Kin-

der Jugendarbeit bzw. der Kinder- und 

Jugendhilfe bei 74,5 %. 

Als Ergebnis der Gefährdungsein-

schätzung gemäß § 8a SGB VIII 

werden oftmals Hilfen zur Erziehung 

oder niedrigschwellige Angebote 

installiert 

In den letzten Jahren war ein kontinuierli-

cher Fallzahlanstieg im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung zu verzeichnen. Erklärun-

gen für diese Entwicklung setzen auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen an. Zu nennen 

sind in diesem Zusammenhang u. a. so-

ziostrukturelle Entwicklungen wie Lang-

zeitarbeitslosigkeit und damit verbundene 

Armutslagen, Veränderungen der familiä-

ren Lebensformen sowie Selektionseffekte 

beispielsweise durch das Gesundheits- 

oder Bildungssystem. Die Jugendhilfe fun-

giert in diesem Kontext als Ausfallbürge 

gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen 

und trägt elementar dazu bei, Benachteili-

gungen zu verringern (vgl. MIFKJF 2013). 

Über diese Faktoren hinaus steht die The-

se im Raum, dass auch die medial geführ-

te Kinderschutzdebatte zu einer deutlich 

gesteigerten öffentlichen Sensibilität für 

Not- und Problemlagen von jungen Men-

schen geführt hat, was in der Konsequenz 

auch ein erhöhtes Aufkommen an Mel-

dungen bezüglich einer möglichen Kin-

deswohlgefährdung mit sich bringt. 

Auch in jenen Fällen, in denen sich der 

Verdacht einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung nicht bestätigt, werden häufig 

formlose Betreuungen und Beratungen 

durch den Sozialen Dienst durchgeführt 

oder den Familien niedrigschwellige bzw. 

Frühe Hilfen angeboten. Bezogen auf alle 

von einer Meldung betroffenen Kinder 

wurde bei knapp einem Drittel Hilfen zur 

Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine 

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 

oder Hilfen gem. § 19 SGB VIII eingeleitet, 

weitergeführt oder intensiviert. Je stärker 

die Einschätzung über das Vorliegen einer 

Gefährdung dabei ausfiel, desto eingriffs-

intensiver gestalteten sich die Hilfen, die 

im Anschluss durchgeführt wurden. 

Die weiterhin steigende Anzahl der Hilfen 

zur Erziehung stellt in Anbetracht der nur 

begrenzt zur Verfügung stehenden Res-

sourcen eine Herausforderung dar, wel-

cher mit der Steuerung durch den öffentli-

chen Jugendhilfeträger begegnet werden 

muss. Denn nur die richtige Hilfe zum ge-

eigneten Zeitpunkt ist auch ökonomisch 

(vgl. MIFKJF 2013). Im Kontext der Kin-

derschutzdebatte zeigt sich jedoch, dass 

die Steuerungsmöglichkeiten des Jugend-

amtes im Umgang mit Meldungen gem. 

§ 8a SGB VIII insofern begrenzt sind, dass 

bei Eingang einer Meldung ein abge-

stimmtes Verfahren im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte zwingend erforderlich 

ist (§ 8a SGB VIII, Abs. 1). Stellt sich in 

diesem Prozess heraus, dass eine Hilfe 

zur Erziehung notwendig und geeignet ist, 

ist der öffentliche Jugendhilfeträger ver-
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pflichtet, diese Hilfe zu gewähren. Hilfen 

zur Erziehung und Kinderschutz gehen an 

dieser Stelle Hand in Hand. 

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder-

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten 

zu nennen, die gezielt vorangetrieben 

werden können. Wird die Grundannahme 

akzeptiert, dass „Jugendhilfe nur als Gan-

zes wirksam schützt“ (Schrapper 2008), so 

ist es wichtig, dass präventive Maßnah-

men, die langfristig dazu führen, dass 

Problemlagen sich nicht verfestigen, mög-

lichst frühzeitig zur Verfügung gestellt 

werden. Somit können eingriffsintensivere 

und bisweilen teurere Hilfen zumindest 

teilweise vermieden werden. 

Kinderschutz ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe 

Die Befunde der Erhebung im Jahr 2014 

machen erneut deutlich, dass jede Mel-

dung ein aufwendiges Verfahren nach sich 

zieht, unabhängig davon, wie die ab-

schließende Gefährdungseinschätzung 

durch die Fachkräfte ausfällt: Es muss 

abgeklärt werden, ob und welcher Schutz- 

bzw. Hilfebedarf vorhanden ist und wie 

geeignete Unterstützungsmaßnahmen 

aussehen können. Um diesem Schutzauf-

trag gerecht zu werden, reagieren Jugend-

ämter innerhalb kürzester Zeit im Zusam-

menwirken mehrerer Fachkräfte. Dabei 

wählen sie unterschiedliche Wege, um 

einen direkten Kontakt zu Familie und 

Kind herzustellen. Hausbesuche oder Ge-

spräche im Jugendamt gehören hierbei 

zum Standardverfahren der Fachkräfte.  

Im komplexen Prozess der Gefährdungs-

einschätzung besteht eine enge Zusam-

menarbeit zwischen dem Jugendamt und 

weiteren Akteuren im Kinderschutz wie 

Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens oder weite-

ren sozialen Diensten. Kinderschutz kann 

und darf nicht alleinige Aufgabe der Kin-

der- und Jugendhilfe sein. Es bedarf im 

Gegenteil eines fachlich abgestimmten 

Zusammenwirkens der unterschiedlichen 

Beteiligten. Das Kinderschutzsystem in 

Deutschland ist darum als Kooperations- 

und Vernetzungsstruktur zu beschreiben. 

Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe beschränkt sich nicht auf die In-

tervention in akuten Krisen und Notlagen, 

sondern ist auf das Vorhandensein fami-

lienfreundlicher Strukturen angewiesen, 

welche Familien in unterschiedlichen Le-

benslagen unterstützen. Dabei wird mit 

Blick auf die kommenden Jahre die große 

Herausforderung sein, das Zusammen-

spiel der unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Teilsysteme wie Schule, Arbeits-

markt, Justiz und Psychiatrie weiter zu 

entwickeln und zu optimieren, um zu ver-

meiden, dass Lücken in der sozialen Infra-

struktur entstehen, die ein systematisches 

„durch das Netz fallen“ von Familien er-

möglichen. 

Der öffentliche Kinder- und Jugendhilfe-

träger übernimmt hierbei eine zentrale 

Steuerungsfunktion. Zwar kann die Ent-

stehung von Bedarfslagen durch die Ju-

gendhilfe nicht beeinflusst werden, aller-

dings ist sicherzustellen, dass abgestimm-
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te, wirkungsorientierte und den jeweiligen 

Bedarfslagen angepasste Hilfskonzepte 

zum Einsatz kommen können. Hierzu sind 

auskömmliche Personalressourcen im 

Jugendamt unabdingbar, um Gefähr-

dungsmeldungen nach den „Regeln der 

Kunst“ nachgehen zu können und im Ein-

zelfall fachlich und ökonomisch zu steu-

ern. Um Kinder und Jugendliche vor Ge-

fahren für ihr Wohl zu schützen und ihnen 

gute Startchancen in ein selbstbestimmtes 

Leben zu ermöglichen, ist eine abge-

stimmte Kinder- und Jugendhilfe-, Sozial- 

und Bildungspolitik erforderlich, die auch 

den Gesamtzusammenhang von Lebens-

bedingungen, Bewältigungsanforderungen 

und Teilhabechancen im Blick hat. 

Das Monitoring der Gefährdungs-

einschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

als Beitrag zur Erweiterung des For-

schungsstandes zum Thema Kin-

deswohlgefährdung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die 

Forschungen zum Kinderschutz in 

Deutschland bzw. dem deutschen Kinder-

schutzsystem in vielerlei Hinsicht noch 

ganz am Anfang stehen. Erst in den letz-

ten Jahren wurden Anstrengungen unter-

nommen, um den Kinderschutz und Maß-

nahmen seiner Verbesserung im Rahmen 

von Gesetzesinitiativen und Bundespro-

grammen, aber auch lokalen Evaluatio-

nen, Forschungsprojekten und Disserta-

tionen methodisch fundiert zu analysieren. 

So sind zunehmend Veröffentlichungen 

zur Risiko- und Fehlerforschung (vgl. z.B. 

BMFSFJ 2008; Fegert/Ziegenhain/Fan-

gerau 2010; Wolff et al. 2013; MIFKJF 

2012), zu Standards und Indikatoren für 

Qualität (vgl. Kindler 2013) sowie über 

Instrumente für die Fachpraxis, die den 

schwierigen Prozess der Gefährdungsein-

schätzung erleichtern bzw. standardisieren 

können (vgl. für einen Überblick Universi-

tätsklinikum Hamburg-Eppendorf 2010), in 

der Diskussion. 

Verstärkt wurde und wird in diesem Zu-

sammenhang darüber diskutiert, welchen 

Beitrag die amtliche Statistik „als Wissens-

ressource und Grundlage für eine indikato-

rengestützte Forschung zum Kinder-

schutz“ leisten kann (Pothmann 2014). Ein 

erster Schritt, vorhandene Wissenslücken 

zu schließen, wurde mit dem Bundeskin-

derschutzgesetz und dem in diesem Zuge 

eingeführten Monitoring zu Gefährdungs-

meldungen und deren Abklärung durch die 

Jugendämter gem. § 8a SGB VIII ge-

macht. Dieses wird seit 2012 im Rahmen 

der Kinder- und Jugendhilfestatistik durch-

geführt und erweitert diese (§ 98 Abs. 1 

Nr. 13 SGB VIII) (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2015b; AKJ 2014a; 2014b). Die 

Erhebung wird als wichtiger Schritt zur 

Verbesserung der Datenlage im Kinder-

schutz gelobt. Die neuen Daten ermögli-

chen zum einen, die einhellig aus den Ju-

gendämtern berichteten immens zuneh-

menden Gefährdungsmeldungen stati-

stisch zu belegen und in ihrer Entwicklung 

zu verfolgen. Zum anderen liegen erstmals 

empirische, fallbezogene Daten zum 

Themenkomplex der Kindeswohlgefähr-
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dung vor, die bundesweit erfasst und re-

gelmäßig ausgewertet werden. Die Daten 

liefern inzwischen wichtige Hinweise zur 

Meldung, dem anschließenden Verfahren 

(Handhabung von Gefährdungsfällen), den 

vorhandenen und neu eingeleiteten Hilfen 

sowie auch Wissen zur Lebenssituation 

der Familien bzw. Informationen zu den 

von der Meldung betroffenen Kindern und 

ihren Gefährdungslagen. Damit sind erst-

mals objektive Daten zu Familien im Kin-

derschutz für Deutschland verfügbar. In 

Rheinland-Pfalz wurden die Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII bereits 2010 und 2011 

im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ freiwillig 

erhoben. Eine Aufbereitung der Daten 

findet seit 2010 jährlich landesweit (vgl. 

MIFKJF 2012a; 2012b; 2014a; 2014c) und 

jeweils kommunal in Form von Profilen für 

alle sich beteiligenden Jugendämter durch 

das Institut für Sozialpädagogische For-

schung Mainz gGmbH statt. Der Fragebo-

gen des ism enthält zusätzliche Fragen 

rund um Meldung und Gefährdungsein-

schätzung und ermöglicht daher für Rhein-

land-Pfalz Auswertungen zu Aspekten, die 

in der bundesweiten Erhebung nicht mög-

lich sind (z. B. zur Bedeutung eines Migra-

tionshintergrundes, zur Mitwirkungsbereit-

schaft der Personensorgeberechtigten, zur 

genaueren Beschreibung der einer akuten 

oder latenten Gefährdung zugrundeliegen-

den Anhaltspunkte und ähnliches).
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7 Anhang  

7.1 Datenübersicht 

 

Tabelle 2 Übersicht über die Datengrundlage im Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz 

 Fallzahl absolut 

Anzahl der betroffenen Kinder 5.893 

Anzahl der betroffenen Mädchen 2.839 

Anzahl der Minderjährigen mit Migrationshintergrund 1.864 

Anzahl der Fälle mit Kindeswohlgefährdung 872 

Anzahl der Fälle mit latenter Kindeswohlgefährdung 1.445 

Anzahl der Fälle ohne Kindeswohlgefährdung, aber mit Hilfe-

/Unterstützungsbedarf 
2.051 

Anzahl der Fälle ohne Kindeswohlgefährdung, ohne Hilfe-

/Unterstützungsbedarf 
1.506 

Eingeleitete Hilfen und Maßnahmen insgesamt aufgrund einer 

Mitteilung gem. § 8a SGB VIII 
3.239 

Eingeleitete Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) aufgrund 

einer Mitteilung gem. § 8a SGB VIII 
1.449 
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7.2 Erhebungsbogen zur Evaluation von Mitteilungen gem. § 8a 
SGB VIII Daten  
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